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Vorbemerkung

Das vorliegende „Kompendium Grundsätze der Prävention“ bietet den Unternehmen 
ein Werkzeug, um die grundlegenden  Themen der Prävention umfassend abdecken zu 
können. Es enthält die Bestimmungstexte der  DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prä-
vention“ im Fettdruck, unmittelbar nachgeordnet die zugehörigen Konkretisierungen 
der DGUV Regel 100-001 „Grundsätze der Prävention“ sowie in grauer Schrift, bzw. grau 
hinterlegt,      zusätzliche meist branchenorientierte Erläuterungen zu diesen Konkreti-
sierungen.

Um die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von Versicherten zu gewährleisten, sind 
Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten, arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren und zur menschengerechten Gestaltung der Arbeit erforderlich. In 
diesem Sinne werden die Formulierungen „Sicherheit und Gesundheitsschutz“ sowie 
„Sicherheit und Gesundheit“ gleichbedeutend mit dem Begriff „Arbeitsschutz“ nach 
Arbeitsschutzgesetz verwendet.

DGUV Regeln stellen bereichs-, arbeitsverfahrens- oder arbeitsplatzbezogen Inhalte 
zusammen. Sie erläutern, mit welchen konkreten Präventionsmaßnahmen Pflichten zur 
Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheits
gefahren erfüllt werden können. 

DGUV Regeln zeigen zudem dort, wo es keine Arbeitsschutz- oder Unfallverhütungs
vorschriften gibt, Wege auf, wie Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte 
Gesundheitsgefahren vermieden werden können. Darüber hinaus bündeln sie das 
Erfahrungswissen aus der Präventionsarbeit der Unfallversicherungsträger. 

Aufgrund ihres besonderen Entstehungsverfahrens und ihrer inhaltlichen Ausrichtung 
auf konkrete betriebliche Abläufe oder Einsatzbereiche (Branchen-/ Betriebsarten-/
Bereichsorientierung) sind DGUV Regeln fachliche Empfehlungen zur Gewährleistung 
von Sicherheit und Gesundheit. Sie haben einen hohen Praxisbezug und Erkenntniswert, 
werden von den beteiligten Kreisen mehrheitlich für erforderlich gehalten und können 
deshalb als geeignete Richtschnur für das betriebliche Präventionshandeln herangezo-
gen werden. Eine Vermutungswirkung entsteht bei diesen DGUV Regeln nicht.

Vorbemerkung



4

Vorbemerkung

Vertiefende beziehungsweise weiterführende Hinweise finden sich u.a. in staatlichen 
Bestimmungen sowie im DGUV Schriftenwerk. 

Staatliche Bestimmungen können über den Buchhandel oder das Internet, z. B. www.
gesetze-im-internet.de, bezogen werden. Vorschriften, Regeln und Informationen für 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sind beim zuständigen Unfallversicherungs
träger, z. B. über die entsprechenden Internetseiten, oder unter www.dguv.de/de/me-
diencenter/publikation/index.jsp erhält
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Allgemeine Vorschriften

1.1	 Geltungsbereich von Unfallverhütungsvorschriften

§ 1 Geltungsbereich von Unfallverhütungsvorschriften

(1) Unfallverhütungsvorschriften gelten für Unternehmer und 
Versicherte; sie gelten auch

	● für Unternehmer und Beschäftigte von ausländischen Unterneh-
men, die eine Tätigkeit im Inland ausüben, ohne einem Unfall-
versicherungsträger anzugehören;

	● soweit in dem oder für das Unternehmen Versicherte tätig wer-
den, für die ein anderer Unfallversicherungsträger zuständig ist.

Einbeziehung ausländischer Unternehmer und Beschäftigter

Mit der Einbeziehung ausländischer Unternehmer und Beschäftigter erstreckt sich 
der Geltungsbereich von Unfallverhütungsvorschriften auch auf Unternehmer und 
Beschäftigte, die keinem Unfallversicherungsträger angehören (siehe § 16 SGB VII). 
Dies geschieht, weil die hier genannten ausländischen Personen mit den deut-
schen Versicherten gemeinsam in einer Betriebsstätte oder an Arbeitsplätzen, 
z. B. auf Baustellen, tätig werden. Der Schutz der Versicherten macht es erforder-
lich, dass auch diese Personen die Vorschriften über Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz, insbesondere bei der Verwendung von Einrichtungen, 
Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen, einhalten. Unabhängig davon bewirkt die Ein-
haltung der Bestimmungen auch den Schutz der ausländischen Personen selbst.

Dies bedeutet auch, dass die Aufsichtspersonen der Unfallversicherungsträger 
gegenüber ausländischen Unternehmern und Beschäftigten Anordnungen erlas-
sen können.

Zuständigkeit anderer Unfallversicherungsträger

Werden Versicherte in einem fremden Unternehmen eingesetzt, z. B. im Rahmen 
eines Leiharbeitsverhältnisses oder eines Werkvertrages, haben die Versicherten 

1.1.1

1	 Allgemeine Vorschriften
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auch die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten, die für das fremde Unterneh-
men gelten. 

(2) Für Unternehmer mit Versicherten nach § 2 Absatz 1 Nummer 8 Buch-
stabe b Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII) gilt diese Unfallverhü-
tungsvorschrift nur, soweit nicht der innere Schulbereich betroffen ist.

Die Regelungen der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ richten sich 
mit Blick auf die Sicherheit und Gesundheit der Schülerinnen und Schüler an den 
Schulsachkostenträger als verantwortlicher Unternehmer für den äußeren Schul-
bereich. Dieser umfasst das Schulgelände und das Schulgebäude sowie die Ein-
richtung und Ausstattung der schulischen Räumlichkeiten. 

Für den inneren Schulbereich, d. h. die inhaltliche und methodische Gestaltung 
sowie die Organisation des Unterrichts und den Schulbetrieb, finden die Regelun-
gen der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ keine Anwendung. Statt-
dessen ist nach § 21 Absatz 2 Satz 2 SGB VII der Schulhoheitsträger in seinem Zu-
ständigkeitsbereich verpflichtet, im Benehmen mit dem für die Versicherten nach 
§ 2 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b SGB VII zuständigen Unfallversicherungsträ-
ger eigene Regelungen für den inneren Schulbereich zu treffen. Schulhoheitsträ-
ger und Unfallversicherungsträger haben demnach nach § 21 Absatz 2 Satz 2 
SGB VII eine gemeinsam zu erfüllende Präventionsverantwortung. Da in der 
Schulpraxis eine klare Trennung zwischen äußerem und innerem Schulbereich 
kaum möglich ist, ist zudem eine enge Abstimmung zwischen Schulhoheitsträger 
und Schulsachkostenträger notwendig.

Bei Schulen in freier Trägerschaft, bei denen der Schulträger sowohl der Hoheits-
träger als auch der Sachkostenträger ist, hat dieser als Unternehmer die allgemei-
ne Präventionsverantwortung für die erforderlichen Maßnahmen sowohl im äu-
ßeren als auch im inneren Schulbereich.

1.1.2
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Pflichten des Unternehmers

2.1	 Grundpflichten des Unternehmers

§ 2 Grundpflichten des Unternehmers

(1) Der Unternehmer hat die erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung 
von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu treffen. Die zu 
treffenden Maßnahmen sind insbesondere in staatlichen Arbeitsschutz-
vorschriften (Anlage 1), dieser Unfallverhütungsvorschrift und in wei-
teren Unfallverhütungsvorschriften näher bestimmt. Die in staatlichem 
Recht bestimmten Maßnahmen gelten auch zum Schutz von Versicher-
ten, die keine Beschäftigten sind.

Maßnahmen des Arbeitsschutzes

Der Unternehmer, auch der ausländische Unternehmer, ist verantwortlich, alle 
erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu treffen. Diese ergeben sich aus 
der vom Unternehmer gemäß § 3 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Präventi-
on“ vorzunehmenden Gefährdungsbeurteilung. Hierbei hat er die einschlägigen 
staatlichen Arbeitsschutzvorschriften und Unfallverhütungsvorschriften zu befol-
gen sowie den Stand der Technik und gesicherte arbeitswissenschaftliche Er-
kenntnisse zu beachten. 

zu § 2(1) (aus Anlage 1 zur DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der 
Prävention“)

„Staatliche Arbeitsschutzvorschriften, in denen vom Unternehmer zur 
Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbeding-
ten Gesundheitsgefahren zu treffende Maßnahmen näher bestimmt 
sind, sind – in ihrer jeweils gültigen Fassung – insbesondere:

	● Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG),
	● Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV),
	● Baustellenverordnung (BaustellV),

2.1.1

2	 Pflichten des Unternehmers
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	● Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV),
	● Biostoffverordnung (BioStoffV),
	● Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV),
	● Gefahrstoffverordnung (GefStoffV),
	● Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung  

(LärmVibrationsArbSchV),
	● Lastenhandhabungsverordnung (LasthandhabV),
	● PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV),
	● Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV),
	● Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen 

durch künstliche optische Strahlung (OStrV).

Die vorstehende Auflistung ist nicht abschließend.

Der gesetzliche Auftrag der Unfallversicherungsträger zur Verhütung 
von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren gilt auch für Unternehmer und Versicherte, die nicht un-
mittelbar durch die Anwendungsbereiche der staatlichen Arbeitsschutz-
vorschriften erfasst sind.“

Entsendet der Unternehmer seine Versicherten zu Arbeiten ins Ausland, hat er im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung auch zu prüfen, welche Arbeitsschutzvor-
schriften dort einzuhalten sind und, davon abhängig, in welchem Umfang die 
deutschen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften und Unfallverhütungsvorschrif-
ten anzuwenden sind.

Geltungsbereich der DGUV Vorschrift 1 – Inbezugnahme staatlichen Rechts

Während das staatliche Arbeitsschutzrecht (ausschließlich) der Sicherheit und 
dem Gesundheitsschutz der „Beschäftigten bei der Arbeit“ dient und den „Arbeit-
geber“ verpflichtet (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG), gelten 
Unfallverhütungsvorschriften für „Unternehmer“ und „Versicherte“ („Weiter Gel-
tungsbereich“, § 1 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“). Kinder, 
Schülerinnen und Schüler sowie Studierende während des Besuchs der Einrich-
tung, ehrenamtlich Tätige und weitere Personen nach den §§ 2 ff. SGB VII werden 
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zwar als „Versicherte“ vom Schutzbereich des Rechts der Unfallversicherung 
(SGB VII) erfasst, im Regelfall nicht jedoch in den Geltungsbereich des staatlichen 
Arbeitsschutzrechts einbezogen.

Die Ermächtigungsgrundlage des § 15 Absatz 1 SGB VII bietet grundsätzlich die 
Möglichkeit, Unfallverhütungsvorschriften zur Verhütung von Arbeitsunfällen, 
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren oder für eine wirk-
same Erste Hilfe zu erlassen, soweit staatliche Arbeitsschutzvorschriften hierüber 
keine Regelungen treffen. Hiervon wurde in § 2 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze 
der Prävention“ beispielsweise durch die Erweiterung des Kreises der versicher-
ten Personen Gebrauch gemacht. Aufgrund des weiten Geltungsbereiches der 
Unfallverhütungsvorschriften (UVV) werden die in Bezug genommenen Inhalte 
des staatlichen Arbeitsschutzrechtes nicht nur im Hinblick auf die Beschäftigten, 
sondern vielmehr – über den „Umweg“ der UVV – auf alle übrigen Versicherten 
(§ 2 Nummer 2 ff. SGB VII) ausgedehnt. Damit werden die sich aus staatlichem 
Arbeitsschutzrecht ergebenden Pflichten über die Beschäftigten hinaus auch im 
Hinblick auf alle anderen Versichertengruppen zu Unternehmerpflichten. Auf die-
se Weise wird vermieden, in einer Vielzahl von UVVen dem staatlichen Recht mög-
licherweise nahezu identische Regelungen für die übrigen Versichertengruppen 
(über die „Beschäftigten“ hinaus) treffen zu müssen. Ziel dieser generellen An-
wendung staatlichen Rechts ist letztendlich, Regelungslücken zu vermeiden, d. h. 
alle Versicherten unterliegen grundsätzlich denselben Rechtsvorschriften. Für 
bestimmte Versichertengruppen, z. B. im Bereich der Feuerwehren, kann es in ein-
zelnen Fällen abweichende Regelungen in DGUV Vorschriften geben.
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(2) Der Unternehmer hat bei den Maßnahmen nach Absatz 1 von den 
allgemeinen Grundsätzen nach § 4 Arbeitsschutzgesetz auszugehen und 
dabei vorrangig das staatliche Regelwerk sowie das Regelwerk der Un-
fallversicherungsträger heranzuziehen.

Allgemeine Grundsätze des Arbeitsschutzes

Die allgemeinen Grundsätze des Arbeitsschutzes im Sinne des § 4 Arbeitsschutz-
gesetz sind:

1.	 Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung für das Leben sowie die 
physische und die psychische Gesundheit möglichst vermieden und die ver-
bleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird.

2.	 Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen.
3.	 Bei den Maßnahmen sind der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene 

sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berück-
sichtigen.

4.	 Maßnahmen sind mit dem Ziel zu planen, Technik, Arbeitsorganisation, sonsti-
ge Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf den 
Arbeitsplatz sachgerecht zu verknüpfen.

5.	 Individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu anderen Maßnahmen.
6.	 Spezielle Gefahren für besonders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen sind 

zu berücksichtigen.
7.	 Den Beschäftigten sind geeignete Anweisungen zu erteilen.
8.	 Mittelbar oder unmittelbar geschlechtsspezifisch wirkende Regelungen sind 

nur zulässig, wenn dies aus biologischen Gründen zwingend geboten ist.

Hilfen zum Erreichen von Schutzzielen

Staatliche Arbeitsschutzvorschriften und Unfallverhütungsvorschriften verpflich-
ten den Unternehmer dazu, Maßnahmen zu ergreifen, mit denen ein bestimmtes 
Schutzziel erreicht werden soll, geben aber keine detaillierten Vorgaben für diese 
Maßnahmen. 

2.1.2
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Als Hilfestellung zur sachgerechten Ausfüllung des ihm eröffneten Spielraums soll 
der Unternehmer Regeln heranziehen, die entweder von staatlich beauftragten 
Ausschüssen oder von den Fachbereichen der DGUV erstellt worden sind. Dabei 
gilt der Vorrang des staatlichen Regelwerks.

Das Regelwerk gibt dem Unternehmer somit eine Orientierungshilfe, die ihm die 
Erfüllung seiner Pflichten im Arbeitsschutz erleichtert. Anders als eine Vorschrift 
muss er das Regelwerk im Einzelfall aber nicht zwingend befolgen. Er darf in eige-
ner Verantwortung auch Maßnahmen auswählen, die er zur Erfüllung seiner 
Pflichten für geeignet hält und die den gleichen Stand von Sicherheit und Gesund-
heit gewährleisten.

(3) Der Unternehmer hat die Maßnahmen nach Absatz 1 entsprechend 
den Bestimmungen des § 3 Absatz 1 Sätze 2 und 3 und Absatz 2 Arbeits-
schutzgesetz zu planen, zu organisieren, durchzuführen und erforder-
lichenfalls an veränderte Gegebenheiten anzupassen.

(4) Der Unternehmer darf keine sicherheitswidrigen Weisungen ertei-
len.

In § 15 der DGUV Vorschrift 1 ist die Pflicht der Versicherten geregelt, keine sicher-
heitswidrigen Weisungen zu befolgen. Mit dieser Bestimmung wird in die DGUV 
Vorschrift 1 eine dem § 15 entsprechende Pflicht des Unternehmers aufgenom-
men, seinerseits auch keine sicherheitswidrigen Weisungen zu erteilen.

(5) Kosten für Maßnahmen nach dieser Unfallverhütungsvorschrift und 
den für ihn sonst geltenden Unfallverhütungsvorschriften darf der Un-
ternehmer nicht den Versicherten auferlegen.

Im Zusammenhang mit der Pflicht des Unternehmers, die erforderlichen Mittel 
bereitzustellen, ergibt sich, dass im Regelfall die Kosten für Arbeitsschutzmaßnah-
men, insbesondere für die Zurverfügungstellung der persönlichen 

2.1.3

2.1.4

2.1.5
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Schutzausrüstung, beim Unternehmer verbleiben, es sei denn, es bestehen recht-
lich abgesicherte Kostenübernahmevereinbarungen oder sonstige spezielle Rege-
lungen. 

2.2	 Beurteilung der Arbeitsbedingungen, Dokumentation, 
Auskunftspflichten

§ 3 Beurteilung der Arbeitsbedingungen, Dokumentation, Aus-
kunftspflichten

(1) Der Unternehmer hat durch eine Beurteilung der für die Versicher-
ten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen entsprechend § 5 Ab-
satz 2 und 3 Arbeitsschutzgesetz zu ermitteln, welche Maßnahmen nach 
§ 2 Absatz 1 erforderlich sind.

Unter „Arbeit“ im Sinne dieser Regelung ist dabei jegliche versicherte Tätigkeit zu 
verstehen. 

Beurteilung der Arbeitsbedingungen – Gefährdungsbeurteilung

Der Unternehmer ist zur Durchführung einer Beurteilung der Arbeitsbedingungen 
und in deren Rahmen auch zu einer Beurteilung der Gefährdungen verpflichtet. 
Dabei müssen die Gefährdungen der Versicherten bei ihrer Tätigkeit bewertet, 
entsprechende Maßnahmen abgeleitet, diese auf ihre Wirksamkeit kontrolliert 
und ggf. angepasst werden. Besondere Erfordernisse von Menschen mit Behinde-
rung sind dabei zu berücksichtigen.

Gleichartige Tätigkeiten oder Arbeitsplätze können zusammengefasst beurteilt 
werden. Dabei ist es ausreichend, eine dieser Tätigkeiten oder einen der Arbeits-
plätze zu beurteilen und die Ergebnisse auf die gleichartigen Tätigkeiten oder 
Arbeitsplätze zu übertragen. Weichen diese Tätigkeiten oder Arbeitsplätze in ein-
zelnen Bedingungen voneinander ab, sind die Abweichungen ergänzend zu beur-
teilen. 

2.2.1
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Die Gefährdungsbeurteilung liefert dem Unternehmer zusätzlich zu staatlichen 
oder sonstigen Vorgaben auch Hinweise über Art, Umfang und Fristen erforderli-
cher Prüfungen von Arbeitsmitteln und Einrichtungen.

Bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung hat sich eine Vorgehensweise 
nach den nachfolgenden Prozessschritten als sinnvoll erwiesen. Diese Prozess-
schritte bauen jeweils aufeinander auf und unterstützen eine systematische und 
strukturierte Vorgehensweise:

1.	 Festlegen von Arbeitsbereichen und Tätigkeiten
2.	 Ermitteln der Gefährdungen
3.	 Bewerten der Gefährdungen
4.	 Festlegen konkreter Arbeitsschutzmaßnahmen
5.	 Durchführen der Maßnahmen
6.	 Überprüfen der Wirksamkeit der Maßnahmen
7.	 Fortschreiben der Gefährdungsbeurteilung

Methoden der Gefährdungsbeurteilung

Spezielle Methoden oder Mittel zur Gefährdungsbeurteilung sind nicht vorgeschrie
ben. Einfache Methoden zur Feststellung von Gefährdungen sind z. B. Betriebs
begehungen oder Auswertungen von Unfällen und sonstigen Schadensereignissen.

Bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung kann die im Folgenden 
beschriebene Vorgehensweise in Prozessschritten sinnvoll sein.

1.	 Festlegen von Arbeitsbereichen und Tätigkeiten

Die Gefährdungsbeurteilung ist je nach Art der Arbeitsbereiche und 
Tätigkeiten durchzuführen. Daher kann es erforderlich sein, eine ent-
sprechende Gliederung nach verschiedenen Arbeitsbereichen, Tätigkei-
ten oder Abläufen vorzunehmen.

Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen können Arbeitsplätze oder Tätig-
keiten zusammengefasst werden.
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Wenn von Versicherten arbeitsbereichsübergreifende Tätigkeiten, wie 
beispielsweise Reparatur, Wartung oder Instandhaltung ausgeführt 
werden, sind diese gesondert zu betrachten.

Sofern erforderlich, ist für Tätigkeiten auch ihre Dauer bzw. Häufigkeit 
(z. B. temporär, täglich, quartalsweise, jährlich) zu erfassen. Dies kann 
bei bestimmten Tätigkeiten, wie z. B. Feuchtarbeit oder Umgang mit 
Gefahrstoffen oder Biostoffen, der Fall sein.

Personengruppen mit besonderem Schutzbedürfnis (insbesondere 
Schwangere, Stillende, Jugendliche, schwerbehinderte Menschen) sind 
von Gesetzes wegen gesondert zu berücksichtigen. 

Zu berücksichtigen sind auch Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeit-
nehmer, Versicherte ohne ausreichende Deutschkenntnisse sowie Prak-
tikantinnen und Praktikanten, soweit durch ihre Tätigkeiten spezielle 
Gefahren für Sicherheit und Gesundheitsschutz zu erwarten sind.

Werden in einem Arbeitsbereich oder einem Betrieb Versicherte mehre-
rer Unternehmen tätig, so haben sich diese Unternehmen bei der Fest-
legung von Maßnahmen zur Vermeidung gegenseitiger Gefährdungen 
der Versicherten abzustimmen. Dies betrifft insbesondere Baustellen, 
kann aber auch auf Bürogemeinschaften zutreffen.

2.	 Ermitteln der Gefährdungen

Ziel der Ermittlung ist die systematische Identifizierung von Gefährdun-
gen, deren Quellen und gefahrbringenden Bedingungen.

Das Ermitteln beinhaltet die Erfassung des Planungs- oder Ist-Zustandes 
(z. B. durch Prüfen, Beobachten, Befragen, Messen, Berechnen oder 
Abschätzen) sowie die anschließende Benennung und Beschreibung 
der Gefährdungen.

Zur fachkundigen Ermittlung von Gefährdungen sind systematisch alle 
unter Prozessschritt 1 festgelegten Arbeitsbereiche, Tätigkeitsgruppen, 
Personengruppen sowie bereichsübergreifende Arbeitsaufgaben 
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bezüglich der Gefährdungen und Belastungen und deren Wechselwir-
kungen zu betrachten.

Sofern es zur Erkenntnisgewinnung erforderlich ist, sind relevante 
Quellen heranzuziehen, zum Beispiel:

	● das einschlägige Vorschriften- und Regelwerk
	● branchenspezifische Regeln und Informationen sowie Gefährdungs- 
und Belastungskataloge insbesondere der Unfallversicherungsträger

	● Herstellerinformationen (Bedienungsanleitungen, Betriebsanleitun-
gen, Sicherheitsdatenblätter etc.)

	● vorhandene Verfahrens-, Arbeits- und Betriebsanweisungen
	● Aufzeichnungen und Erkenntnisse über Unfälle, Erkrankungen, 
Schadensfälle, kritische Situationen, Beinaheunfälle

	● Protokolle von Betriebsbegehungen und ASA-Sitzungen, Befragungs-
ergebnisse, Prüfbücher, Unterlagen der Instandhaltung

	● Baugenehmigungen und mitgeltende Unterlagen (zum Beispiel 
Brandschutzkonzepte)

	● behördliche Anordnungen
	● Ergebnisse von Berechnungen oder Messungen (zum Beispiel zu 
Lärm, Klima, Gefahrstoffen)

	● Erfahrungswerte von vergleichbaren Arbeitsplätzen
	● Angaben aus Datenbanken

Zu beachten ist, dass bei der Ermittlung von Gefährdungen keine be-
stimmten Anforderungen an das Ausmaß oder die Eintrittswahrschein-
lichkeit eines Gesundheitsschadens oder einer gesundheitlichen Beein-
trächtigung gestellt werden.

3.	 Bewerten der Gefährdungen

Die ermittelten Gefährdungen sind dahingehend zu bewerten, ob Si-
cherheit und Gesundheit der Versicherten bei der Arbeit gewährleistet 
sind. Grundlage für die Bewertung sind Vorschriften und rechtliche 
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Vorgaben, in denen Bewertungsmaßstäbe in Form von Grenzwerten 
und Schutzzielen zu finden sind.

Darüber hinaus kommen der Stand der Technik, Arbeitsmedizin und 
Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche 
Erkenntnisse in Frage. Diese sind beispielsweise in Veröffentlichungen 
der Unfallversicherungsträger, der Länder sowie der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) zu finden.

Der Unternehmer muss bei fehlenden Bewertungsmaßstäben eigene 
betriebliche Maßstäbe entwickeln. Grundlage dafür können folgende 
Aspekte sein:

	● Art, Ausmaß, Dauer und Häufigkeit, mit der Versicherte einer Gefähr-
dung oder Belastung ausgesetzt sind

	● gefahrbringende Bedingungen, durch die eine Gefährdung bei der 
Arbeit wirksam werden kann (z. B. Umgebungsbedingungen, Zeit-
druck, Arbeitsübergabe im Schichtbetrieb, Unordnung, Verschleiß, 
Arbeitsabläufe bzw. -prozesse)

	● Fähigkeit der Beschäftigten, eine Gefährdung oder Belastung zu 
erkennen

Fehlt dem Unternehmer die Fachkunde zur Bewertung der ermittelten 
Gefährdungen, muss die Unterstützung von der Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit, dem Betriebsarzt bzw. der Betriebsärztin oder von anderen 
Fachleuten eingeholt werden.

Folgende Bewertungsergebnisse sind möglich:

1.	 Der Bewertungsmaßstab ist nicht eingehalten. Das Ergebnis der 
Bewertung erfordert unverzüglich geeignete Maßnahmen, wenn eine 
unmittelbare Gefahr mit Auswirkung für die Gesundheit besteht.

2.	 Der Bewertungsmaßstab ist nicht eingehalten. Es besteht jedoch 
keine unmittelbare Gesundheitsgefährdung. Das Ergebnis der Be-
wertung erfordert dennoch geeignete Maßnahmen zur Beseitigung 
bzw. Reduzierung der Gefährdung.
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3.	 Der Bewertungsmaßstab ist eingehalten. Das Ergebnis der Bewer-
tung erfordert keine Maßnahmen.

Unabhängig von den Bewertungsergebnissen ist stets eine Verbesse-
rung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit anzustreben.

4.	 Festlegen konkreter Arbeitsschutzmaßnahmen

Die Ergebnisse der Bewertungen bilden die Basis für das Festlegen der 
erforderlichen konkreten Maßnahmen.

Dabei sind die Maßnahmen unter Berücksichtigung der Grundsätze von 
§ 4 ArbSchG so festzulegen, dass vorhandene Gefährdungen für das Leben 
sowie für die physische oder die psychische Gesundheit der Versicherten 
vermieden werden. Verbleibende Gefährdungen sind möglichst gering zu 
halten. Substitution und Gefahrenbeseitigung bzw. -vermeidung an der 
Quelle haben stets Vorrang vor technischen Lösungen, organisatorischen 
Regelungen und personenbezogenen Arbeitsschutzmaßnahmen.

Entsprechend ist beim Festlegen von Maßnahmen die folgende 
Maßnahmenhierarchie zu berücksichtigen:

1.	 Gefährdungen sind möglichst zu vermeiden, an den Quellen zu be-
seitigen oder zu reduzieren.

2.	 Ist dies nicht möglich, sind die Gefährdungen durch technische 
Maßnahmen zu beseitigen oder zu reduzieren.

3.	 Sind technische Maßnahmen nicht möglich, sind die Gefährdungen 
durch organisatorische Maßnahmen zu beseitigen oder zu reduzieren.

4.	 Sind organisatorische Maßnahmen nicht möglich, sind die Gefährdun-
gen durch persönliche Schutzmaßnahmen zu vermeiden oder zu 
reduzieren (z. B. durch den Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung).

Die vorgenannten Maßnahmen sind ggf. durch eine entsprechende 
Qualifikation der betroffenen Versicherten zu ergänzen.

Maßnahmen sind so zu planen, dass Technik, Organisation und Perso-
nenbezug aufeinander abgestimmt und sachgerecht verknüpft sind. 
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Dringlichkeit, zeitliche und praktische Durchführbarkeit sowie Akzeptanz 
bei den Versicherten sollten in die Überlegungen miteinbezogen werden.

Eine Abstimmung bei der Festlegung von Maßnahmen ist bedarfsweise 
erforderlich, wenn zum Beispiel

	● Versicherte mehrerer Unternehmen zeitgleich oder nacheinander in 
derselben Arbeitsumgebung tätig sind,

	● Versicherte mehrerer Unternehmen Arbeitsmittel gemeinsam nutzen 
oder

	● durch Teams oder Arbeitsschichten eines Unternehmens Gefährdun-
gen entstehen.

Nach Möglichkeit sind zur Festlegung von Maßnahmen Alternativen 
aufzuzeigen, um betriebsbezogene und der konkreten Gefährdung an-
gemessene Entscheidungen zu ermöglichen und die Akzeptanz bei den 
Beschäftigten zu erhöhen.

5.	 Durchführen der Maßnahmen

Anhand der Bewertungsergebnisse ist die Durchführung aller Maßnah-
men zu priorisieren.

Oberste Priorität bei der Umsetzung haben die Maßnahmen, bei denen 
die Gefährdungen mit den höchsten Eintrittswahrscheinlichkeiten und 
den höchsten Schadensausmaßen (höchstes Risiko) beseitigt werden. 

Für die Durchführung der Maßnahmen sind Verantwortliche zu bestim-
men und Fristen festzulegen.

Es ist dafür zu sorgen, dass die durch die Umsetzung der Maßnahmen 
erreichten Verbesserungen von Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit aufrechterhalten werden.
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6.	 Überprüfen der Wirksamkeit der Maßnahmen

Die Umsetzung und die Wirksamkeit der festgelegten Maßnahmen sind 
zu überprüfen. Die Prüfung kann zum Beispiel durch Beobachten, Mes-
sen oder Befragen erfolgen. Dabei ist festzustellen, inwieweit die Maß-
nahmen umgesetzt wurden und dazu geführt haben, die Gefährdungen 
zu beseitigen bzw. hinreichend zu reduzieren. Es ist auch festzustellen, 
ob durch die Umsetzung der Maßnahmen neue Gefährdungen entstan-
den sind. Das Ergebnis ist zu dokumentieren.

7.	 Fortschreiben der Gefährdungsbeurteilung

Zu einem systematischen Arbeitsschutzhandeln gehört es, die Gefähr-
dungsbeurteilung auch ohne besonderen Anlass als Prozess aufrecht zu 
erhalten und im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung weiterzu-
entwickeln.

Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung

Hilfe bei der Gefährdungsbeurteilung geben zum einen die Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit und die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte sowie weitere fachkundige 
Personen. 

Zum anderen kann zur Beratung der zuständige Unfallversicherungsträger oder 
die zuständige staatliche Arbeitsschutzbehörde hinzugezogen werden. Sie stellen 
auch verschiedene Handlungshilfen zur Verfügung, wie z. B. Arbeitsschutzkom-
pendien, Checklisten oder Online-Hilfen.



22

Pflichten des Unternehmers

Gefährdungsbeurteilung und Prüfungen

Die Gefährdungsbeurteilung liefert dem Unternehmer auch Hinweise über Art, 
Umfang und Fristen erforderlicher Prüfungen an Arbeitsmitteln und Einrichtungen.

Siehe auch §3 Abs. 6 der Betriebssicherheitsverordnung. Weitere Hinweise enthält 
die Technische Regel Betriebssicherheit TRBS 1201 „Prüfungen und Kontrollen von 
Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen“. 

(2) Der Unternehmer hat Gefährdungsbeurteilungen insbesondere dann 
zu überprüfen, wenn sich die betrieblichen Gegebenheiten hinsichtlich 
Sicherheit und Gesundheitsschutz verändert haben.

Mögliche Anlässe für eine Überprüfung der vorhandenen Gefährdungsbeurteilung 
können zum Beispiel sein:

	● Änderung der Vorschriften
	● Änderung des Standes der Technik oder der arbeitswissenschaftlichen 

Erkenntnis
	● Hinweise auf nicht erkannte Gefährdungen
	● Neu- oder Umbau von Betriebsanlagen und Einrichtungen
	● Umgestaltung von Arbeits- und Verkehrsbereichen
	● Auswahl, Beschaffung oder Umrüstung technischer Arbeitsmittel oder neuer 

Dienstleistungen
	● Einführung von neuen Arbeitsstoffen
	● Einführung oder wesentliche Änderungen von Arbeitsverfahren und -abläufen
	● Fehlzeiten mit Bezug zu Arbeitsorganisation oder Arbeitsverfahren
	● Änderungen der Mitarbeiterstruktur
	● Arbeitsunfälle, Beinaheunfälle oder Berufskrankheiten
	● Verdacht auf Berufskrankheiten oder auf arbeitsbedingte Verursachung von 

Erkrankungen 

2.2.2
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(3) Der Unternehmer hat entsprechend § 6 Absatz 1 Arbeitsschutzgesetz 
das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung nach Absatz 1, die von ihm 
festgelegten Maßnahmen und das Ergebnis ihrer Überprüfung zu doku-
mentieren.

Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung

Die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung ist nicht nur ein formaler Vor-
gang. Sie trägt zu einer kontinuierlichen Verbesserung für Sicherheit und Gesund-
heit im Unternehmen bei und ist eine wichtige Grundlage für zu treffende Maß-
nahmen. Außerdem gibt sie insbesondere darüber Auskunft wie die 
Gefährdungssituation eingeschätzt wurde, welche Maßnahmen getroffen wurden, 
und ob und mit welchem Ergebnis ihre Wirksamkeit überprüft wurde.

Für die Dokumentation des Ergebnisses der Gefährdungsbeurteilung, der festge-
legten Maßnahmen und deren Überprüfung ist keine Form vorgeschrieben. Die 
Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung kann in Papierform, elektronisch 
oder auch in einer Kombination von beiden Formen erfolgen. Dabei sollte auf 
Handhabbarkeit und Übersichtlichkeit geachtet werden, um die Anwendung und 
das Fortschreiben zu erleichtern. Die betriebliche Realität sollte abgebildet sein, 
so dass erkennbar wird, welche Bereiche und Tätigkeiten berücksichtigt wurden. 

Die Dokumentation kann auch mitgeltende Unterlagen beinhalten, auf die verwie-
sen wird, z. B. Prüfprotokolle, Unterweisungsnachweise, Betriebsanweisungen, 
aber auch Fotos, Videos oder Audioaufzeichnungen. Mitgeltende Dokumente die-
nen der Vervollständigung der Dokumentation.

Mindestens zu dokumentieren sind

	● die Bewertung der Gefährdungen,
	● welche konkreten Arbeitsschutzmaßnahmen einschließlich Terminen und Ver-

antwortlichen festgelegt wurden,
	● welche Maßnahmen durchgeführt wurden und das Ergebnis der jeweiligen 

Überprüfung auf Wirksamkeit sowie 
	● das Datum der Durchführung bzw. Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung.

2.2.3
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Die Anforderungen an eine Dokumentation können darüber hinausgehen, wenn 
weitere staatliche Regelungen zu berücksichtigen sind. 

Der Zugriff auf die Dokumentation muss insbesondere für die verantwortlichen 
Personen immer und ohne Weiteres möglich sein.

(4) Der Unternehmer hat dem Unfallversicherungsträger alle Informa-
tionen über die im Betrieb getroffenen Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
auf Wunsch zur Kenntnis zu geben.

(5) Für Personen, die in Unternehmen zur Hilfe bei Unglücksfällen oder 
im Zivilschutz unentgeltlich tätig werden, hat der Unternehmer, der für 
die vorgenannten Personen zuständig ist, Maßnahmen zu ergreifen, die 
denen nach Absatz 1 bis 4 dieser Vorschrift gleichwertig sind.

Unternehmen zur Hilfe bei Unglücksfällen oder im Zivilschutz sind beispielsweise 
Freiwillige Feuerwehren, Technisches Hilfswerk, Deutsches Rotes Kreuz oder 
Wasser- und Bergrettungsdienste. Bei solchen Unternehmen entsprechen die 
nach dem spezifischen Vorschriften- und Regelwerk der Unfallversicherungsträger 
für diese Betriebsart und den Dienstvorschriften zu ergreifenden Maßnahmen in 
der Regel den Maßnahmen, die infolge einer Gefährdungsbeurteilung zu ergreifen 
wären. Ihre Beachtung erfüllt daher im Allgemeinen die Gleichwertigkeit im Sinne 
des § 3 Absatz 5 der DGUV Vorschrift 1.

Die pauschale Anwendung des Vorschriften- und Regelwerks in diesen Unternehmen 
kann jedoch in der Praxis, insbesondere bei Einsätzen, zu Konfliktsituationen führen. 
Abweichungen, die sich aus den besonderen Verhältnissen ergeben, sind daher 
möglich. Unter Berücksichtigung des Vorschriften- und Regelwerks müssen für diese 
Abweichungen jedoch betriebsartenspezifische Regelungen getroffen werden.

2.2.4

2.2.5
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2.3	 Unterweisung der Versicherten

§ 4 Unterweisung der Versicherten

(1) Der Unternehmer hat die Versicherten über Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit, insbesondere über die mit ihrer Arbeit 
verbundenen Gefährdungen und die Maßnahmen zu ihrer Verhütung, 
entsprechend § 12 Absatz 1 Arbeitsschutzgesetz sowie bei einer Arbeit-
nehmerüberlassung entsprechend § 12 Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz zu 
unterweisen; die Unterweisung muss erforderlichenfalls wiederholt 
werden, mindestens aber einmal jährlich erfolgen; sie muss dokumen-
tiert werden.

Unterweisungen sind ein wichtiges Instrument, um Versicherten zu ermöglichen, 
sich sicherheits- und gesundheitsgerecht zu verhalten. Grundsätzlich ist es Auf
gabe des Unternehmers, die Unterweisungen durchzuführen. 

Genauso wie andere Pflichten hinsichtlich Sicherheit und Gesundheitsschutz 
kann der Unternehmer auch die Pflicht zur Unterweisung auf andere Personen 
übertragen, behält aber in jedem Fall die Gesamtverantwortung.

Da Unterweisungen insbesondere Anweisungen an die Versicherten zu sicherem 
und gesundem Verhalten beinhalten, ist für die Durchführung von Unterweisun-
gen eine entsprechende Weisungsbefugnis erforderlich. Daher wird üblicherweise 
in Unternehmen die Pflicht zur Unterweisung der Versicherten den unmittelbar 
betrieblichen Vorgesetzten, wie z. B. der Abteilungsleitung, Meistern und Meiste-
rinnen, Schicht- oder Maschinenführung oder der Teamleitung, übertragen. Dies 
ist sinnvoll, da diese jeweils in ihrem Verantwortungsbereich „vor Ort“ sind, das 
Verhalten der ihnen unterstellten Versicherten beobachten können und erforderli-
chenfalls korrigieren müssen. 

Bei einer Arbeitnehmerüberlassung ist gemäß § 12 Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz 
zu einer betriebsspezifischen Unterweisung der Entleiher verpflichtet. Hierbei 
sind die Erfahrungen, Qualifikationen und persönlichen Voraussetzungen der 
Personen, die ihm zur Arbeitsleistung überlassen worden sind, zu 

2.3.1
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berücksichtigen. Sonstige Arbeitsschutzpflichten des Verleihers als Unternehmer, 
insbesondere die Pflicht zu einer allgemeinen Unterweisung (unabhängig vom 
konkreten Arbeitsplatz oder Aufgabenbereich), bleiben unberührt.

Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte bzw. Betriebsärztinnen und Sicher-
heitsbeauftragte können bei Unterweisungen beraten und mitwirken. Sie können 
Unterweisungen jedoch nicht eigenverantwortlich durchführen, da ihnen die hier-
für erforderliche Weisungsbefugnis fehlt. 

Grundlagen von Unterweisungen

Mit Unterweisungen gibt der Unternehmer den Versicherten konkrete auf ihre 
individuellen Arbeits- und Tätigkeitssituationen zugeschnittene Informationen, 
Erläuterungen und Anweisungen zur sicheren und gesundheitsgerechten Ausfüh-
rung ihrer Tätigkeiten. 

Art und Weise sowie der Umfang der Unterweisungen müssen in einem angemes-
senen Verhältnis zu den vorhandenen Gefährdungssituationen stehen. Hierbei 
sind auch die Erfahrungen, Qualifikationen und persönlichen Voraussetzungen 
der zu unterweisenden Versicherten zu berücksichtigen. 

Unterweisungen haben in verständlicher Form und Sprache zu erfolgen. Die für 
die Unterweisungen verantwortlichen Personen müssen sich davon überzeugen, 
dass die Versicherten die Inhalte der Unterweisungen verstanden haben (siehe 
auch 2.3.2) und die Maßnahmen umsetzen können. Bei Unterweisungen müssen 
auch Rückfragen von Versicherten an die Unterweisenden möglich sein. Die allei-
nige Übergabe von Unterweisungsinhalten zum Selbststudium reicht daher nicht 
aus. 

Werden bei Unterweisungen elektronische Hilfsmittel eingesetzt, kann die zusätz-
liche praktische Vermittlung einiger Arbeitsabläufe und Verhaltensweisen erfor-
derlich sein. 

Die Wirksamkeit der Unterweisungen ist durch die Führungskräfte zu überprüfen. 

Aus dem staatlichen Vorschriften- und Regelwerk können sich weitere spezielle 
Anforderungen an Unterweisungen ergeben.
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Unterweisungsanlässe

Anlässe für Unterweisungen sind z. B.

	● Aufnahme einer Tätigkeit
	● Zuweisung einer anderen Tätigkeit
	● Veränderungen im Aufgabenbereich
	● Veränderungen in den Arbeitsabläufen
	● Einführung neuer Arbeitsmittel, neuer Technologien oder neuer Arbeitsstoffe
	● neue Erkenntnisse nach der Überarbeitung der Gefährdungsbeurteilung
	● Ergebnisse von Betriebsbesichtigungen
	● Unfälle, Beinaheunfälle und sonstige Schadensereignisse

Eine erste Unterweisung der Versicherten hat in allen Fällen vor Aufnahme der 
Tätigkeit zu erfolgen.

Unterweisungsinhalte

Zu unterweisende Inhalte sind insbesondere

	● die konkreten, arbeitsplatz- und arbeitsaufgabenbezogenen Gefährdungen,
	● die dagegen getroffenen und zu beachtenden Schutzmaßnahmen,
	● die vorgesehenen sicherheits- und gesundheitsgerechten Handlungsweisen 

(das Verhalten),
	● die Notfallmaßnahmen sowie
	● die einschlägigen Inhalte der Vorschriften und Regeln.

Als Grundlage für die Unterweisungsinhalte müssen z. B. berücksichtigt werden:

	● Betriebsanleitungen von einzusetzenden Arbeitsmitteln, insbesondere 
Maschinen

	● sonstige Betriebsanweisungen
	● die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung
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Zeitpunkt und Fristen für die Unterweisung

Unterweisungen der Versicherten müssen gemäß § 12 Absatz 1 Arbeitsschutzge-
setz während ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen, d. h. abhängig von 
der Größe des Betriebes sowie der Arbeits- und Gefährdungssituation erfolgen. 
Ändern sich die Gefährdungssituationen und Arbeitsaufgaben nicht, ist die jewei-
lige Unterweisung mindestens jährlich zu wiederholen. Dadurch werden die Un-
terweisungsinhalte den Versicherten wieder in Erinnerung gerufen und aufge-
frischt. Treten innerhalb der Jahresfrist Unterweisungsanlässe ein (siehe oben), 
muss eine zusätzliche und auf den Unterweisungsanlass bezogene Unterweisung 
durchgeführt werden. Kürzere Unterweisungsintervalle können sich aus speziel-
len Arbeitsschutzvorschriften ergeben wie z. B. § 29 Jugendarbeitsschutzgesetz 
oder § 9 DGUV Vorschrift 25 „Überfallprävention“, die jeweils eine halbjährliche 
Unterweisung fordern. 

Dokumentation von Unterweisungen

Die Unterweisung muss dokumentiert werden, damit der Unternehmer den Nach-
weis erbringen kann, dass er seiner Unterweisungsverpflichtung nachgekommen 
ist. Die DGUV Vorschrift 1 sieht weder eine bestimmte Form der Dokumentation 
noch eine Unterschrift der unterweisenden Person oder der Unterwiesenen vor. 
Einige staatliche Vorschriften fordern jedoch ausdrücklich eine schriftliche Doku-
mentation oder eine Unterschrift. 

Ob eine schriftliche Dokumentation der Unterweisung oder entsprechende 
Unterschriften gefordert werden, hängt also von der für die Tätigkeit und den 
Arbeitsplatz zu beachtenden Vorschriften und Regeln sowie den unterwiesenen 
Inhalten ab. Unabhängig davon erleichtert aber eine Unterschrift der Unterwiese-
nen grundsätzlich den Nachweis, dass die entsprechenden Personen unterwiesen 
wurden. 

Der Nachweis kann z. B. in Form des nachstehenden Musters erfolgen. Dieses soll-
te betriebsspezifisch angepasst werden.
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Muster für die Dokumentation der Unterweisung

Bestätigung der Unterweisung nach § 4 der DGUV Vorschrift 1  
„Grundsätze der Prävention“

Unternehmen:

(Name und Anschrift des Unternehmens)

Betriebsteil, Arbeitsbereich:

Durchgeführt von (Name und Funktion):

Durchgeführt am:

□ Erstunterweisung

□ Wiederholungsunterweisung

□ Unterweisung aus besonderem Anlass

Unterweisungsinhalte: 

Name und Unterschrift der Teilnehmenden

Name, Vorname� Unterschrift Name, Vorname� Unterschrift

Bemerkungen

Unterschrift unterweisende Person
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(2) Der Unternehmer hat den Versicherten die für ihren Arbeitsbereich 
oder für ihre Tätigkeit relevanten Inhalte der geltenden Unfallverhü-
tungsvorschriften und Regeln der Unfallversicherungsträger sowie des 
einschlägigen staatlichen Vorschriften- und Regelwerks in verständli-
cher Weise zu vermitteln.

Die Inhalte sind so zu vermitteln, dass sie von den Versicherten verstanden wer-
den. Ist eine sprachliche Verständigung nicht ausreichend, sind andere geeignete 
Kommunikationsmittel, z. B. Skizzen, Fotos oder Videos, einzusetzen. Ein alleini-
ges Aushändigen der Vorschriften oder Regeln reicht nicht aus. Der Unternehmer 
hat sich zu vergewissern, dass die Versicherten deren Inhalte auch verstanden 
haben.

Dies kann z. B.

	● durch das Stellen von Verständnisfragen an die Versicherten,
	● durch Vorführenlassen des Handlungsablaufs durch die Versicherten oder
	● durch Beobachtung der Arbeitsweise der Versicherten

erfolgen.

(3) Der Unternehmer nach § 136 Absatz 3 Nummer 3 Alternative 2 Sozial
gesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII) hat den Schulhoheitsträger hinsicht-
lich Unterweisungen für Versicherte nach § 2 Absatz 1 Nummer 8 Buch-
stabe b SGB VII zu unterstützen.

Der Schulsachkostenträger hat den Schulhoheitsträger bei dessen Unterwei-
sungspflicht für die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Auf die Erläuterun-
gen zu § 1 Absatz 2 dieser Vorschrift wird verwiesen.

2.3.2

2.3.3



31

Pflichten des Unternehmers

2.4	 Vergabe von Aufträgen

§ 5 Vergabe von Aufträgen

(1) Erteilt der Unternehmer den Auftrag,

1.	 Einrichtungen zu planen, herzustellen, zu ändern oder in Stand zu 
setzen,

2.	 Arbeitsverfahren zu planen oder zu gestalten,

so hat er dem Auftragnehmer schriftlich aufzugeben, die in § 2 Absatz 1 
und 2 genannten für die Durchführung des Auftrags maßgeblichen Vor-
gaben zu beachten.

Bei einer Auftragserteilung muss sichergestellt sein, dass vom Auftragnehmer 
neben dem Stand der Technik auch diejenigen Vorschriften und Regeln der Unfall-
versicherungsträger und des Staates beachtet werden, die für den auftraggeben-
den Unternehmer gelten. Die Verpflichtung zur Einhaltung dieser Vorgaben be-
darf, unabhängig davon, ob der Auftrag selbst schriftlich oder mündlich erfolgt, 
immer der Schriftform, außer bei innerbetrieblichen Beschaffungsmaßnahmen.

Einrichtungen und Arbeitsverfahren

Einrichtungen sind insbesondere Gebäude oder Gebäudeteile und die für deren 
Betrieb notwendige Gebäudetechnik sowie die darin zu installierenden bzw. in
stallierten Arbeitsmittel und Anlagen.

Arbeitsverfahren ist die Gesamtheit der Tätigkeiten von Versicherten zur Erzielung 
eines bestimmten Arbeitsergebnisses. Die Planung oder Gestaltung von Arbeits-
verfahren beinhaltet die Planung oder Gestaltung von Arbeitsvorgängen und 
-abläufen.

Bereits bei der Planung von Einrichtungen oder Arbeitsverfahren sind die Vorga-
ben des Arbeitsschutzes zu berücksichtigen. Versäumnisse hierbei können im 
späteren Betrieb oft nur mit großem Aufwand behoben werden.

2.4.1
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(2) Erteilt der Unternehmer den Auftrag, Arbeitsmittel, Ausrüstungen 
oder Arbeitsstoffe zu liefern, so hat er dem Auftragnehmer schriftlich 
aufzugeben, im Rahmen seines Auftrags die für Sicherheit und Gesund-
heitsschutz einschlägigen Anforderungen einzuhalten.

Diese Bestimmung soll gewährleisten, dass neu bereitgestellte Arbeitsmittel, Aus-
rüstungen und Arbeitsstoffe die Sicherheit und Gesundheit der Versicherten mög-
lichst nicht gefährden.

Bei der Beschaffung von Arbeitsmitteln, Ausrüstungsgegenständen oder Arbeits-
stoffen hat der Unternehmer sicherzustellen, dass diese den Arbeitsschutzvor-
schriften, z. B. aus dem Produktsicherheitsgesetz, der Gefahrstoffverordnung oder 
der Betriebssicherheitsverordnung, und den Anforderungen aus der Gefährdungs-
beurteilung zur geplanten betrieblichen Verwendung entsprechen. In den Vertrag 
ist aufzunehmen, dass die zu liefernden Produkte diesen Arbeitsschutzanforde-
rungen entsprechen müssen.

Es empfiehlt sich, insbesondere bei der Beschaffung größerer Geräte, Maschinen 
oder anderer Arbeitsmittel sowie in Zweifelsfällen, vor Auftragserteilung mit dem 
zuständigen Unfallversicherungsträger sowie mit der Arbeitsschutzbehörde die 
maßgeblichen Anforderungen abzuklären.

(3) Bei der Erteilung von Aufträgen an ein Fremdunternehmen hat der 
den Auftrag erteilende Unternehmer den Fremdunternehmer bei der 
Gefährdungsbeurteilung bezüglich der betriebsspezifischen Gefahren 
zu unterstützen. Der Unternehmer hat ferner sicherzustellen, dass Tä-
tigkeiten mit besonderen Gefahren durch Aufsichtführende überwacht 
werden, die die Durchführung der festgelegten Schutzmaßnahmen si-
cherstellen. Der Unternehmer hat ferner mit dem Fremdunternehmen 
Einvernehmen herzustellen, wer den Aufsichtführenden zu stellen hat.

Durch diese Bestimmung soll der Arbeitsschutz auch für die Fälle sichergestellt 
werden, in denen ein Fremdunternehmer im Betrieb des Auftraggebers tätig wird. 

2.4.2

2.4.3
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In diesen Fällen besteht im Regelfall ein Informations- oder Abstimmungsbedarf 
über die im Betrieb bestehenden Gefahren und Schutzmaßnahmen.

Unterstützen des Fremdunternehmers

Unterstützen bedeutet, alles Mögliche und Zumutbare zu tun, damit der 
Fremdunternehmer bei der Gefährdungsbeurteilung für seine Beschäftigten die 
spezifischen Gefahren des Betriebes, in dem er tätig wird, berücksichtigt und die 
erforderlichen Schutzmaßnahmen ergreifen kann. Dazu gehört auch das Infor-
mieren des Fremdunternehmers durch den Auftrag erteilenden Unternehmer 
über Erkenntnisse aus seiner Gefährdungsbeurteilung, wie z. B.

	● auf die Tätigkeit des Fremdunternehmens bezogene Informationen über Be-
triebsabläufe und Arbeitsverfahren sowie erforderliche Abstimmungsbedarfe

	● Hinweise auf Installationen, Einrichtungen und Geräte
	● Hinweise auf bestehende Betriebsanweisungen
	● Hinweise auf persönliche Schutzausrüstungen, die von Versicherten zu tragen 

sind
	● Hinweise auf Flucht- und Rettungswege
	● Hinweise auf Einrichtungen zur Ersten Hilfe

Verfügt der Unternehmer nicht selbst über die notwendige Fachkunde, um das 
Fremdunternehmen über die Gefahren für Sicherheit und Gesundheit zu informie-
ren, hat er sich der Hilfe fachkundiger Dritter zu bedienen. Dies können z. B. Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit oder Betriebsärztinnen und Betriebsärzte sein.

Betriebsspezifische Gefahren

Betriebsspezifische Gefahren sind solche, die speziell im auftraggebenden Betrieb 
vorkommen. Sie können sich insbesondere aus den durchgeführten Arbeiten, den 
verwendeten Stoffen sowie den vorhandenen Maschinen und Einrichtungen erge-
ben. Dazu zählen z. B.

	● Infektionsgefahren bei Reinigungsarbeiten im Tierversuchslabor
	● Gefahren aufgrund herabfallender Lasten bei Kranbetrieb
	● Gefahren durch innerbetrieblichen Schienenrangierverkehr
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	● Absturzgefahren beim Betreten nicht durchsturzsicherer Bauteile
	● Gefahren durch Strahlung in universitären Forschungslaboren

Besondere Gefahr

Der Begriff „besondere Gefahr“ bezeichnet eine Sachlage, bei der der Eintritt 
eines Schadens ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen sehr wahrscheinlich ist oder 
nicht mehr abgewendet werden kann und der Schaden nach Art und Umfang 
besonders schwer ist.

Tätigkeiten mit besonderen Gefahren, die durch einen Fremdunternehmer ausge-
führt werden und für die besondere Schutzmaßnahmen festzulegen sind, können 
z. B. sein:

	● Arbeiten in Bereichen, in denen mit krebserzeugenden oder erbgutverändern-
den Gefahrstoffen umgegangen wird

	● Arbeiten in geschlossenen Räumen von abwassertechnischen Anlagen, die mit 
Gefahren durch Absturz oder mit Gefahren durch Stoffe oder Sauerstoffmangel 
(gefährliche Stoffe, biologische Vorgänge, wie Fäulnis oder Gärung) verbunden 
sind

	● Schweißarbeiten in Bereichen, in denen die Brandgefahr aus baulichen oder 
betriebstechnischen Gründen nicht restlos beseitigt ist, z. B. bei Arbeiten an 
oder in Gasleitungen, bei denen mit Gesundheits-, Brand- oder Explosions
gefahr zu rechnen ist

	● Arbeiten in Behältern, Silos oder engen Räumen, bei denen das Auftreten be-
sonderer Gefährdungen, z. B. durch Gefahrstoffe, Sauerstoffmangel oder er-
schwerte Zugangs- und Rettungsbedingungen, nicht ausgeschlossen werden 
kann

	● Arbeiten in Lagerräumen oder Bereichen, in denen Stoffe oder Zubereitungen 
aufbewahrt werden, die miteinander gefährlich reagieren können, z. B. Stoffe, 
die bei Berührung miteinander giftige Gase oder Dämpfe (Blausäure, nitrose 
Gase, Chlor) entwickeln können

	● Arbeiten in verketteten Fertigungssystemen, die aus produktionstechnischen 
Gründen nur abschnittsweise abgeschaltet werden können
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Aufsichtführende

Als Aufsichtführende dürfen nur solche Personen tätig werden, die ausreichende 
Kenntnisse und Erfahrungen für den jeweiligen Aufgabenbereich haben. Hierzu 
gehören z. B.:

	● Kenntnisse und Erfahrungen über die technische Durchführung der erforderli-
chen Arbeiten

	● Kenntnisse und Erfahrungen über den Umgang mit den verwendeten Gefahr- 
oder Biostoffen

	● Kenntnisse über die betriebsinterne Organisation

Aufsichtführende müssen auch Kenntnisse über die Arbeitsmethoden, möglichen 
Gefahren, anzuwendenden Schutzmaßnahmen sowie die einschlägigen Vorschrif-
ten und technischen Regeln haben.

Die Überwachung durch Aufsichtführende setzt in der Regel ihre Anwesenheit vor 
Ort sowie Weisungsbefugnis voraus.

2.5	 Zusammenarbeit mehrerer Unternehmer

§ 6 Zusammenarbeit mehrerer Unternehmer

(1) Werden Beschäftigte mehrerer Unternehmer oder selbstständige Ein-
zelunternehmer an einem Arbeitsplatz tätig, haben die Unternehmer 
hinsichtlich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der 
Beschäftigten, insbesondere hinsichtlich der Maßnahmen nach § 2 Ab-
satz 1, entsprechend § 8 Absatz 1 Arbeitsschutzgesetz zusammenzuar-
beiten. Insbesondere haben sie, soweit es zur Vermeidung einer mögli-
chen gegenseitigen Gefährdung erforderlich ist, eine Person zu 
bestimmen, die die Arbeiten aufeinander abstimmt; zur Abwehr beson-
derer Gefahren ist sie mit entsprechender Weisungsbefugnis auszustat-
ten.

2.5.1
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Selbstständige Einzelunternehmer im Sinne des § 6 Absatz 1 der DGUV Vorschrift 1 
„Grundsätze der Prävention“ sind Solo-Selbstständige (Unternehmer ohne Be-
schäftigte). Beschäftigte mehrerer Unternehmer oder Solo-Selbstständige werden 
an einem Arbeitsplatz tätig, wenn sich Tätigkeiten eines dieser Unternehmer auf 
Grund der räumlichen oder zeitlichen Nähe auf Beschäftigte eines anderen Unter-
nehmers auswirken können. Wenn nur Solo-Selbstständige an einem Arbeitsplatz 
tätig sind, liegt keine Verpflichtung der Unternehmer zur Zusammenarbeit hin-
sichtlich der Sicherheit und der Gesundheit von Beschäftigten vor.

Zusammenarbeit

Zusammenarbeit hinsichtlich Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit bedeutet, 
dass die beteiligten Unternehmen bereits vor Aufnahme der gemeinsamen Tätig-
keiten entsprechende Informationen austauschen müssen, um auf dieser Grund-
lage bei ihren Gefährdungsbeurteilungen zusammenzuwirken sowie die erforder-
lichen Maßnahmen abzustimmen und durchführen zu können. Jeder 
Unternehmer ist dafür verantwortlich, dass seine Beschäftigten die gemeinsam 
festgelegten erforderlichen Maßnahmen anwenden.

Gegenseitige Gefährdungen

Gegenseitige Gefährdungen liegen vor, wenn sich die Tätigkeit eines Beschäftigten 
auf einen Beschäftigten eines anderen Unternehmers so auswirkt, dass die Mög-
lichkeit eines Unfalles oder eines Gesundheitsschadens besteht.

Abstimmung von Arbeiten

Eine Person, welche die Arbeiten aufeinander abstimmt, muss für die Wahrneh-
mung der Aufgabe geeignet sein und über die erforderliche Fachkunde verfügen. 
Die Auswahl dieser Person ist zwischen den Unternehmern abzustimmen. Die 
abstimmende Person erhält im Vorfeld der gemeinsamen Arbeiten von allen be-
teiligten Unternehmen die erforderlichen Informationen. Sie steuert die Ermitt-
lung und Beurteilung der gegenseitigen Gefährdungen und legt in Abstimmung 
mit den beteiligten Unternehmen darauf aufbauend die erforderlichen Maßnah-
men fest. Diese Person kann auch aus den beteiligten Unternehmen stammen.
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Besondere Gefahr bei Zusammenarbeit mehrerer Unternehmer oder selbst-
ständiger Einzelunternehmer

Der Begriff „besondere Gefahr“ beschreibt eine Sachlage, bei der der Eintritt eines 
Schadens ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen sehr wahrscheinlich ist oder nicht 
mehr abgewendet werden kann und der Schaden nach Art und Umfang beson-
ders schwer ist. Sie bezieht sich bei § 6 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 der DGUV Vor-
schrift 1 „Grundsätze der Prävention“ nur auf Gefahren, die sich aus der Zusam-
menarbeit ergeben können. Bei der Zusammenarbeit können mit besonderen 
Gefahren verbundene Arbeiten z. B. sein:

	● Montagearbeiten, bei denen vorhandene Abdeckungen und Absturzsicherun-
gen entfernt werden müssen (Absturzgefahr), z. B. an Aufzugschächten

	● Aufnehmen und Absetzen von Lasten neben Gerüsten mit Hilfe eines Kranes 
(Gefahr des Verhängens)

	● Reparatur- oder Montagearbeiten mit feuergefährlichen Arbeiten (z. B. 
Schweißarbeiten) in Bereichen mit Brand- und Explosionsgefährdung

	● Arbeiten übereinander ohne Schutzdach (Gefahr durch herabfallende oder 
abgeworfene Gegenstände)

	● Arbeiten bei gleichzeitigem LKW-Verkehr (Gefahr des Überfahrens bei engen 
Verhältnissen und schlechter Sicht)

Weisungsbefugnis

Kommen die Unternehmer zu dem Ergebnis, dass besondere Gefahren vorliegen, 
ist die zur Abstimmung der Arbeiten bestimmte Person mit Weisungsbefugnis aus-
zustatten.

Diese Befugnis betrifft nur Anweisungen zur Abwehr der besonderen Gefahren 
sowohl gegenüber Beschäftigten des eigenen als auch eines anderen Unterneh-
mens. Die Weisungsbefugnis wird zweckmäßigerweise zwischen den beteiligten 
Unternehmern vertraglich vereinbart. Die Beschäftigten sollten darüber infor-
miert werden.
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(2) Der Unternehmer hat sich je nach Art der Tätigkeit zu vergewissern, 
dass Personen, die in seinem Betrieb tätig werden, hinsichtlich der Ge-
fahren für ihre Sicherheit und Gesundheit während ihrer Tätigkeit in 
seinem Betrieb angemessene Anweisungen erhalten haben.

Der für den Betrieb verantwortliche Unternehmer hat festzustellen, ob die Perso-
nen tatsächlich angemessene Anweisungen hinsichtlich der Gefahren für Sicher-
heit und Gesundheit erhalten haben. Unter Personen sind hier Beschäftigte, Versi-
cherte und auch selbstständige Unternehmer zu verstehen. Ein Vergewissern kann 
z. B. durch die Einsicht in die Dokumentation der Unterweisung oder durch geziel-
tes Nachfragen erfolgen.

Anweisung ist die Aufforderung, sich in einer konkreten Art und Weise sicherheits-
gerecht zu verhalten.

2.6	 Befähigung für Tätigkeiten

§ 7 Befähigung für Tätigkeiten

(1) Bei der Übertragung von Aufgaben auf Versicherte hat der Unterneh-
mer je nach Art der Tätigkeiten zu berücksichtigen, ob die Versicherten 
befähigt sind, die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der 
Aufgabenerfüllung zu beachtenden Bestimmungen und Maßnahmen 
einzuhalten. Der Unternehmer hat die für bestimmte Tätigkeiten fest-
gelegten Qualifizierungsanforderungen zu berücksichtigen.

Befähigung

Der Begriff der Befähigung umfasst alle körperlichen sowie geistigen Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Eigenschaften einer Person, die zur Einhaltung der Arbeits-
schutzvorschriften erforderlich sind. Auf körperlicher Seite kommen hier z. B. die 
Hör- und Sehfähigkeit, die körperliche Belastbarkeit und der Tastsinn in Betracht. 
Zu den geistigen Fähigkeiten und Eigenschaften zählen z. B. die Auffassungsgabe, 

2.5.2

2.6.1
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die psychische Belastbarkeit, die Konzentrations- und Koordinationsfähigkeit, das 
technische Verständnis, das Reaktionsvermögen und die Ausbildungsqualifikati-
on. Von besonderer Bedeutung sind Unterweisungen nach § 4 der DGUV Vor-
schrift 1, die speziell auf den Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich der Versi-
cherten ausgerichtet sind. In diesem Zusammenhang sind auch die Vorschriften 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes zu beachten.

Zum Beispiel dürfen Jugendliche mit Arbeiten, die mit Unfallgefahren verbunden 
sind, von denen anzunehmen ist, dass Jugendliche sie wegen mangelnden Be-
wusstseins für Sicherheit und Gesundheit oder mangelnder Erfahrung nicht er-
kennen oder abwehren können, nicht betraut werden.

Bestandteil der Qualifizierungsanforderungen sind alle Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen, die die Versicherten in die Lage versetzen, sich entsprechend dem 
Schutzkonzept für ihren Arbeitsplatz und ihre Arbeitsaufgabe unter den vorher-
sehbaren Bedingungen zu verhalten.

Für bestimmte Tätigkeiten sind Qualifizierungsanforderungen festgelegt und kon-
kretisiert, beispielsweise in staatlichen Vorschriften oder im DGUV Regelwerk.

Ermittlung der Befähigung

Der Unternehmer trägt im Ergebnis seiner Gefährdungsbeurteilung die Verantwor-
tung für die der Sicherheit und der Gesundheit zuträglichen Arbeitsplatzverhältnis-
se. Soweit personenunabhängig kollektive Schutzmaßnahmen gegenüber den zu 
erwartenden körperlichen und geistigen Belastungen nicht ausreichen, hat er die 
Auswahl der geeigneten Versicherten darauf abzustimmen. Er hat ihre Befähigung 
und gegebenenfalls vorliegende Beeinträchtigungen zu berücksichtigen und darf 
sie nicht mit Arbeiten beschäftigen, für die sie erkennbar ungeeignet sind. Damit 
soll eine Gefährdung der Versicherten sowie Anderer vermieden werden.

Ist der Unternehmer selbst nicht in der Lage, eine Beurteilung der Befähigung der 
Versicherten im Zusammenspiel von Verhältnisprävention und Verhaltenspräven-
tion vorzunehmen, so kann er sich hierbei z. B. von der Betriebsärztin oder dem 
Betriebsarzt und der Fachkraft für Arbeitssicherheit beraten lassen.
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Bei im Einzelfall begründeten Zweifeln kann die Einschätzung der Befähigung von 
Versicherten durch ärztliche Beurteilungen unterstützt werden. Sollen im Rahmen 
einer solchen Beurteilung auch medizinische oder klinische Untersuchungen von 
Versicherten erfolgen, so ist dies nur dann zulässig, wenn zum einen eine entspre-
chende Rechtsgrundlage gegeben ist (z. B. durch spezielle Rechtsvorschriften 
oder Nebenpflichten aus dem Arbeitsverhältnis) und zum anderen weitere Vor-
aussetzungen erfüllt sind (z. B. die Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismä-
ßigkeit sowie die Einwilligung der Betroffenen). Eine Duldungspflicht der Versi-
cherten für solche Untersuchungen besteht aufgrund der verfassungsrechtlich 
garantierten Achtung und des Schutzes der Würde und der Freiheit des Menschen 
sowie seines Rechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit nicht (Art. 2 Grund-
gesetz). 

Weitere Informationen enthält die DGUV Information 250-010 „Eignungsbeurtei-
lungen in der betrieblichen Praxis“.

Zeitpunkt der Ermittlung

Die Verpflichtung zur Berücksichtigung der Befähigung trifft den Unternehmer 
zunächst bei der erstmaligen Übertragung von Aufgaben. Er kann z. B. im Rahmen 
der Einstellungsgespräche, durch gesetzlich vorgesehene Eignungsuntersuchun-
gen oder im Rahmen der Einarbeitung feststellen, ob Versicherte über die zur 
Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen 
verfügen und die nötige Zuverlässigkeit besitzen. Ergeben sich nach der Aufga-
benübertragung Zweifel an der Befähigung der Versicherten, so hat der Unterneh-
mer eine erneute Beurteilung vorzunehmen. Zweifel an der Befähigung können 
z. B. bestehen bei sicherheitswidrigem Verhalten, sich wiederholenden Arbeitsun-
fällen, arbeitsplatzrelevanten Krankheiten oder bei konkreten Hinweisen auf Miss-
brauch von Alkohol oder Drogen. Im letzteren Fall sollten weitergehende objekti-
vierende Untersuchungen in Betracht gezogen werden. Die Befähigung der 
Versicherten muss auch bei Veränderungen in deren Aufgabenbereichen, z. B. bei 
der Zuweisung neuer bzw. anderer Aufgaben, der Einführung neuer Arbeitsmittel 
oder anderer Arbeitsverfahren sowie Veränderungen der Arbeitsumgebung, be-
rücksichtigt werden. In Einzelfällen kann auch die individuelle Tagesform von 
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Versicherten deren Befähigung beeinflussen. In diesem Fall ist zu entscheiden, ob 
Tätigkeiten ausgeführt werden können. Dies gilt insbesondere bei Menschen mit 
Behinderung, je nach Art und Umfang der Behinderung.

Besondere Anforderung an die Befähigung

Je größer das Gefährdungspotenzial der von Versicherten auszuführenden Arbei-
ten ist, desto höher sind die Anforderungen an die Befähigung der Versicherten. 
Entsprechend höher sind auch die Anforderungen an die Maßnahmen des Unter-
nehmers, mit denen er die Befähigung der Versicherten zu prüfen hat.

Maßgebend für die Einschätzung der Tätigkeit ist dabei insbesondere die Gefähr-
dungsbeurteilung nach § 3 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“.

Für besondere Gefahren konkretisieren § 21 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze 
der Prävention“ sowie § 9 Arbeitsschutzgesetz die Unternehmerpflichten.

(2) Der Unternehmer darf Versicherte, die erkennbar nicht in der Lage 
sind, eine Arbeit ohne Gefahr für sich oder andere auszuführen, mit 
dieser Arbeit nicht beschäftigen.

Vorgehensweise bei nicht vorhandener Befähigung

Liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass Versicherte nicht in der Lage sind, 
die ihnen zugewiesenen Tätigkeiten zu erbringen, ohne sich selbst oder andere zu 
gefährden, so besteht ein Beschäftigungsverbot für diese Tätigkeiten. Eine Arbeit 
darf von Versicherten insbesondere dann nicht ausgeführt werden, wenn eine 
akute Minderung der Befähigung, z. B. durch Krankheit, Unwohlsein, Medikamen-
teneinnahme, Übermüdung, ein traumatisches Ereignis oder den Konsum von 
Alkohol, Drogen oder anderen berauschenden Mitteln, besteht.

Für das Aussprechen von Beschäftigungsverboten durch den Unternehmer oder 
Vorgesetzte müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass Versicherte 
nicht in der Lage sind, Arbeiten gefahrlos auszuführen. Hierfür reicht die auf 

2.6.2
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Verhaltensbeobachtungen oder Hinweise gestützte subjektive Beurteilung des 
Unternehmers oder der Vorgesetzten aus.

Kommen der Unternehmer oder Vorgesetzte im Rahmen ihrer Beurteilung unter 
Berücksichtigung der Eigenart des Betriebes und der ausgeübten Tätigkeit zu dem 
Ergebnis, dass ein Versicherter oder eine Versicherte mit bestimmten Tätigkeiten 
nicht weiter beschäftigt werden kann, so ergibt sich hieraus nicht zwangsläufig die 
Verpflichtung, dass der oder die Versicherte den Betrieb verlassen muss. Möglich ist 
der Verbleib im Betrieb, wenn der oder die Versicherte andere Arbeitsaufgaben ge-
fahrlos ausführen kann. Kann der oder die Versicherte nicht mehr im Betrieb verblei-
ben, hat der Unternehmer auf Grund seiner Fürsorgepflicht dafür zu sorgen, dass für 
den Versicherten oder die Versicherte ein sicherer Heimweg organisiert wird.

2.7	 Gefährliche Arbeiten

§ 8 Gefährliche Arbeiten

(1) Wenn eine gefährliche Arbeit von mehreren Personen gemeinschaft-
lich ausgeführt wird und sie zur Vermeidung von Gefahren eine gegen-
seitige Verständigung erfordert, hat der Unternehmer dafür zu sorgen, 
dass eine zuverlässige, mit der Arbeit vertraute Person die Aufsicht 
führt.

Gefährliche Arbeiten

Gefährliche Arbeiten sind solche, bei denen eine erhöhte Gefährdung aus dem 
Arbeitsverfahren, der Art der Tätigkeit, den verwendeten Stoffen oder aus der 
Umgebung gegeben ist.

Gefährliche Arbeiten können z. B. sein:

	● Arbeiten mit Absturzgefahr
	● Arbeiten in Silos, Behältern oder engen Räumen
	● Arbeiten in brand- oder explosionsgefährdeten Bereichen

2.7.1
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	● Erprobung von technischen Großanlagen, wie Kesselanlagen
	● Sprengarbeiten
	● Fällen von Bäumen
	● Arbeiten im Bereich von Gleisen während des Bahnbetriebes
	● Feuerwehreinsätze
	● Vortriebsarbeiten im Tunnelbau
	● Hebezeugarbeiten bei fehlender Sicht des Kranführers auf die Last
	● Umgang mit besonders gefährlichen Stoffen, z. B. in chemischen, physikali-

schen oder medizinischen Laboratorien
	● gezielte Tätigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppen 3 und 4 in Laboratorien, 

Versuchstierhaltung und Biotechnologie
	● Hilfeleistung an Personen, die sich dagegen tätlich wehren

Aufsichtführende Person bei gemeinschaftlicher gefährlicher Arbeit

Aufsichtführende Person bei gemeinschaftlicher gefährlicher Arbeit ist eine zuver-
lässige, mit der Arbeit vertraute und auch weisungsbefugte Person. Diese führt die 
Aufsicht über die arbeitssichere Durchführung der gefährlichen Arbeiten. Hierfür 
muss sie ausreichende fachliche Kenntnisse besitzen. Aufsichtführung ist die stän-
dige Überwachung der gebotenen Sicherheitsmaßnahmen bei der Durchführung 
der Arbeiten an der Arbeitsstelle. Die aufsichtführende Person darf dabei nur Ar-
beiten ausführen, die sie in der Aufsichtführung nicht beeinträchtigen. 

(2) Wird eine gefährliche Arbeit von einer Person allein ausgeführt, so 
hat der Unternehmer über die allgemeinen Schutzmaßnahmen hinaus 
für geeignete technische oder organisatorische Personenschutzmaß-
nahmen zu sorgen.

Grundsätzlich sollte eine gefährliche Arbeit nicht in Alleinarbeit ausgeführt werden. 
Alleinarbeit liegt vor, wenn eine Person allein, außerhalb von Ruf- und Sichtweite 
zu anderen Personen, Arbeiten ausführt. Ausnahmsweise kann es aus betriebli-
chen Gegebenheiten notwendig sein, eine Person allein mit einer gefährlichen 
Arbeit zu beauftragen. In diesem Fall hat der Unternehmer in Abhängigkeit von der 

2.7.2
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Gefährdung bei Alleinarbeit geeignete Maßnahmen zur Überwachung zu treffen. 
Diese Überwachung kann durch technische oder organisatorische Maßnahmen 
umgesetzt werden.

Zu den technischen Maßnahmen gehört z. B. die Verwendung geeigneter Perso-
nen-Notsignal-Anlagen, die in entsprechenden Regelwerken konkretisiert sind.

Zu den organisatorischen Maßnahmen zählen z. B. Kontrollgänge einer zweiten 
Person, zeitlich abgestimmte Telefon-/Funkmeldesysteme oder ständige Kamera-
überwachung.

2.8	 Zutritts- und Aufenthaltsverbote

§ 9 Zutritts- und Aufenthaltsverbote

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Unbefugte Betriebsteile nicht 
betreten, wenn dadurch eine Gefahr für Sicherheit und Gesundheit ent-
steht.

Aus den Eigenarten der Arbeiten kann sich für die Versicherten eine zusätzliche 
Gefahr ergeben, wenn unbefugte Personen, sowohl betriebsinterne als auch be-
triebsfremde, sich im Arbeitsbereich der dort Beschäftigten aufhalten.

So kann z. B. ein Versicherter, der sich an einer Werkzeugmaschine auf seine Ar-
beit konzentrieren muss, durch unbefugte Personen derart abgelenkt oder gestört 
werden, dass dadurch eine Gefahr entsteht. Beispiele für Betriebsteile, an denen 
solche Gefahren auftreten können, sind:

	● Baustellen
	● Hochregallager
	● explosionsgefährdete Bereiche
	● Lagerbereiche mit Fremdanlieferung
	● der Reparaturarbeitsplatz in einer Kfz-Werkstatt
	● Bereich des Plattenzuschnitts an einer Plattensäge in einem Baumarkt

2.8.1
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Zutritts- und Aufenthaltsverbote können betrieblich in jeder Weise geregelt wer-
den, die der Gefährdung und den praktischen Bedürfnissen angemessen ist. Die 
Regelung kann vom Anbringen von Verbotsschildern bis zur Bewachung reichen.

Ob Gefahren durch unbefugte Personen entstehen können und damit ein solches 
Verbot erforderlich ist, ist vom Unternehmer im Rahmen der Gefährdungsbeurtei-
lung zu prüfen.

Anforderungen an die Verkehrssicherungspflicht werden durch die Vorschrift 
nicht berührt.

2.9	 Besichtigung des Unternehmens,  
Erlass einer Anordnung, Auskunftspflicht

§ 10 Besichtigung des Unternehmens, Erlass einer Anordnung, 
Auskunftspflicht

(1) Der Unternehmer hat den Aufsichtspersonen des Unfallversiche-
rungsträgers die Besichtigung seines Unternehmens zu ermöglichen 
und sie auf ihr Verlangen zu begleiten oder durch einen geeigneten Ver-
treter begleiten zu lassen.

Zu den Aufgaben der Unfallversicherungsträger gehören Besichtigungen der Un-
ternehmen durch Aufsichtspersonen. Im eigenen Interesse sollte der Unterneh-
mer an diesen Besichtigungen teilnehmen oder eine geeignete vertretungsbe-
rechtigte Person hiermit beauftragen.

Zumindest hat der Unternehmer die Aufsichtsperson bei der Besichtigung zu un-
terstützen. Unterstützen bedeutet, alles Mögliche und Zumutbare zu tun, damit 
eine Besichtigung stattfinden kann. Daneben haben auch Eigentümer und Besit-
zer von Grundstücken, auf denen der Unternehmer tätig ist, das Betreten der 
Grundstücke zu gestatten.

2.9.1
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Im Rahmen solcher Besichtigungen sollte auch das Beratungsangebot der Unfall-
versicherungsträger angenommen werden, in dem z. B. offene Fragen oder neue 
Entwicklungen im Arbeitsschutz angesprochen werden. Lösungen für Probleme 
im Arbeitsschutz können beispielsweise im Gespräch erarbeitet werden.

Das Recht zur Besichtigung durch die Aufsichtsperson sowie die Pflicht des Unter-
nehmers oder der beauftragten Person, auf Verlangen der Aufsichtsperson an 
solchen Begehungen teilzunehmen, ergibt sich auch aus § 19 Absatz 2 SGB VII.

(2) Erlässt die Aufsichtsperson des Unfallversicherungsträgers eine An-
ordnung und setzt sie hierbei eine Frist, innerhalb der die verlangten 
Maßnahmen zu treffen sind, so hat der Unternehmer nach Ablauf der 
Frist unverzüglich mitzuteilen, ob er die verlangten Maßnahmen getrof-
fen hat.

(3) Der Unternehmer hat den Aufsichtspersonen des Unfallversiche-
rungsträgers auf Verlangen die zur Durchführung ihrer Überwachungs-
aufgabe erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Er hat die Aufsichtsper-
sonen zu unterstützen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlich ist.

Die Auskunftspflicht kann sich im Einzelfall auch auf Maßnahmen erstrecken, für 
die eine behördliche Genehmigung oder Zustimmung beantragt bzw. genehmigt 
wurde und bei denen Arbeitsschutzfragen berührt werden.

Dabei können Auskünfte auf Fragen, deren Beantwortung den Unternehmer 
selbst oder einen seiner Angehörigen der Gefahr der Verfolgung wegen einer Straf-
tat oder Ordnungswidrigkeit aussetzen würde, verweigert werden (§ 19 Absatz 3 
Satz 2 SGB VII).

Die Unterstützungspflicht erstreckt sich z. B. auf die Untersuchung von Arbeitsun-
fällen, Ermittlungen beim Vorliegen von Anzeigen einer Berufskrankheit oder die 
Abwendung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren.

2.9.2

2.9.3
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2.10	Maßnahmen bei Mängeln

§ 11 Maßnahmen bei Mängeln

Tritt bei einem Arbeitsmittel, einer Einrichtung, einem Arbeitsverfah-
ren bzw. Arbeitsablauf ein Mangel auf, durch den für die Versicherten 
sonst nicht abzuwendende Gefahren entstehen, hat der Unternehmer 
das Arbeitsmittel oder die Einrichtung der weiteren Benutzung zu ent-
ziehen oder stillzulegen bzw. das Arbeitsverfahren oder den Arbeitsab-
lauf abzubrechen, bis der Mangel behoben ist.

Diese Bestimmung regelt, wie sich der Unternehmer zu verhalten hat, wenn Män-
gel auftreten, die zu einer Gefährdung der Versicherten führen. Diese Bestimmung 
ist auch im Zusammenhang mit § 16 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prä-
vention“ zu sehen, in dem das Verhalten der Versicherten beim Vorliegen von 
Mängeln geregelt wird.

Arbeitsmittel sind Werkzeuge, Geräte, Maschinen oder Anlagen, die für die Arbeit 
verwendet werden, sowie überwachungsbedürftige Anlagen.

Einrichtungen sind insbesondere Gebäude oder Gebäudeteile und die für deren 
Betrieb notwendige Gebäudetechnik sowie die darin zu installierenden bzw. in
stallierten Arbeitsmittel und Anlagen.

Arbeitsverfahren ist die Gesamtheit der Tätigkeiten von Versicherten zur Erzielung 
eines bestimmten Arbeitsergebnisses. 

Arbeitsablauf bezeichnet die räumliche und zeitliche Abfolge des Zusammenwir-
kens von Mensch, Arbeitsmittel, Material, Energie und Informationen an einem 
bestimmten Arbeitsplatz.

Ein Mangel an einer Einrichtung oder einem Arbeitsmittel liegt vor, wenn z. B. die 
Schutzeinrichtung oder das Schutzsystem in ihrer Funktion beeinträchtigt sind. 

2.10.1
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Dies ist z. B. der Fall, wenn feststehende trennende Schutzeinrichtungen (wie 
Schutzgitter) nicht verschraubt oder angeschweißt werden.

Ein Arbeitsablauf oder ein Arbeitsverfahren weist dann einen Mangel auf, wenn 
bei einem oder mehreren Arbeitsschritten Gefahren nicht sicher ausgeschlossen 
werden können. Dies ist z. B. der Fall, wenn die für bestimmte Arbeiten benötigten 
speziellen Arbeitsmittel nicht zur Verfügung stehen.

2.11	Zugang zu Vorschriften und Regeln

§ 12 Zugang zu Vorschriften und Regeln

(1) Der Unternehmer hat den Versicherten die für sein Unternehmen 
geltenden Unfallverhütungsvorschriften und Regeln der Unfallversiche-
rungsträger sowie die einschlägigen staatlichen Vorschriften und Regeln 
an geeigneter Stelle zugänglich zu machen.

Versicherte müssen sich jederzeit über sicherheitsgerechtes Verhalten und ihre 
damit verbundenen Rechte und Pflichten Kenntnis verschaffen können. Der Un-
ternehmer hat die Unfallverhütungsvorschriften und Regeln der Unfallversiche-
rungsträger sowie die einschlägigen staatlichen Vorschriften und Regeln den Ver-
sicherten in geeigneter Form (Papier oder elektronisch) und erforderlichenfalls 
barrierefrei zugänglich zu machen. Bei Minderjährigen ist den Erziehungsberech-
tigten Zugang zu den maßgeblichen Vorschriften und Regeln zu gewähren.

(2) Der Unternehmer hat den mit der Durchführung und Unterstützung 
von Maßnahmen nach § 2 Absatz 1 betrauten Personen die nach dem 
Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung (§ 3 Absatz 1 und 2) für ihren Zu-
ständigkeitsbereich geltenden Vorschriften und Regeln zur Verfügung 
zu stellen.

2.11.1

2.11.2
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Mit der Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes betraute Personen 
sind z. B. die nach § 13 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ beauf-
tragten Personen. Mit der Unterstützung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
betraute Personen sind z. B. Sicherheitsbeauftragte, Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit sowie Betriebsärzte und Betriebsärztinnen.

Diese Personenkreise nehmen vor Ort wichtige Aufgaben des Arbeitsschutzes 
wahr und sind deshalb durch den Unternehmer gezielt zu informieren.

Nach dem Ergebnis seiner Gefährdungsbeurteilung hat der Unternehmer aus der 
Fülle der Vorschriften und Regeln zum Arbeitsschutz die für die jeweiligen Arbeits-
bereiche zutreffenden identifiziert und soll so diesen Personen die für ihren Auf-
gabenbereich einschlägigen Vorschriften und Regeln nicht nur „zugänglich ma-
chen“, sondern „zur Verfügung stellen“. Dies bedeutet, dass der Unternehmer die 
Vorschriften und Regeln diesem Personenkreis aushändigen oder in anderer, für 
die Wahrnehmung ihrer Arbeitsschutzaufgabe geeigneter Weise an die Hand ge-
ben muss. Dies kann sowohl in Papierform als auch in elektronischer Form, z. B. 
über PC, Internet, Intranet erfolgen. Die Vorschriften und Regeln müssen erforder-
lichenfalls in geeigneter, barrierefreier Art und Weise zur Verfügung gestellt wer-
den.

2.12	Pflichtenübertragung

§ 13 Pflichtenübertragung

Der Unternehmer kann zuverlässige und fachkundige Personen schrift-
lich damit beauftragen, ihm nach Unfallverhütungsvorschriften oblie-
gende Aufgaben in eigener Verantwortung wahrzunehmen. Die Beauf-
tragung muss den Verantwortungsbereich und Befugnisse festlegen und 
ist vom Beauftragten zu unterzeichnen. Eine Ausfertigung der Beauftra-
gung ist ihm auszuhändigen.
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Die Pflichtenübertragung ist ein Instrument des Unternehmers zur Organisation 
des betrieblichen Arbeitsschutzes. Durch sie werden Aufgaben, Pflichten, Befug-
nisse und Verantwortlichkeiten des Arbeitsschutzes auf Personen übertragen, die 
diese dann in eigener Verantwortung in ihrem Zuständigkeitsbereich und im Rah-
men ihrer Befugnisse wahrnehmen. Mit der Pflichtenübertragung kann der Unter-
nehmer einen wesentlichen Teil seiner ihm obliegenden Organisationspflichten 
erfüllen.

Führungskräfte übernehmen bereits aufgrund ihrer Stellung im Betrieb und im 
Rahmen ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs Verantwortung für Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit.1 Eine gesonderte Übertragung der mit der Stellung 
ohnehin verbundenen Pflichten ist daher nicht erforderlich, kann aber zur Klar-
stellung der Aufgaben und Pflichten beitragen. Eine gesonderte Übertragung ist 
nur für solche Unternehmerpflichten erforderlich, die über die diesen Personen 
ohnehin obliegenden Pflichten hinausgehen.

Der Unternehmer hat vor der Beauftragung zu prüfen, ob die für die Pflichten-
übertragung vorgesehenen Personen zuverlässig und fachkundig sind.

Zuverlässigkeit und Fachkunde

Zuverlässig sind die für die Pflichtenübertragung vorgesehen Personen, wenn zu 
erwarten ist, dass diese die Aufgaben des Arbeitsschutzes mit der gebotenen 
Sorgfalt ausführen.

Fachkundig sind die für die Pflichtenübertragung vorgesehenen Personen, die das 
einschlägige Fachwissen und die praktische Erfahrung aufweisen, um die ihnen 
obliegenden Aufgaben sachgerecht auszuführen. 

Form und Inhalt der Pflichtenübertragung

Die Pflichtenübertragung bedarf der Schriftform (siehe z. B. nachstehendes Mus-
ter für die Übertragung von Unternehmerpflichten); sie ist den vorgesehenen Auf-
gaben der verpflichteten Person so anzupassen, dass die Aufgabenverteilung 

1	  vgl. § 13 Abs. 1 Nr. 4, Nr. 5 i.V.m. Abs. 2 ArbSchG; § 9 Abs. 2 OWiG; § 14 Abs. 2 StGB
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konkret nachvollziehbar wird. Die beauftragte Person bestätigt mit der Unter-
schrift die Kenntnis und das Verständnis der übertragenen Aufgaben und Befug-
nisse. 

Die Pflichtenübertragung muss so erfolgen, dass sie sich mit den aus dem Arbeits-
vertrag ergebenden Pflichten vereinbaren lässt. Die Zustimmung der verpflichte-
ten Person ist nur erforderlich, sofern der bisherige Rahmen des Arbeitsvertrages 
überschritten wird. In diesem Fall ist eine Zusatzvereinbarung oder eine Änderung 
des Arbeitsvertrags erforderlich. Durch die schriftliche Fixierung kann der Unter-
nehmer im Zweifel beweisen, dass die Aufgaben übertragen wurden und die be-
auftragte Person ordnungsgemäß bestellt ist. 

Inhaltlich verlangt die Pflichtenübertragung, dass

	● die übertragenen Unternehmerpflichten hinreichend genau nach Art und Um-
fang umschrieben sind,

	● der beauftragten Person die erforderlichen Handlungs- und Entscheidungs-
kompetenzen (insbesondere organisatorischer, personeller und finanzieller 
Art) sowie die notwendigen Weisungsbefugnisse eingeräumt werden, um selb-
ständig handeln zu können,

	● die beauftragte Person den Anspruch hat, sich zu den ihr übertragenen Aufga-
ben fortzubilden und fachlich auf aktuellem Stand zu halten, 

	● die Reichweite der Pflichtenübertragung klargestellt ist (z. B. überwachen oder 
selbst erledigen),

	● die Zuständigkeitsbereiche (z. B. eigene Abteilung oder gesamter Betrieb) so-
wie die Schnittstellen zu benachbarten Verantwortungsbereichen eindeutig 
festgelegt sind,

	● die Zusammenarbeit mit anderen Verpflichteten geregelt ist und
	● die Aufgabenverteilungen und Arbeitsabläufe festgelegt und klar beschrieben 

sind (z. B. im Arbeitsschutzhandbuch beschrieben oder in Dienstanweisung 
festgelegt).
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Auswirkungen der Pflichtenübertragung

Durch die Pflichtenübertragung übernimmt die beauftragte Person im festgeleg-
ten Umfang die Pflichten des Unternehmers zur Verhütung von Arbeitsunfällen, 
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Sie nimmt im 
Rahmen der Beauftragung die Rechtsstellung des Unternehmers im Betrieb mit 
allen damit verbundenen Rechten und Pflichten ein. Insoweit ist die beauftragte 
Person selbst für die Durchführung der erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen 
verantwortlich.

Der Unternehmer wird durch die Pflichtenübertragung nicht von allen Pflichten 
befreit. Er bleibt verantwortlich für die Aufsicht und Kontrolle und hat dafür zu 
sorgen, dass die übertragenen unternehmerischen Pflichten auch tatsächlich 
umgesetzt werden. Der Unternehmer hat zumindest stichprobenartig zu prüfen 
oder prüfen zu lassen, ob die übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß erfüllt wer-
den. Die oberste Auswahl-, Organisations- und Kontrollverpflichtung des Unter-
nehmers ist nicht übertragbar.
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Muster für die Übertragung von Unternehmerpflichten

Pflichtenübertragung  
(Ergänzung zum Arbeitsvertrag) Firmenlogo

Hiermit übertragen wir gemäß § 13 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz und § 13 
DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“

Frau/Herrn*)

für den Verantwortungsbereich

folgende dem Unternehmer hinsichtlich des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung 
obliegenden Pflichten.

1. Aufgaben

Frau/Herr*) ……………………….. hat im Rahmen ihrer/seiner*) betrieblichen und finan
ziellen Kompetenzen in eigener Verantwortung insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass 
(zutreffendes bitte ankreuzen/streichen)

	□ die Gefährdungsbeurteilung unter Beteiligung der betroffenen Beschäftigten durch-
geführt und fortgeschrieben wird,

	□ die Beschäftigten vor Arbeitsbeginn, zyklisch wiederkehrend und bei besonderen Er
eignissen über die Gefährdungen am Arbeitsplatz und über die erforderlichen Schutz
maßnahmen informiert werden,

	□ ausschließlich sichere und geeignete Arbeitsmittel zum Einsatz kommen,

	□ notwendige persönliche Schutzausrüstungen angeschafft bzw. zur Verfügung gestellt, 
regelmäßig auf Funktionsfähigkeit überprüft und entsprechend den Vorgaben von 
den Beschäftigten eingesetzt und getragen werden,

	□ festgestellte Sicherheitsmängel unverzüglich beseitigt bzw. entsprechende Informati
onen und Maßnahmen zu deren Beseitigung eingeleitet werden,

	□ für den zuständigen Bereich Anweisungen (z. B. zu Maschinen und Gefahrstoffen) 
erstellt werden, die betroffenen Beschäftigten hierin unterwiesen und ihre Anwen-
dung und Umsetzung kontrolliert werden,

	□ eine wirksame Notfallorganisation (Erste Hilfe, Brandschutz und Evakuierung) sicher
gestellt wird, erforderliches Personal (z. B. Ersthelfer/innen) bestellt ist und für dessen 
ordnungsgemäße Aus- und Fortbildung gesorgt wird,

*)	 Nichtzutreffendes bitte streichen
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	□ Sicherheitsbeauftragte gemäß der DGUV Vorschrift 1 der Unfallversicherungsträger 
bestellt sind und aus- und fortgebildet sind,

	□ arbeitsmedizinische Untersuchungen oder sonstige arbeitsmedizinische Maßnahmen 
veranlasst werden,

	□ …

2. Befugnisse

Frau/Herr*) ………………………….. ist befugt, zur Erfüllung ihrer/seiner*) vorstehenden 
Aufgaben (zutreffendes bitte ankreuzen)

	□ verbindliche Weisungen gegenüber den unterstellten Beschäftigten zu erteilen,

	□ notwendige Anschaffungen (z. B. persönliche Schutzausrüstungen) bis zu einem 
Kostenaufwand von insgesamt Euro …… pro Jahr zu tätigen.

	□ Sofern Anschaffungen über die o. a. Summe hinaus notwendig sind, ist unverzüglich 
Frau/Herr*) ………………………………… zu informieren, die/der dann die entspre-
chende Entscheidung zu treffen hat.

3. Fortbildung

Frau/Herr*) ………………………….. ist verpflichtet, sich über den aktuellen Inhalt der 
für ihren/seinen*) Aufgabenbereich einschlägigen Rechtsvorschriften zu informieren.

Sie/Er*) wird dabei insbesondere von der Fachkraft für Arbeitssicherheit,  
der Betriebsärztin/dem Betriebsarzt und der/dem ……………………………….. 
-Beauftragten unterstützt.

Das Unternehmen stellt sicher, dass sich Frau/Herr*) …………………………….. das für 
obige Aufgaben notwendige aktuelle Wissen aneignen kann: beispielsweise durch den 
Besuch von Lehrgängen (z. B. der Unfallversicherungsträger), Fachveranstaltungen und 
Messen (z. B. Arbeitsschutzmessen).

Ort Datum

Unterschrift des Unternehmers Unterschrift der/s Verpflichteten

Eine Ausfertigung dieser Pflichtenübertragung wird der/dem Verpflichteten ausgehändigt.
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Rückseite für Muster

Vor Unterzeichnung beachten!

§ 9 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten:

„(1) Handelt jemand

1.	 als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Person oder als Mitglied 
eines solchen Organs,

2.	 als vertretungsberechtigter Gesellschafter einer rechtsfähigen Personengesell-
schaft oder

3.	 als gesetzlicher Vertreter eines anderen

so ist ein Gesetz, nach dem besondere persönliche Eigenschaften, Verhältnisse 
oder Umstände (besondere persönliche Merkmale) die Möglichkeit der Ahndung 
begründen, auch auf den Vertreter anzuwenden, wenn diese Merkmale zwar nicht 
bei ihm, aber bei dem Vertretenen vorliegen.

(2) Ist jemand von dem Inhaber eines Betriebes oder einem sonst dazu Befugten

1.	 beauftragt, den Betrieb ganz oder zum Teil zu leiten, oder
2.	 ausdrücklich beauftragt, in eigener Verantwortung Aufgaben wahrzunehmen, 

die dem Inhaber des Betriebes obliegen, und handelt er auf Grund dieses Auf-
trages, so ist ein Gesetz, nach dem besondere persönliche Merkmale die Mög-
lichkeit der Ahndung begründen, auch auf den Beauftragten anzuwenden, 
wenn diese Merkmale zwar nicht bei ihm, aber bei dem Inhaber des Betriebes 
vorliegen. Dem Betrieb im Sinne des Satzes 1 steht das Unternehmen gleich. 
Handelt jemand auf Grund eines entsprechenden Auftrages für eine Stelle, die 
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt, so ist Satz 1 sinngemäß 
anzuwenden.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch dann anzuwenden, wenn die Rechtshandlung, 
welche die Vertretungsbefugnis oder das Auftragsverhältnis begründen sollte, 
unwirksam ist.“

§ 13 Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG):

„Der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich damit 
beauftragen, ihm obliegende Aufgaben nach diesem Gesetz in eigener Verantwor-
tung wahrzunehmen.“
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§ 15 Absatz 1 Nummer 1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII):

„(1) Die Unfallversicherungsträger erlassen als autonomes Recht Unfallverhü-
tungsvorschriften über

1.	 Einrichtungen, Anordnungen und Maßnahmen, welche die Unternehmer zur 
Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Ge-
sundheitsgefahren zu treffen haben, sowie die Form der Übertragung dieser 
Aufgaben auf andere Personen,

2.	 …“

§ 13 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“:

„Der Unternehmer kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich damit 
beauftragen, ihm nach Unfallverhütungsvorschriften obliegende Aufgaben in ei-
gener Verantwortung wahrzunehmen. Die Beauftragung muss den Verantwor-
tungsbereich und Befugnisse festlegen und ist vom Beauftragten zu unterzeich-
nen. Eine Ausfertigung der Beauftragung ist ihm auszuhändigen.“
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2.13	Ausnahmen

§ 14 Ausnahmen

(1) 	 Der Unternehmer kann bei dem Unfallversicherungsträger im Ein-
zelfall Ausnahmen von Unfallverhütungsvorschriften schriftlich bean-
tragen. Dem Antrag ist eine Stellungnahme der betrieblichen Arbeitneh-
mervertretung beizufügen; im Falle eines Antrages durch eine 
Kindertageseinrichtung, eine allgemein bildende oder berufsbildende 
Schule oder eine Hochschule ist zusätzlich der Leitung der Einrichtung 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Ein Antrag kann auch gestellt werden, wenn die betriebliche Arbeitnehmervertre-
tung unterrichtet wurde, diese aber keine Stellungnahme abgegeben hat, oder 
wenn in dem Unternehmen keine Arbeitnehmervertretung existiert.

(2) Der Unfallversicherungsträger kann dem Antrag nach Absatz 1 ent-
sprechen, wenn

1.	 der Unternehmer eine andere, ebenso wirksame Maßnahme 
trifft

oder

2.	 die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unver-
hältnismäßigen Härte führen würde und die Abweichung mit 
dem Schutz der Versicherten vereinbar ist.

2.13.2
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(3) Betrifft der Antrag nach Absatz 1 Regelungen in Unfallverhütungs-
vorschriften, die zugleich Gegenstand staatlicher Arbeitsschutzvor-
schriften sind, hat der Unfallversicherungsträger eine Stellungnahme 
der für die Durchführung der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften zu-
ständigen staatlichen Arbeitsschutzbehörde einzuholen und zu berück-
sichtigen.

Betrifft der Ausnahmeantrag ausschließlich Regelungsinhalte aus Unfallverhü-
tungsvorschriften, kann der Unfallversicherungsträger allein über den Antrag ent-
scheiden.

Berührt der Ausnahmeantrag staatliches Arbeitsschutzrecht, hat der Unfallversi-
cherungsträger vor der Erteilung eines Bescheides an den Unternehmer eine ent-
sprechende Stellungnahme von der nach jeweiligem Landesrecht für den Vollzug 
des Arbeitsschutzrechtes zuständigen Behörde einzuholen. In dem Fall erhält der 
Unternehmer erst im Anschluss an diese Stellungnahme einen abschließenden 
Bescheid. Es kann vorkommen, dass der Antrag sich auf Arbeitsschutzvorschriften 
bezieht, die keine Ausnahmemöglichkeit vorsehen. Auch hierüber wird der Unfall-
versicherungsträger den Unternehmer informieren.

(4) In staatlichen Arbeitsschutzvorschriften enthaltene Verfahrens
vorschriften, insbesondere über Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnah-
men, Anzeigen und Vorlagepflichten, bleiben von dieser Unfallver
hütungsvorschrift unberührt; die nach diesen Bestimmungen zu 
treffenden behördlichen Maßnahmen obliegen den zuständigen 
Arbeitsschutzbehörden.

2.13.3

2.13.4
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3.1	 Allgemeine Unterstützungspflichten und Verhalten

§ 15 Allgemeine Unterstützungspflichten und Verhalten

(1) Die Versicherten sind verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten sowie 
gemäß der Unterweisung und Weisung des Unternehmers für ihre 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sowie für Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz derjenigen zu sorgen, die von ihren Handlungen oder 
Unterlassungen betroffen sind. Die Versicherten haben die Maßnahmen 
zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbe-
dingten Gesundheitsgefahren sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu 
unterstützen. Versicherte haben die entsprechenden Anweisungen des 
Unternehmers zu befolgen. Die Versicherten dürfen erkennbar gegen 
Sicherheit und Gesundheit gerichtete Weisungen nicht befolgen.

Pflicht zur Eigen- und Fremdvorsorge

Die Verpflichtung zur Eigen- und Fremdvorsorge der Versicherten bildet einen 
Schwerpunkt der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“. Versicherte ha-
ben für ihre eigene und für die Sicherheit und Gesundheit derjenigen Personen zu 
sorgen, die von ihrem Handeln oder Unterlassen bei der Arbeit betroffen sein kön-
nen. Unterlassen meint in diesem Zusammenhang, dass Versicherte es versäu-
men, die für die Sicherheit oder Gesundheit notwendigen Handlungen vorzuneh-
men oder einzuleiten.

Unterstützungspflichten

Satz 2 der Bestimmung regelt weitere Unterstützungspflichten der Versicherten. 
Sie haben die Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten 
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu 
unterstützen. Unterstützen bedeutet, alles Notwendige dazu beizutragen, dass die 
Maßnahmen erfolgreich sind. Diese Regelung zielt darauf ab, dass die Versicherten 
die vom Unternehmer ergriffenen Maßnahmen des Arbeitsschutzes fördern.

3.1.1

3	 Pflichten der Versicherten
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Pflicht zur Befolgung von Weisungen des Unternehmers

Unter Weisungen versteht man die Aufforderung, sich in einer konkreten Art und 
Weise sicherheitsgerecht zu verhalten. Weisungen können mündlich, z. B. im Rah-
men von Unterweisungen und Anweisungen, sowie schriftlich, z. B. in Form von 
Betriebsanweisungen, erteilt werden. Der Inhalt der Unterweisung ergibt sich aus 
§ 4 der DGUV Vorschrift 1. Bei der Erteilung von Weisungen ist die Befähigung der 
Versicherten zu berücksichtigen (siehe § 7 der DGUV Vorschrift 1). 

Die Versicherten haben bei ihrer Arbeit die erhaltenen Weisungen des Unterneh-
mers zu befolgen.

Ausnahme: Erkennbar gegen Sicherheit und Gesundheit gerichtete Weisungen 
dürfen von den Versicherten nicht befolgt werden.

(2) Versicherte dürfen sich durch den Konsum von Alkohol, Drogen oder 
anderen berauschenden Mitteln nicht in einen Zustand versetzen, durch 
den sie sich selbst oder andere gefährden können.

Der Konsum von Alkohol, Drogen oder anderen berauschenden Mitteln lässt im 
Regelfall eine Gefährdung vermuten.

Wirkung und Nachwirkung von Alkohol und anderen Drogen

Die Vorgaben betreffen insoweit auch den Bereich der persönlichen Lebensfüh-
rung der Versicherten, sofern die Auswirkungen des Konsums von Alkohol oder 
anderen Drogen während der Freizeit in die Arbeitszeit hineinreichen. Häufig wird 
die über den akuten Rauschzustand hinausgehende Wirkzeit von Alkohol oder 
anderen Drogen unterschätzt. Dadurch kann die Befähigung der Versicherten im 
Sinne des § 7 der DGUV Vorschrift 1 beeinträchtigt werden. Dabei ist auch zu be-
rücksichtigen, dass diese Regelung nicht nur auf die Verhütung von Arbeitsunfäl-
len, sondern auch von Wegeunfällen abzielt.

3.1.2
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Betriebliche Regelungen

Diese Bestimmung gestattet eine auf die betrieblichen Gegebenheiten bezogene 
praxisnahe Regelung in jedem Einzelfall. Sie erlaubt auch, bei der Beurteilung 
einer Gefährdung unter Berücksichtigung der Eigenart des Betriebes und der aus-
geübten Tätigkeit strenge Maßstäbe anzulegen.

In einer Betriebsvereinbarung können weitergehende betriebsspezifische Rege-
lungen getroffen werden, z. B. absolutes Alkoholverbot, Verbot anderer Suchtmit-
tel, Umgang mit auffälligen Versicherten.

(3) Absatz 2 gilt auch für die Einnahme von Medikamenten.

Medikamente mit ausgeprägter Wirkung auf die Befähigung

Gefahren können insbesondere bei der Einnahme von psychoaktiven Arzneimit-
teln wie z. B. Schlaf- und Beruhigungsmitteln, Antidepressiva, Antiepileptika, Neu-
roleptika oder von bestimmten Schmerzmitteln auftreten. Dies kann auch für 
andere Medikamente gelten, die nach Herstellerangaben z. B. zu Müdigkeit oder 
Beeinträchtigung der Reaktionsfähigkeit führen können.

Vorgehensweise bei therapeutisch notwendigen Medikamenten

In Fällen, in denen aus therapeutischer Notwendigkeit nach ärztlicher Verordnung 
solche Arzneimittel eingenommen werden müssen, sollten Versicherte zu Fragen 
der Einsatzfähigkeit am Arbeitsplatz den verordnenden Arzt oder die Ärztin bzw. 
den Betriebsarzt oder die Betriebsärztin hören. In solchen Fällen kann es auch 
sinnvoll sein, dass – mit Einwilligung der Versicherten und unter Berücksichtigung 
der ärztlichen Schweigepflicht – eine Absprache zwischen dem verordnenden Arzt 
oder der Ärztin und dem Betriebsarzt oder der Betriebsärztin stattfindet.

3.1.3
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3.2	 Besondere Unterstützungspflichten

§ 16 Besondere Unterstützungspflichten

(1) Die Versicherten haben dem Unternehmer oder dem zuständigen 
Vorgesetzten jede von ihnen festgestellte unmittelbare erhebliche Ge-
fahr für die Sicherheit und Gesundheit sowie jeden an den Schutzvor-
richtungen und Schutzsystemen festgestellten Defekt unverzüglich zu 
melden. Unbeschadet dieser Pflicht sollen die Versicherten von ihnen 
festgestellte Gefahren für Sicherheit und Gesundheit und Mängel an den 
Schutzvorrichtungen und Schutzsystemen auch der Fachkraft für Ar-
beitssicherheit, dem Betriebsarzt oder dem Sicherheitsbeauftragten mit-
teilen.

Unmittelbare erhebliche Gefahr

Der Begriff „unmittelbare erhebliche Gefahr“ beschreibt eine Sachlage, bei der 
der Eintritt eines Schadens sehr wahrscheinlich ist oder nicht mehr abgewendet 
werden kann und der Schaden nach Art oder Umfang besonders schwer sein 
kann. Unmittelbare erhebliche Gefahren oder Defekte bzw. Mängel können vorlie-
gen, wenn im Hinblick auf die Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten 
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren Betriebs- oder Arbeitsmittel sicher-
heitstechnisch nicht einwandfrei funktionieren, Arbeitsverfahren und Arbeitsab-
läufe nicht einwandfrei gestaltet bzw. geregelt sind und Arbeitsstoffe sicherheits-
technisch nicht einwandfrei verpackt, gekennzeichnet oder beschaffen sind.

Versicherte können davon ausgehen, dass eine unmittelbare erhebliche Gefahr 
vorliegt, wenn sie konkrete Anhaltspunkte oder einen begründeten Verdacht hier-
für haben.

3.2.1
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Defekte und Mängel

Im Unterschied zu einem Defekt, bei dem die Funktion der Schutzvorrichtung 
oder des Schutzsystems durch eine Beschädigung im Wesentlichen aufgehoben 
ist, liegt ein Mangel bereits vor, wenn die Schutzvorrichtung oder das Schutzsys-
tem in ihren Funktionen beeinträchtigt ist.

(2) Stellt ein Versicherter fest, dass im Hinblick auf die Verhütung von 
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheits-
gefahren

	● 	ein Arbeitsmittel oder eine sonstige Einrichtung einen Mangel 
aufweist,

	● 	Arbeitsstoffe nicht einwandfrei verpackt, gekennzeichnet oder 
beschaffen sind 
oder

	● 	ein Arbeitsverfahren oder Arbeitsabläufe Mängel aufweisen

hat er, soweit dies zu seiner Arbeitsaufgabe gehört und er über die not-
wendige Befähigung verfügt, den festgestellten Mangel unverzüglich zu 
beseitigen. Andernfalls hat er den Mangel dem Vorgesetzten unverzüg-
lich zu melden.

Die in dieser Bestimmung aufgeführten Pflichten der Versicherten korrespondie-
ren auf der Unternehmerseite mit den Vorgaben der §§ 7 und 11 der DGUV Vor-
schrift 1 „Grundsätze der Prävention“.

3.2.2



64

Pflichten der Versicherten

3.3	 Benutzung von Einrichtungen, Arbeitsmitteln und 
Arbeitsstoffen

§ 17 Benutzung von Einrichtungen, Arbeitsmitteln und Arbeits-
stoffen

Versicherte haben Einrichtungen, Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe sowie 
Schutzvorrichtungen bestimmungsgemäß und im Rahmen der ihnen 
übertragenen Aufgaben zu benutzen.

Die bestimmungsgemäße Benutzung ist eine Voraussetzung für sicheres Arbeiten 
und verbietet eine Manipulation insbesondere an Schutzvorrichtungen. Die 
bestimmungsgemäße Benutzung ergibt sich z. B. aus:

	● Betriebsanleitungen des Herstellers für Arbeitsmittel, wie Maschinen, Anlagen, 
Leitern 

	● Sicherheitsdatenblättern für Gefahrstoffe
	● Betriebsanweisungen des Unternehmers
	● Aufbau- und Verwendungsanleitungen des Herstellers, z. B. bei Gerüsten der 

allgemein üblichen Benutzungsart

Die Arbeitsaufgaben werden z. B. festgelegt durch:

	● arbeitsvertragliche Regelungen
	● Betriebsvereinbarungen
	● Arbeitsanweisungen
	● Unterweisungen
	● mündliche Absprachen

In der Kindertagesbetreuung und in Schulen ist zu berücksichtigen, dass eine 
bestimmungsgemäße Verwendung von Einrichtungen, Arbeitsmitteln und Ar-
beitsstoffen vom Entwicklungs- und Reifegrad der Kinder abhängt.
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3.4	 Zutritts- und Aufenthaltsverbote

§ 18 Zutritts- und Aufenthaltsverbote

Versicherte dürfen sich an gefährlichen Stellen nur im Rahmen der ih-
nen übertragenen Aufgaben aufhalten.

Diese Bestimmung ergänzt die Pflichten des Unternehmers nach § 9 DGUV Vor-
schrift 1 „Grundsätze der Prävention“ um entsprechende Pflichten der 
Versicherten. 

Was „gefährliche Stellen“ sind, richtet sich nach den Betriebsverhältnissen, der 
speziell verrichteten Tätigkeit und den Arbeitsschutzvorschriften. Gefährliche Stel-
len werden vom Unternehmer im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung identifiziert.

Gefährliche Stellen sind z. B.:

	● Bereiche unter hängenden Lasten, z. B. beim Krantransport
	● Fahr- und Schwenkbereiche von Fahrzeugen und ortsveränderlichen Arbeits-

maschinen, wie Hubarbeitsbühnen oder Bagger
	● unübersichtliche Verkehrs- und Transportbereiche
	● Chemievorbereitungsräume und Maschinenwerkstätten in Schulen

Die Versicherten haben festgelegte Zutritts- und Aufenthaltsverbote und 
entsprechende Kennzeichnungen zu befolgen. 
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4	 Organisation des betrieblichen 
Arbeitsschutzes

A. 	 Sicherheitstechnische und betriebsärztli-
che Betreuung, Sicherheitsbeauftragte

4.1	 Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit und 
Betriebsärzten

§ 19 Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit und Be-
triebsärzten

(1) Der Unternehmer hat nach Maßgabe des Gesetzes über Betriebsärz-
te, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
(Arbeitssicherheitsgesetz) und der hierzu erlassenen Unfallverhütungs-
vorschriften Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte zu be-
stellen.

Unter bestimmten, in § 2 der DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärztinnen und Betriebs-
ärzte sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ festgelegten Bedingungen kann der 
Unternehmer auch ein alternatives Betreuungsmodell wählen. Dies gilt als gleich-
wertige Maßnahme.

(2) Der Unternehmer hat die Zusammenarbeit der Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit und der Betriebsärzte zu fördern.

Der Unternehmer soll darauf hinwirken, dass der Betriebsarzt oder die Betriebs-
ärztin und die Fachkraft für Arbeitssicherheit

	● an Betriebsbegehungen sowie Untersuchungen von Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten teilnehmen,

	● Betriebsbegehungen aufeinander abstimmen,
	● einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch pflegen,
	● gemeinsame Projekte, wie Erarbeitung von Schutzmaßnahmen oder die Aus-

wahl der geeigneten persönlichen Schutzausrüstungen durchführen.

4.1.1

4.1.2
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4.2	 Sicherheitsbeauftragte

§ 20 Bestellung und Aufgaben von Sicherheitsbeauftragten

(1) In Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten hat der 
Unternehmer unter Berücksichtigung der im Unternehmen bestehen-
den Verhältnisse hinsichtlich der Arbeitsbedingungen, der Arbeitsum-
gebung sowie der Arbeitsorganisation Sicherheitsbeauftragte in der er-
forderlichen Anzahl zu bestellen. Kriterien für die Anzahl der 
Sicherheitsbeauftragten sind:

	● Im Unternehmen bestehende Unfall- und Gesundheitsgefahren
	● Räumliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftragten zu 

den Beschäftigten
	● Zeitliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftragten zu den 

Beschäftigten
	● Fachliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftragten zu den 

Beschäftigten
	● Anzahl der Beschäftigten

Im Unternehmen bestehende Unfall- und Gesundheitsgefahren

Die im Unternehmen bestehenden Unfall- und Gesundheitsgefahren ergeben sich 
aus der entsprechend § 5 Arbeitsschutzgesetz vorzunehmenden Beurteilung der 
für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung.

Räumliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschäftigten

Grundsätzlich ist die räumliche Nähe der Sicherheitsbeauftragten zu den Beschäf-
tigten erforderlich. Sie ist gegeben, wenn Sicherheitsbeauftragte am gleichen 
Unternehmensstandort im gleichen Arbeitsbereich wie die Beschäftigten tätig 
sind. Tätigkeiten in unterschiedlichen Gebäuden deuten auf fehlende räumliche 
Nähe hin.

4.2.1
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Zeitliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschäftigten

Die Unterstützung des Unternehmers durch die Sicherheitsbeauftragten setzt 
voraus, dass die in den jeweiligen Arbeitsbereichen zuständigen Sicherheitsbeauf-
tragten zur selben Arbeitszeit wie die sonstigen Beschäftigten, z. B. in der gleichen 
Arbeitsschicht, tätig sind.

Fachliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschäftigten

Ein wirksames Tätigwerden der Sicherheitsbeauftragten in ihrem Zuständigkeits-
bereich setzt ihre fachliche Nähe zum Arbeitsbereich der Beschäftigten voraus. 
Die notwendige fachliche Nähe ist z. B. gegeben, wenn die Sicherheitsbeauftrag-
ten und die Beschäftigten dauerhaft gleiche oder ähnliche Tätigkeiten ausüben. 
Zur fachlichen Nähe für die Sicherheitsbeauftragten gehört auch die Kenntnis der 
Mitarbeiterstruktur im Zuständigkeitsbereich, insbesondere im Hinblick auf Quali-
fizierung und Sprache.

Für die fachliche Nähe sind Kenntnisse der Sicherheitsbeauftragten im Arbeits-
schutz bezogen auf den Zuständigkeitsbereich, wie z. B. über die Gefährdungs
beurteilung, wichtig. 

Anzahl der Beschäftigten

Eine angemessene Anzahl der Sicherheitsbeauftragten orientiert sich z. B. auch 
daran, dass die Sicherheitsbeauftragten die in ihrem Zuständigkeitsbereich täti-
gen Beschäftigten persönlich kennen.

Die Mindestanzahl der zu bestellenden Sicherheitsbeauftragten legt der Unter-
nehmer auf der Grundlage der oben genannten Kriterien betriebsbezogen fest. 
Konkretisierende Empfehlungen für die Anzahl der Sicherheitsbeauftragten kön-
nen durch den zuständigen Unfallversicherungsträger erfolgen. 

Bei der Festlegung der Anzahl der Sicherheitsbeauftragten werden die Leiharbeit-
nehmenden wie eigene Beschäftigte berücksichtigt. 

Bei der Bestellung von Sicherheitsbeauftragten für den inneren Schulbereich sind 
länderspezifische Regelungen zu berücksichtigen.
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Leitfaden zur Ermittlung der Anzahl der Sicherheitsbeauftragen  
in den Branchen Holz und Metall  

1.	 Einleitung

In § 22 Sozialgesetzbuch VII (SGB VII) werden Unternehmer zur Bestellung von  
Sicherheitsbeauftragten verpflichtet, wenn in ihrem Unternehmen regelmäßig mehr 
als 20 Beschäftigte tätig sind. Ziel dieser gesetzlichen Regelung ist eine ehrenamtli-
che, aber fundierte Unterstützung des Unternehmers in allen Fragen des Arbeits-
schutzes.

Zur Konkretisierung des SGB VII erstellten die Berufsgenossenschaften bisher  
Bestellstaffeln für Sicherheitsbeauftragte, die in der Unfallverhütungsvorschrift 
„Grundsätze der Prävention“ (BGV A1) als jeweilige Anlage 2 enthalten waren.

Durch die neue DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ ergeben sich Ände-
rungen bei der Ermittlung der Anzahl von Sicherheitsbeauftragten in den Betrieben; 
die bisherigen Regelungen zur Ermittlung der Anzahl entfallen.

Nach DGUV Vorschrift 1 werden die Unternehmer verpflichtet, die erforderliche  
Anzahl der Sicherheitsbeauftragten anhand der folgenden Kriterien zu bestimmen:

•	 Im Unternehmen bestehende Unfall- und Gesundheitsgefahren
•	 Räumliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschäftigten
•	 Zeitliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschäftigten
•	 Fachliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschäftigten
•	 Anzahl der Beschäftigten
Die Kriterien werden in der DGUV Regel 100-001 näher erläutert.

Im Unternehmen bestehende Unfall- und Gesundheitsgefahren
Die im Unternehmen bestehenden Unfall- und Gesundheitsgefahren ergeben sich 
aus der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz.
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Räumliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschäftigten
Grundsätzlich ist die räumliche Nähe der Sicherheitsbeauftragten zu den Beschäftig-
ten erforderlich. Sie ist gegeben, wenn Sicherheitsbeauftragte am gleichen Unter-
nehmensstandort im gleichen Arbeitsbereich wie die Beschäftigten tätig sind. Tätig-
keiten in unterschiedlichen Gebäuden deuten auf fehlende räumliche Nähe hin. In 
Ausnahmefällen können auch geeignete organisatorische Maßnahmen die räumliche 
Nähe herstellen.

Zeitliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschäftigten
Da die Sicherheitsbeauftragten den Unternehmer bei der Durchführung der Maßnah-
men zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten unterstützen sollen, 
setzt dies voraus, dass die in den jeweiligen Arbeitsbereichen zuständigen Sicher- 
heitsbeauftragten zur gleichen Arbeitszeit wie die sonstigen Beschäftigten, z. B. in 
der gleichen Arbeitsschicht bzw. schichtüberschneidend, tätig sind.

Fachliche Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschäftigten
Ein wirksames Tätigwerden der Sicherheitsbeauftragten setzt ihre fachliche Nähe für 
den Arbeitsbereich der Beschäftigten im Zuständigkeitsbereich voraus. Die notwen-
dige fachliche Nähe ist z. B. gegeben, wenn die Sicherheitsbeauftragten und die  
Beschäftigten dauerhaft gleiche oder ähnliche Tätigkeiten ausüben. Zur fachlichen 
Nähe für die Sicherheitsbeauftragten gehört auch die Kenntnis der Mitarbeiterstruk-
tur im Zuständigkeitsbereich, insbesondere im Hinblick auf Qualifizierung und Spra-
che. Bestandteil der fachlichen Nähe sind Kenntnisse der Sicherheitsbeauftragten im 
Arbeitsschutz bezogen auf den Zuständig keitsbereich. Die Kenntnis der Gefähr-
dungsbeurteilung im Zuständigkeitsbereich des Sicherheitsbeauftragten ist hierfür 
Grundvoraussetzung.

Anzahl der Beschäftigten
Die Wirksamkeit der Sicherheitsbeauftragten hängt auch von der Anzahl der Mitar-
beiter ab. Spätestens, wenn Sicherheitsbeauftragte die Beschäftigten nicht mehr 
kennen, ist deren Wirksamkeit stark herabgesetzt. Die maximale Anzahl Beschäftig-
ter, auf die ein Sicherheitsbeauftragter noch sinnvoll wirken kann, hängt auch von 
den Betriebsstrukturen und von der Tätigkeit des Sicherheitsbeauftragten ab.
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Alle zuvor angeführten Kriterien müssen gleichrangig erfüllt sein. Der Unternehmer 
legt auf Grundlage der genannten Kriterien und nach Abstimmung mit dem Betriebs-
rat die Anzahl der Sicherheitsbeauftragten betriebsbezogen fest.

Der vorliegende Leitfaden soll als Unterstützung zur Ermittlung der Anzahl der  
Sicherheitsbeauftragten in den Branchen Holz und Metall Verwendung finden.

2.	 Vorgehensweise im Betrieb

Zur konkreten Ermittlung der Anzahl der Sicherheitsbeauftragten für Betriebe ist der 
Arbeitsschutzausschuss das geeignete Gremium. Dort kann die Ermittlung anhand 
von fünf Schritten erfolgen:

•	 Schritt 1: 	Lagepläne, Betriebsstruktur (Organigramm) und  
					     Beschäftigtenzahlen der Arbeitsbereiche bereitstellen

•	 Schritt 2: 	Anhand der Lagepläne und der Organisationsstruktur sinnvolle  
					     Tätigkeitsbereiche für Sicherheitsbeauftragte festlegen

Hierbei sind die notwendige fachliche und räumliche Nähe der Sicherheitsbe-
auftragten zu berücksichtigen. Ebenso sind Grenzen für die Höhe der Mitarbei-
terzahl festzulegen, ab der der Tätigkeitsbereich zu groß ist. Ziel ist es, unter-
schiedliche Arbeitsbereiche oder unterschiedliche Gebäude für jeweils eine(n) 
Sicherheitsbeauftragte(n) als Tätigkeitsbereich festzulegen.

Liegt die Anzahl der Beschäftigten in einem Gebäude oder in einem Arbeitsbe-
reich mit geringer Gefährdung bei über 250, wird empfohlen, eine(n) weitere(n) 
Sicherheitsbeauftragte(n) mit eigenem Tätigkeitsbereich vorzusehen.

Je nach Branche ist für technische Tätigkeiten mit höheren Gefährdungen  
davon auszugehen, dass Sicherheitsbeauftragte im Regelfall auf maximal  
80 Beschäftigte sinnvoll einwirken können.

Bei der Zahl der Beschäftigten sind Teilzeitbeschäftigte voll zu berücksichtigen.
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Auch deutlich unterschiedliche fachliche Tätigkeiten in einem Arbeitsbereich 
führen grundsätzlich dazu, dass ein Sicherheitsbeauftragter/eine Sicherheits-
beauftragte nicht auf alle Beschäftigten einwirken kann und daraufhin ein(e) 
weitere(r) Sicherheitsbeauftragte(r) mit eigenem Tätigkeitsbereich vorgesehen 
werden muss.

•	 Schritt 3:	 Anhand des Schichtsystems festlegen, wie viele Sicherheits- 
					     beauftragte in den festgelegten Tätigkeitsbereichen tätig  
					     werden sollen

Hier ist festzulegen, dass grundsätzlich pro Schicht für jeden Tätigkeitsbereich 
ein Sicherheitsbeauftragter/eine Sicherheitsbeauftragte tätig wird (zeitliche 
Nähe). Bei Schichtsystemen mit überlappenden Zeiten können Sicherheitsbe-
auftragte evtl. auch auf mehr als eine Schicht einwirken.

•	 Schritt 4: 	Vergleich Ist/Soll

Vergleicht man die Anzahl der bisher im Betrieb vorhandenen Sicherheits- 
beauftragten mit der in den Schritten 1 bis 3 ermit telten notwendigen Anzahl 
und Verteilung der Sicherheitsbeauftragten, wird der Handlungsbedarf des 
Betriebes ersichtlich.

•	 Schritt 5: 	Bei Bedarf notwendige Maßnahmen einleiten

Sollte die Ermittlung zu einem Mehrbedarf geführt haben, ist die Bestellung 
zusätzlicher Sicherheitsbeauftragter zu organisieren. Ergibt die Ermittlung, 
dass weniger Sicherheitsbeauftragte als bisher erforderlich sind, ist zu ent-
scheiden, ob die höhere Anzahl Sicherheitsbeauftragter mittel- oder langfristig 
beibehalten wird.

Im Anhang wird anhand eines detaillierten Beispiels die Vorgehensweise im Betrieb 
nochmals dargestellt.
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3.	 Praxisbeispiel

Als Praxisbeispiel dient ein Betrieb mit 350 Mitarbeitern. In der folgenden Tabelle ist 
die Ermittlung der Zahl der Sicherheitsbeauftragten für diesen Beispielbetrieb abge-
bildet.

Praxisbeispiel: 	Ermittlung der Zahl der Sicherheitsbeauftragten für einen  
						      Betrieb mit 350 Mitarbeitern

       

Betriebs-
stätte/ 
Organisati-
onseinheit

Kriterien für die Anzahl der Sibe

Anzahl Sibe

Anzahl der 
Beschäftigten

Unfall- und 
Gesundheits- 
gefahren

Räumliche 
Nähe der 
Sibe

Zeitliche 
Nähe der 
Sibe

Fachliche 
Nähe der 
Sibe

Logistik 45 √ √ √ √ 1

Qualitäts- 
     sicherung 6 √ √ √ √ Zusammen 

mit Logistik 1

Montage + 
Fertigungs-
planung

95 + 35 √ √ √ √ 2 (derzeit 3)

Fertigung 45 √ √ 2 Schichten √ √ 1-2 2

Betriebswerk-
statt, Zerspa-
nung

25 √ √ √ √ 1

Geschäftsfüh-
rung und 
Verwaltung

75 √ √ √ √ 1

Kundenschu-
lung 10 √ √ √ √ Zusammen 

mit GF 3

Buchhaltung 14 √ √ √ √ Zusammen 
mit GF 3

√ Kriterium wurde geprüft Summe Anzahl Sibe:  6-7
1	 Aufgrund der Tätigkeiten und der Anzahl der Beschäftigten erfolgt eine Mitbetreuung durch den/die Sicherheitsbeauftragte(n) der Logistik.

2	 Je nachdem, ob ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin gefunden wird, der aufgrund seiner Arbeitszeit auf die Beschäftigten beider Schichten  
	 wirken kann, sind ein oder zwei Sicherheitsbeauftragte vorgesehen.

3 	 Aufgrund der Tätigkeiten und der Anzahl der Beschäftigten kann eine Mitbetreuung durch den/die Sicherheitsbeauftragte(n) der  
	 Geschäftsführung und Verwaltung erfolgen.
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Muster für die Bestellung von Sicherheitsbeauftragten

Bestellung zum/zur Sicherheitsbeauftragten  
(§ 22 SGB VII, § 20 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“)

Herr/Frau:

wurde für den Betrieb/die Abteilung:

des Unternehmens:

(Name und Anschrift des Unternehmens)

zum/zur Sicherheitsbeauftragten ernannt.

Zu den Aufgaben des/r Sicherheitsbeauftragten gehört es, insbesondere

	● den Unternehmer oder dessen Vertreter bzw. dessen Vertreterin bei der Durch-
führung der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen , Berufskrank
heiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu unterstützen,

	● sich vom Vorhandensein und der ordnungsgemäßen Benutzung der vorge-
schriebenen Schutzeinrichtungen und persönlicher Schutzausrüstungen zu 
überzeugen,

	● auf Unfall- und Gesundheitsgefahren für die Versicherten aufmerksam zu 
machen.

Sicherheitsbeauftragte dürfen wegen der Erfüllung der ihnen übertragenen 
Aufgaben nicht benachteiligt werden.

Weitere Hinweise und der Gesetzestext finden sich auf der Rückseite.

Ort/Datum

Unterschrift des Unternehmers/ 
der Vertretung

Rückseite beachten!

Ort/Datum

Unterschrift des Sicherheitsbeauftragten/
der Sicherheitsbeauftragten
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Rückseite für Muster

§ 22 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VII):

„(1) In Unternehmen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten hat der Unterneh-
mer unter Beteiligung des Betriebsrates oder Personalrates Sicherheitsbeauftrag-
te zu bestellen. […]

(2)	 Die Sicherheitsbeauftragten haben den Unternehmer bei der Durchführung 
der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten zu 
unterstützen, insbesondere sich von dem Vorhandensein und der ordnungsgemä-
ßen Benutzung der vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen und persönlichen 
Schutzausrüstungen zu überzeugen und auf Unfall- und Gesundheitsgefahren für 
die Versicherten aufmerksam zu machen.

(3)	 Die Sicherheitsbeauftragten dürfen wegen der Erfüllung der ihnen übertrage-
nen Aufgaben nicht benachteiligt werden.“

§ 20 der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“  
(DGUV Vorschrift 1):

„(1)	[…] (Bestellpflicht des Unternehmers)

(2)	 […] (Aufgaben des Sicherheitsbeauftragten nach § 22 SGB VII)

(3)	 Der Unternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten Gelegenheit zu geben, ihre 
Aufgaben zu erfüllen, insbesondere in ihrem Bereich an Betriebsbesichtigungen 
sowie Untersuchungen von Unfällen und Berufskrankheiten durch die Aufsichts-
personen der Unfallversicherungsträger teilzunehmen; den Sicherheitsbeauftrag-
ten sind die hierbei erzielten Ergebnisse zur Kenntnis zu geben.

(4)	 Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass die Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit und Betriebsärzte mit dem Sicherheitsbeauftragten eng zusammenwirken.

(5)	 Die Sicherheitsbeauftragten dürfen wegen der Erfüllung der ihnen übertrage-
nen Aufgaben nicht benachteiligt werden.

(6)	 Der Unternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten Gelegenheit zu geben, an 
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Unfallversicherungsträger teilzunehmen, 
soweit dies im Hinblick auf die Betriebsart und die damit verbundenen Unfall- 
und Gesundheitsgefahren sowie unter Berücksichtigung betrieblicher Belange 
erforderlich ist.“
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Weitere Hinweise:

Sicherheitsbeauftragte haben die Aufgabe, in ihrem Arbeitsbereich Unternehmer 
und Führungskräfte sowie Kollegen und Kolleginnen

	● bei der Durchführung des Arbeitsschutzes zu unterstützen,
	● Anstöße für eine Verbesserung der Sicherheit und der Gesundheit zu geben und
	● über Sicherheitsprobleme zu informieren.

Sicherheitsbeauftragte

	● besitzen keine Weisungsbefugnis gegenüber Kollegen und Kolleginnen,
	● sollen beraten und helfen,
	● erkennen als Erste Probleme und Mängel zu Sicherheit und Gesundheit am 

Arbeitsplatz,
	● können als Erste auf deren Beseitigung hinwirken und
	● sind vor Ort Ansprechperson der Kollegen und Kolleginnen in allen Fragen der 

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. 

Zu den besonderen Aufgaben der Sicherheitsbeauftragten gehört es,

	● auf das Vorhandensein und etwaige Mängel der Schutzeinrichtungen und deren 
Benutzung zu achten,

	● auf das Vorhandensein und etwaige Mängel der persönlichen Schutzaus
rüstungen und deren Benutzung zu achten,

	● Mängel zu Sicherheit und Gesundheit dem Vorgesetzten bzw. der Vorgesetzten 
zu melden,

	● Mitarbeitende über den sicheren und gesunden Umgang mit Maschinen und 
Arbeitsstoffen zu informieren,

	● an Betriebsbegehungen und Untersuchungen von Unfällen und Berufskrank
heiten teilzunehmen.
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(2) Die Sicherheitsbeauftragten haben den Unternehmer bei der Durch-
führung der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Be-
rufskrankheiten zu unterstützen, insbesondere sich von dem Vorhan-
densein und der ordnungsgemäßen Benutzung der vorgeschriebenen 
Schutzeinrichtungen und persönlichen Schutzausrüstungen zu über-
zeugen und auf Unfall- und Gesundheitsgefahren für die Versicherten 
aufmerksam zu machen.

Sicherheitsbeauftragte üben ihre Aufgabe im Betrieb nicht hauptamtlich, sondern 
ehrenamtlich neben ihrer eigentlichen Aufgabe aus. Entgegen den anderen Beauf-
tragten im Betrieb, z. B. Strahlenschutzbeauftragte, Umweltschutzbeauftragte, 
tragen Sicherheitsbeauftragte nicht mehr Verantwortung im Arbeitsschutz als 
andere Beschäftigte. Sie unterstützen lediglich die im Betrieb für den Arbeits-
schutz verantwortlichen Personen nach dem Motto: „Vier Augen sehen mehr als 
zwei“. Sicherheitsbeauftragte übernehmen keine Unternehmerpflichten und kön-
nen aus ihrer Funktion heraus keine Weisungen erteilen oder Aufsicht führen. 

Personen mit Führungsverantwortung, z. B. Meister, Vorarbeiter, Gruppenleiter, 
sollten nicht zu Sicherheitsbeauftragten bestellt werden. Durch die Auswahl von 
Personen ohne Weisungsbefugnis wird deren Unabhängigkeit gewährleistet. 

(3) Der Unternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten Gelegenheit zu 
geben, ihre Aufgaben zu erfüllen, insbesondere in ihrem Bereich an den 
Betriebsbesichtigungen sowie den Untersuchungen von Unfällen und 
Berufskrankheiten durch die Aufsichtspersonen des Unfallversiche-
rungsträgers teilzunehmen; den Sicherheitsbeauftragten sind die hier-
bei erzielten Ergebnisse zur Kenntnis zu geben.

Der Unternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten für ihre Tätigkeit, abhängig von 
den betrieblichen Verhältnissen, ausreichend Zeit zur Verfügung zu stellen, ihre 
ihnen übertragenen Aufgaben während der Arbeitszeit zu erfüllen. Zu diesen Auf-
gaben zählen insbesondere die Möglichkeit der Teilnahme an Betriebsbegehun-
gen durch Aufsichtspersonen der Unfallversicherungsträger, Aufsichtsbeamten 

4.2.2

4.2.3
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und Aufsichtsbeamtinnen der staatlichen Aufsicht oder der Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit und Betriebsärzte bzw. Betriebsärztinnen. Die Ergebnisse dieser Bege-
hungen sind den Sicherheitsbeauftragten zur Kenntnis zu geben, damit sie gege-
benenfalls die Beseitigung von Mängeln bzw. die vorgeschlagenen Maßnahmen 
zur Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes beobachten können.

(4) Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass die Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit und Betriebsärzte mit den Sicherheitsbeauftragten 
eng zusammenwirken.

Sicherheitsbeauftragte sollen mit Fachkräften für Arbeitssicherheit und den Be-
triebsärzten bzw. Betriebsärztinnen zusammenarbeiten. Die Gestaltung dieser 
Zusammenarbeit kann je nach Größe des Betriebes, nach Komplexität der Organi-
sationsstrukturen und nach Gefahrenpotenzialen im Betrieb unterschiedlich er-
folgen. Denkbar sind regelmäßige Veranstaltungen zum gegenseitigen Informati-
onsaustausch, die Mitarbeit bei der Auswahl von geeigneten persönlichen 
Schutzausrüstungen oder die Mitarbeit bei Unfalluntersuchungen.

Außerdem nehmen Sicherheitsbeauftragte an den vierteljährlich durchzuführen-
den Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses (ASA) teil. In größeren Unternehmen 
ist die Zahl der Sicherheitsbeauftragten meist so groß, dass nicht alle an der Sit-
zung des ASA teilnehmen können. In der Praxis haben sich hier verschiedene Mög-
lichkeiten der Begrenzung bewährt:

	● Aus den Reihen der Sicherheitsbeauftragten werden einmal jährlich zwei bis 
vier Delegierte gewählt, die stellvertretend für alle an den Sitzungen des ASA 
teilnehmen.

	● Im rollierenden Verfahren werden zu jeder Sitzung des ASA andere Sicherheits-
beauftragte eingeladen.

	● Es werden die Sicherheitsbeauftragten eingeladen, deren Bereich oder deren 
spezielles Anliegen in der Sitzung des ASA betroffen ist.

Eine Kombination der ersten beiden Varianten mit der dritten ist oftmals sinnvoll.

4.2.4
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(5) Die Sicherheitsbeauftragten dürfen wegen der Erfüllung der ihnen 
übertragenen Aufgaben nicht benachteiligt werden.

(6) Der Unternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten Gelegenheit zu 
geben, an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des Unfallversicherungs-
trägers teilzunehmen, soweit dies im Hinblick auf die Betriebsart und 
die damit für die Versicherten verbundenen Unfall- und Gesundheits-
gefahren sowie unter Berücksichtigung betrieblicher Belange erforder-
lich ist.

Damit Sicherheitsbeauftragte ihre Aufgabe im Betrieb nachhaltig wahrnehmen 
können, benötigen sie, neben den regelmäßigen Informationen durch Betriebslei-
tung, Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt oder Betriebsärztin im All-
gemeinen eine Qualifizierung und auch eine regelmäßige Fortbildung, die von 
Unfallversicherungsträgern angeboten wird. Umfang und Häufigkeit der Fortbil-
dungen richten sich nach den betrieblichen Gegebenheiten und Gefährdungen. 
Sicherheitsbeauftragte können ohne ausreichende Fertigkeiten und Kenntnisse 
ihre Aufgaben nicht sachgerecht und vollständig erfüllen.

4.2.5

4.2.6
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4.3	 Allgemeine Pflichten des Unternehmers

§ 21 Allgemeine Pflichten des Unternehmers

(1) Der Unternehmer hat Vorkehrungen zu treffen, dass alle Versicher-
ten, die einer unmittelbaren erheblichen Gefahr ausgesetzt sind oder 
sein können, möglichst frühzeitig über diese Gefahr und die getroffenen 
oder zu treffenden Schutzmaßnahmen unterrichtet sind. Bei unmittel-
barer erheblicher Gefahr für die eigene Sicherheit oder die Sicherheit 
anderer Personen müssen die Versicherten die geeigneten Maßnahmen 
zur Gefahrenabwehr und Schadensbegrenzung selbst treffen können, 
wenn der zuständige Vorgesetzte nicht erreichbar ist; dabei sind die 
Kenntnisse der Versicherten und die vorhandenen technischen Mittel 
zu berücksichtigen.

Der Begriff „unmittelbare erhebliche Gefahr“ beschreibt eine Sachlage, bei der 
der Eintritt eines Schadens sehr wahrscheinlich ist oder nicht mehr abgewendet 
werden kann und der Schaden nach Art oder Umfang besonders schwer sein 
kann. Für die Versicherten sind diese Situationen oftmals mit Lebensgefahr oder 
erheblicher Verletzungsgefahr verbunden. Solche Situationen sind auch dadurch 
gekennzeichnet, dass sie Ausnahmezustände darstellen. Für die Gefahrenabwehr 
kann sofortiges Handeln nach einem festgelegten Plan mit definierten Hilfsmit-
teln erforderlich sein, je nach Art der besonderen Gefahr. Dort, wo sofortiges Han-
deln erforderlich ist und keine Rücksprache mit der zuständigen Führungskraft 
möglich ist, müssen die Versicherten selbständig handeln können. Dieses selb-
ständige Handeln wird den Versicherten aber nicht unvorbereitet abverlangt, da 
sie vom Unternehmer über die bestehenden oder möglichen unmittelbaren er-
heblichen Gefahren informiert werden müssen und auch darüber, welche Schutz-
maßnahmen getroffen wurden oder beim Eintreten des Gefahrenfalls zu treffen 
sind.

4.3.1

B.	 Maßnahmen bei besonderen Gefahren
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Beispiele hierfür sind:

	● Einsätze der Feuerwehr
	● Raubüberfälle, gegebenenfalls mit Geiselnahme
	● Gewalthandlungen in Bildungseinrichtungen
	● unerwartete Angriffe von Strafgefangenen auf das Personal der Strafvollzugs-

anstalt
	● unerwartete Übergriffe von psychisch veränderten Menschen auf das Personal 

von Pflegeeinrichtungen und -diensten, Krankenhäusern und Arztpraxen
	● unerwartete Störungen bei der Erprobung von technischen Großanlagen
	● unerwartete Gasaustritte beim Rohrleitungsbau oder bei Bohrungen auf Erdöl/ 

Erdgas
	● unerwartete Wassereinbrüche beim Tunnelvortrieb

(2) Der Unternehmer hat Maßnahmen zu treffen, die es den Versicher-
ten bei unmittelbarer erheblicher Gefahr ermöglichen, sich durch so-
fortiges Verlassen der Arbeitsplätze in Sicherheit zu bringen.

Dies setzt voraus, dass z. B.:

	● Fluchtwege und Notausgänge in erforderlicher Anzahl und Lage vorhanden, 
freigehalten und nutzbar sind

	● Fluchtwege und Notausgänge deutlich erkennbar und dauerhaft gekennzeich-
net sind

	● erforderliche Maßnahmen zur Barrierefreiheit getroffen sind 
	● bei Störung der Stromversorgung gegebenenfalls eine selbsttätig einsetzende 

Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist
	● bei nicht ständigen, schwer zugänglichen, hochgelegenen Arbeitsplätzen Ein-

richtungen vorhanden sind, die ein selbstständiges und gefahrloses Verlassen 
des Gefahrenbereichs ermöglichen 

Weitere Hinweise enthält die Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A2.3 „Flucht-
wege und Notausgänge“ sowie die DGUV Regel 112-199 „Benutzung von persönli-
chen Absturzschutzausrüstungen zum Retten“.

4.3.2
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4.4	 Notfallmaßnahmen

§ 22 Notfallmaßnahmen

(1) Der Unternehmer hat entsprechend § 10 Arbeitsschutzgesetz die Maß-
nahmen zu planen, zu treffen und zu überwachen, die insbesondere für 
den Fall des Entstehens von Bränden, von Explosionen, des unkontrol-
lierten Austretens von Stoffen und von sonstigen gefährlichen Störungen 
des Betriebsablaufs geboten sind.

Sonstige gefährliche Störungen des Betriebsablaufs können beispielsweise sein: 

	● Stromausfälle 
	● Angriffe auf IT-Strukturen 
	● Havarien
	● Unwetterkatastrophen 
	● Anschläge oder Überfälle
	● Amokfälle

Analog zu § 10 ArbSchG sind entsprechend der Art der Arbeitsstätte und der Tätig-
keiten sowie der Zahl der Beschäftigten die Maßnahmen zu treffen, die zur Ersten 
Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung der Beschäftigten erforderlich sind.

Erforderliche Maßnahmen ergeben sich aus dem staatlichen Arbeitsschutzrecht, 
dem Vorschriften- und Regelwerk der Unfallversicherungsträger und der Gefähr-
dungsbeurteilung, sowie aus weiteren Rechtsgebieten wie z. B. Baurecht oder 
Störfallrecht. Dazu kann die Erstellung eines Flucht- und Rettungsplans sowie 
einer Brandschutzordnung oder die Verpflichtung zur Bekanntmachung in geeig-
neter Form, z. B. durch Aushang oder Auslegen, gehören. 

Weitere Hinweise enthält die Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A2.2 „Maß-
nahmen gegen Brände“ sowie die DGUV Information 205-001 „Betrieblicher Brand-
schutz in der Praxis“, die DGUV Information 205-033 „Alarmierung und Evakuie-
rung“ und die DGUV Regel 108-010 „Überfallprävention in Verkaufsstellen“. 

4.4.1
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Bei der Maßnahmenfestlegung sind die Belange von Menschen mit Behinderung, 
Besuchern und Dritten zu berücksichtigen.

Die vom Unternehmer zu treffenden Maßnahmen können z. B. in Form eines so 
genannten Alarmplans zusammengefasst werden.

(2) Der Unternehmer hat eine ausreichende Anzahl von Versicherten 
durch Unterweisung und Übung im Umgang mit Feuerlöscheinrichtun-
gen zur Bekämpfung von Entstehungsbränden vertraut zu machen.

Die ausreichende Anzahl von Versicherten ergibt sich aus der Gefährdungs
beurteilung.

Bei höherer Brandgefährdung, der Anwesenheit einer größeren Anzahl von Perso-
nen sowie Personen mit eingeschränkter Mobilität kann eine größere Zahl von 
unterwiesenen Versicherten erforderlich sein.

Bei der Anzahl der Versicherten sollte auch Schichtbetrieb, Abwesenheit einzelner 
Personen, z. B. Fortbildung, Urlaub, Krankheit und Personalwechsel, berücksich-
tigt werden.

4.5	 Maßnahmen gegen Einflüsse des Wettergeschehens

§ 23 Maßnahmen gegen Einflüsse des Wettergeschehens

Beschäftigt der Unternehmer Versicherte im Freien und bestehen infol-
ge des Wettergeschehens Unfall- und Gesundheitsgefahren, so hat er 
geeignete Maßnahmen am Arbeitsplatz vorzusehen, geeignete organi-
satorische Schutzmaßnahmen zu treffen oder erforderlichenfalls per-
sönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen.

Bei Arbeiten im Außenbereich können aufgrund des Wettergeschehens sowohl 
Gesundheits- als auch Unfallgefahren auftreten. Stellt der Unternehmer im Rah-
men der Gefährdungsbeurteilung fest, dass die Versicherten bei Arbeiten im 

4.4.2
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Außenbereich Unfall- und Gesundheitsgefahren ausgesetzt sind, so hat er das 
Ausmaß der Gefahren zu ermitteln und die zur Abwendung der Gefahren notwen-
digen Maßnahmen festzulegen. Bei der Festlegung der Maßnahmen sollte sich der 
Unternehmer durch den Betriebsarzt oder die Betriebsärztin und die Fachkraft für 
Arbeitssicherheit beraten lassen. Bei der Auswahl von persönlicher Schutzausrüs-
tung ist Kapitel 4, Abschnitt D dieser DGUV Regel zu beachten.

Für nicht beschäftigte Versicherte ergeben sich analog etwaige Schutzmaßnah-
men auf Basis der vorzunehmenden Gefährdungsbeurteilung. 

Unfallgefahren infolge des Wettergeschehens

Mit Unfallgefahren bei Arbeiten im Außenbereich ist infolge des Wettergeschehens 
zu rechnen, wenn z. B. aufgrund von

	● Vereisung, Raureif oder starkem Regen Verkehrswege und Arbeitsplätze nicht 
mehr sicher begangen werden können,

	● starkem Wind Lastentransporte nicht mehr sicher durchgeführt werden 
können,

	● starkem Nebel die Sichtweite eingeschränkt wird,
	● Gewittern oder Stürmen der Aufenthalt auf exponierten Arbeitsplätzen, 

z. B. Turmdrehkranen, Gerüsten oder Fahrgeschäften von Schaustellern, mit 
Gefahren verbunden ist.

Abwendung von Unfallgefahren infolge des Wettergeschehens 

Maßnahmen zur Abwendung von Unfallgefahren sind getroffen, wenn z. B.

	● Verkehrswege und Arbeitsplätze bei Vereisung oder Raureif mittels Streumittel 
oder durch Entfernen der Vereisung oder des Raureifes ohne die Gefahr des 
Ausgleitens sicher begehbar gemacht werden,

	● dem Wind ausgesetzte Krane nicht über die vom Kranhersteller festgelegten 
Grenzen hinaus betrieben werden und spätestens bei Erreichen der für den 
Kran kritischen Windgeschwindigkeit sowie bei Arbeitsschluss durch die Wind-
sicherung festgelegt werden,
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	● bei starkem Niederschlag, Glätte, Gewitter, Sturm oder starkem Nebel die Ar-
beiten unterbrochen werden.

Gesundheitsgefahren infolge des Wettergeschehens

Gesundheitsgefahren bei Arbeiten im Außenbereich infolge des Wettergeschehens 
können z. B. auftreten

	● bei Durchnässen der Arbeitskleidung durch Niederschläge,
	● bei Unterkühlung des Körpers durch Kälte oder Wind,
	● bei Hautschädigung durch Sonnenstrahlung oder
	● bei Überhitzung des Körpers durch hohe Temperaturen.

Abwendung von Gesundheitsgefahren infolge des Wettergeschehens

Zur Abwendung von Gesundheitsgefahren hat sich z. B. bewährt, wenn

	● ortsgebundene Arbeitsplätze im Freien, an denen nicht nur vorübergehend 
Versicherte beschäftigt werden, so eingerichtet sind, dass sie gegen Witterungs
einflüsse geschützt sind,

	● Bedienungsplätze von Baumaschinen gegen Witterungseinflüsse abgeschirmt 
sind,

	● Arbeitnehmern Schutzkleidung gegen Witterungseinflüsse zur Verfügung 
gestellt wird, oder

	● bei Sonnenstrahlung körperbedeckende Kleidung zum Schutz der Haut getra-
gen wird.

Weitere Hinweise für die Auswahl von geeigneter Schutzkleidung enthält die 
DGUV Information 203-085 „Arbeiten unter der Sonne“.
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C.	 Erste Hilfe

Für den Personenkreis nach § 2 Absatz 1 Nummer 8 SGB VII, z. B. Kindergartenkin-
der, Studierende, Schüler und Schülerinnen treffen die Unfallversicherungsträger 
der öffentlichen Hand ggf. besondere Regelungen zur Ersten Hilfe.

4.6	 Allgemeine Pflichten des Unternehmers

§ 24 Allgemeine Pflichten des Unternehmers

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass zur Ersten Hilfe und zur 
Rettung aus Gefahr die erforderlichen Einrichtungen und Sachmittel 
sowie das erforderliche Personal zur Verfügung stehen.

Zu den Einrichtungen und Sachmitteln gehören insbesondere Meldeeinrichtun-
gen, Mittel zur Ersten Hilfe, Rettungsgeräte, Transportmittel und Erste-Hilfe-Räu-
me. Hierbei sind auch Einrichtungen und Vorkehrungen zum Eigenschutz der hel-
fenden Personen, wie z. B. persönliche Schutzausrüstungen, vorzusehen.

Das erforderliche Personal umfasst in erster Linie Ersthelferinnen und Ersthelfer, 
Betriebssanitäterinnen und Betriebssanitäter sowie Versicherte, die in der Hand-
habung von Rettungsgeräten und Rettungstransportmitteln unterwiesen sind.

Als Ersthelferin oder Ersthelfer können grundsätzlich alle geeigneten Personen, 
auch Menschen mit Behinderung, ausgebildet und benannt werden. Dabei sind 
die individuellen Voraussetzungen, insbesondere persönliche, körperliche und 
geistige Aspekte zu berücksichtigen. Für die Sicherstellung der Ersten Hilfe im 
Betrieb kann der Unternehmer auch Personen mit einer höher qualifizierten Aus-
bildung in Erster Hilfe benennen.

Eine höher qualifizierte Ausbildung in Erster Hilfe besitzen z. B. Personen mit sani-
täts- oder rettungsdienstlicher Ausbildung oder Personen mit einer Ausbildung in 
einem Beruf des Gesundheitswesens, insbesondere Pflegefachkräfte, Pflegehilfs-
kräfte, Medizinische Fachangestellte, Masseure und medizinische Bademeister 
sowie Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen, Hebammen, Physio-
therapeuten sowie Physiotherapeutinnen.

4.6.1
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(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass nach einem Unfall un-
verzüglich Erste Hilfe geleistet und eine erforderliche ärztliche Versor-
gung veranlasst wird.

Eine optimale Versorgung im Rahmen der Ersten Hilfe ist Grundlage für eine er-
folgreiche Heilbehandlung. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Versicher-
te bei Notfällen, z. B. Unfällen, Vergiftungen, Verätzungen oder akuten Erkrankun-
gen, bzw. bei Bedarf einer ärztlichen Untersuchung und gegebenenfalls 
Versorgung zugeführt werden. Diese Vorstellung bei einem Arzt oder bei einer 
Ärztin ist vor allem dann erforderlich, wenn Art, Umfang und Schwere der Verlet-
zung eine ärztliche Versorgung angezeigt erscheinen lassen.

Im Rahmen seiner Fürsorgepflicht hat der Unternehmer auch dafür zu sorgen, 
dass die Versicherten in solchen Notfällen die Arbeit mindestens solange unter-
brechen können, bis Erste Hilfe geleistet ist.

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Verletzte sachkundig 
transportiert werden.    

Die Entscheidung über die Art des Transportes ist insbesondere abhängig von Art, 
Umfang und Schwere der Verletzung, der möglichen Gehfähigkeit der verletzten 
Person sowie der Länge der Beförderungsstrecke. Bestehen Zweifel bei der Aus-
wahl des geeigneten Transportmittels, ist eine sachkundige Entscheidung mög-
lichst durch einen Arzt oder eine Ärztin herbeizuführen.

Für den sachkundigen Transport stehen die Einrichtungen des öffentlichen Ret-
tungsdienstes zur Verfügung. Wird der Transport durch den öffentlichen Rettungs-
dienst durchgeführt, trifft dieser alle weiteren Entscheidungen.

Der Unternehmer, der einen betrieblichen Rettungsdienst vorhält, führt einen 
sachkundigen Rettungstransport durch, wenn er die fachlichen Anforderungen 
hinsichtlich des Betriebes, der Art, Ausstattung, Ausrüstung und Wartung der 
Fahrzeuge sowie hinsichtlich des Rettungspersonals nach den Rettungsdienstge-
setzen der Länder erfüllt.

4.6.2

4.6.3
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Bei geringfügig erscheinenden Verletzungen kann es ausreichen, den Transport im 
PKW oder Taxi durchzuführen. Ob die verletzte Person neben dem Fahrzeugführer 
oder der Fahrzeugführerin durch eine weitere Person begleitet werden muss, ist 
von der Art der Verletzung bzw. der gesundheitlichen Beeinträchtigung abhängig.

Besondere Maßnahmen erfordert der sachkundige Transport unter schwierigen 
Rahmenbedingungen, z. B. im Tiefbau, Bergbau oder bei der Höhenrettung. So-
weit Ersthelfer oder Ersthelferinnen, Betriebssanitäter oder Betriebssanitäterin-
nen oder andere Versicherte in der Lage sein müssen, eine verletzte Person z. B. 
mit Krankentragen, Schleifkorbtragen oder ähnlichem zu befördern, müssen sie in 
der Handhabung entsprechend unterwiesen und geübt sein.

(4) Der Unternehmer hat im Rahmen seiner Möglichkeiten darauf hin-
zuwirken, dass Versicherte 

1.	 einem Durchgangsarzt vorgestellt werden; es sei denn, dass der 
erstbehandelnde Arzt festgestellt hat, dass die Verletzung nicht 
über den Unfalltag hinaus zur Arbeitsunfähigkeit führt oder die 
Behandlungsbedürftigkeit voraussichtlich nicht mehr als eine 
Woche beträgt,

2.	 bei einer schweren Verletzung einem der von den Unfallversi-
cherungsträgern bezeichneten Krankenhäuser zugeführt wer-
den,

3.	 bei Vorliegen einer Augen- oder Hals-, Nasen-, Ohrenverletzung 
dem nächsterreichbaren Arzt des entsprechenden Fachgebiets 
zugeführt werden, es sei denn, dass sich die Vorstellung durch 
eine ärztliche Erstversorgung erübrigt hat.

Die Anschriften der Durchgangsärzte und Durchgangsärztinnen sowie der be-
zeichneten Krankenhäuser teilen die Landesverbände der DGUV mit. Die Anschrif-
ten können über die Datenbank „Diva-Online“ der DGUV unter https://diva-online.
dguv.de/diva-online/ abgerufen werden.

4.6.4
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Bei schweren Verletzungen kommt im Regelfall der Rettungsdienst am Unfallort 
zum Einsatz, gegebenenfalls mit Notarzt oder Notärztin, der bzw. die auch die 
Einweisung in ein Krankenhaus veranlasst.

Liegen ausschließlich Verletzungen der Augen, der Ohren, der Nase oder des 
Halses vor, ist die verletzte Person möglichst dem nächstgelegenen Facharzt oder 
der nächstgelegenen Fachärztin vorzustellen. Die Vorstellung beim Durchgangs-
arzt oder der Durchgangsärztin ist in diesem Fall nicht erforderlich.

(5) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass den Versicherten durch 
Aushänge der Unfallversicherungsträger oder in anderer geeigneter 
schriftlicher Form Hinweise über die Erste Hilfe und Angaben über Not-
ruf, Erste-Hilfe- und Rettungs-Einrichtungen, über das Erste-Hilfe-Per-
sonal sowie über herbeizuziehende Ärzte und anzufahrende Kranken-
häuser gemacht werden. Die Hinweise und die Angaben sind aktuell zu 
halten.

Erforderlichenfalls sind die Hinweise in geeigneter barrierefreier Form zugänglich 
zu machen. 

Als schriftlicher Hinweis zur Ersten Hilfe steht insbesondere die DGUV Informati-
on 204-001 „Erste Hilfe“ als Plakat zur Verfügung. Die notwendigen Angaben sind 
stets aktuell zu halten, z. B. beim Ortswechsel von Baustellen oder dem Arbeits-
platzwechsel eines Ersthelfers oder einer Ersthelferin.

(6) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass jede Erste-Hilfe-Leistung 
dokumentiert und diese Dokumentation fünf Jahre lang verfügbar ge-
halten wird. Die Dokumente sind vertraulich zu behandeln.

Die lückenlose Aufzeichnung der Erste-Hilfe-Leistungen liefert eine wichtige 
Grundlage für die Planung und Organisation der Ersten Hilfe und des betriebli-
chen Rettungswesens.

4.6.5

4.6.6
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Die Aufzeichnungen dienen auch als Informationsquelle zur Identifizierung von 
Unfallschwerpunkten. Daneben besteht ein versicherungsrechtlicher Aspekt, da 
hiermit im Einzelfall der Nachweis für das Vorliegen eines Arbeitsunfalls geführt 
werden kann.

Zu diesem Zweck sind folgende Angaben zu dokumentieren:

	● Name der verletzten bzw. erkrankten Person
	● Ort, Datum und Uhrzeit sowie Hergang des Unfalles bzw. der Erkrankung
	● Art und Umfang der Verletzung oder Erkrankung
	● Namen der Zeugen oder Zeuginnen
	● Datum und Uhrzeit sowie Art und Weise der Erste-Hilfe-Leistung 
	● Name der Person, die Erste Hilfe geleistet hat

Die Form der Erfassung der zu dokumentierenden Daten ist nicht festgelegt.

Für die Dokumentation der Erste-Hilfe-Leistung kann die DGUV Information 204-021 
„Dokumentation der Erste-Hilfe-Leistungen (Meldeblock)“ oder eine geeignete 
elektronische Form verwendet werden.

Bei der Dokumentation der Erste-Hilfe-Leistung handelt es sich um Daten, die 
gegen den Zugriff durch Unbefugte zu sichern sind. Dies kann insbesondere durch 
technische Maßnahmen wie Zugriffsbeschränkungen oder organisatorische Maß-
nahmen, wie z. B. schriftliche betriebliche Anweisungen, erfolgen.

(7) Der Schulsachkostenträger als Unternehmer nach § 136 Absatz 3 
Nummer 3 Alternative 2 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII) hat den 
Schulhoheitsträger bei der Durchführung von Maßnahmen zur Sicher-
stellung einer wirksamen Ersten Hilfe für Versicherte nach § 2 Absatz 1 
Nummer 8 Buchstabe b SGB VII zu unterstützen. Auf die Erläuterungen 
zu § 4 Absatz 3 sowie § 1 Absatz 2 der DGUV Vorschrift 1 wird verwiesen.

4.6.7
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4.7	 Erforderliche Einrichtungen und Sachmittel

§ 25 Erforderliche Einrichtungen und Sachmittel

(1) Der Unternehmer hat unter Berücksichtigung der betrieblichen Ver-
hältnisse durch Meldeeinrichtungen und organisatorische Maßnahmen 
dafür zu sorgen, dass unverzüglich die notwendige Hilfe herbeigerufen 
und an den Einsatzort geleitet werden kann.

Der Unternehmer hat Meldeeinrichtungen vorzuhalten, damit ein Notruf unver-
züglich, das heißt ohne schuldhaftes Verzögern, abgesetzt werden kann.

Die vom Unternehmer zu treffenden organisatorischen Maßnahmen können z. B. 
in einem Alarmplan zusammengefasst werden.

Als Meldeeinrichtung reicht in der Regel das Telefon mit Angabe der Notrufnum-
mer aus. Meldemöglichkeiten müssen auch außerhalb der betriebsüblichen Ar-
beitszeiten erhalten bleiben. Auch wenn Arbeiten von einer Person allein durchge-
führt werden, hat der Unternehmer die Erste Hilfe durch wirksame Maßnahmen 
sicherzustellen. Die entsprechenden Meldeeinrichtungen können je nach Ergebnis 
der Gefährdungsbeurteilung vom Telefon über Sprechfunkgeräte bis hin zur wil-
lensunabhängigen Personen-Notsignal-Anlage reichen.

Weitere Hinweise enthält die DGUV Regel 112-139 „Einsatz von Personen-Notsig-
nal-Anlagen“ sowie die DGUV Information 212-139 „Notrufmöglichkeiten für allein 
arbeitende Personen“. 

Bei Tätigkeiten außerhalb von Betrieben und Baustellen kann z. B. auf Mobiltele-
fone oder auf öffentliche Meldeeinrichtungen zurückgegriffen werden.

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Mittel zur Ersten Hilfe 
jederzeit schnell erreichbar und leicht zugänglich in geeigneten Behält-
nissen, gegen schädigende Einflüsse geschützt, in ausreichender Menge 
bereitgehalten sowie rechtzeitig ergänzt und erneuert werden.

4.7.1

4.7.2
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Mittel zur Ersten Hilfe sind

	● das Erste-Hilfe-Material (z. B. Verbandmaterial, Hilfsmittel, Rettungsdecke)  
sowie

	● auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung und in Abstimmung mit dem 
Betriebsarzt oder der Betriebsärztin ggf. erforderliche medizinische Geräte und 
Arzneimittel, die zur Ersten Hilfe benötigt werden.

Art und Menge von Erste-Hilfe-Material

Geeignetes Erste-Hilfe-Material enthalten z. B.

	● der Verbandkasten Typ C nach DIN 13157 („kleiner Verbandkasten“)
	● der Verbandkasten Typ E nach DIN 13169 („großer Verbandkasten“)

In Abhängigkeit von der Betriebsart und der Zahl der Versicherten gelten für die 
Ausstattung mit Verbandkästen folgende Richtwerte:

Betriebsart Zahl der Versicherten Kleiner Großer*)

Verbandkasten

Verwaltungs- und 
Handelsbetriebe

1 – 50 1

51 – 300 1

ab 301 2

für je 300 weitere Versicherte zusätzlich ein 
großer Verbandkasten

Herstellungs-, 
Verarbeitungs- und 
vergleichbare Betriebe

1 – 20 1

21 – 100 1

ab 101 2

für je 100 weitere Versicherte zusätzlich ein 
großer Verbandkasten
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Betriebsart Zahl der Versicherten Kleiner Großer*)

Verbandkasten

Baustellen und 
baustellenähnliche 
Einrichtungen

1 – 10 1**)

11 – 50 1

ab 51 2

für je 50 weitere Versicherte zusätzlich ein 
großer Verbandkasten

*)	 Zwei kleine Verbandkästen ersetzen einen großen Verbandkasten.

**)	� Für Tätigkeiten im Außendienst, insbesondere für die Mitführung von Erste-Hilfe-Material in 
Werkstattwagen und Einsatzfahrzeugen, kann auch der Kraftwagen-Verbandkasten z. B. nach 
DIN 13164 als kleiner Verbandkasten verwendet werden.

Aufbewahrung

Die Aufbewahrungsorte für Mittel zur Ersten Hilfe richten sich nach den Unfall-
schwerpunkten, der Struktur des Betriebes (Ausdehnung, Räumlichkeiten, Be-
triebsarten, räumliche Verteilung der Arbeitsplätze) und den zum betrieblichen 
Rettungswesen getroffenen organisatorischen Maßnahmen.

Die Mittel zur Ersten Hilfe müssen jederzeit schnell erreichbar und leicht zugäng-
lich in geeigneten Behältnissen und geschützt gegen schädigende Einflüsse (z. B. 
Verunreinigung, Nässe oder extreme Temperaturen) in ausreichender Menge be-
reitgehalten sowie rechtzeitig ergänzt und erneuert werden.

Erste-Hilfe-Material soll auf die Arbeitsstätte so verteilt sein, dass es von ständigen 
Arbeitsplätzen höchstens 100 m Wegstrecke oder höchstens ein Stockwerk ent-
fernt ist.

Antidote (Gegengifte) sind so aufzubewahren, dass sie im Notfall sofort zur Verfü-
gung stehen. Sie sind gegen Missbrauch zu sichern. Dies bedeutet, dass Antidote 
nicht zusammen mit dem „normalen“ Erste-Hilfe-Material aufbewahrt werden 
dürfen. Die Aufbewahrung muss gesondert erfolgen und der Zugriff auf die Anti-
dote muss auf die Personen beschränkt sein, die damit im Notfall umgehen 
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müssen und dürfen (z. B. durch Ersthelfer und Ersthelferinnen, die durch den Be-
triebsarzt oder die Betriebsärztin dafür entsprechend qualifiziert worden sind). 
Antidote stehen im Notfall dann sofort zur Verfügung, wenn der Ort der Aufbe-
wahrung nahe der Stelle gewählt wird, wo sie im Notfall benötigt werden könn-
ten. Dies kann bedeuten, dass Antidote an mehreren Stellen vorgehalten werden 
müssen.

Kennzeichnung nach Medizinprodukterecht

Nach dem Medizinprodukterecht muss Erste-Hilfe-Material eine CE-Kennzeich-
nung tragen. Ist ein Verfalldatum angegeben, verbietet das Medizinprodukterecht 
die weitere Anwendung nach dessen Ablauf .

Ansonsten sind Mittel zur Ersten Hilfe bei Verschmutzung oder Beschädigung aus-
zutauschen. Sie sind – ausgenommen selbstklebendes Pflastermaterial – bei sau-
berer und trockener Lagerung lange Zeit einsatzfähig.

Weitere Mittel zur Ersten Hilfe

Neben dem Erste-Hilfe-Material können weitere Mittel zur Ersten Hilfe notwendig 
sein. Welche Mittel im konkreten Fall notwendig sind, ergibt sich aus der Gefähr-
dungsbeurteilung, aus gesetzlichen Regelungen oder nach Beratung durch die 
Betriebsärztin oder den Betriebsarzt. Bei besonderen Gefahren, z. B. im Hinblick 
auf das Einwirken von Gefahrstoffen, können auf die Entscheidung des Betriebs-
arztes oder der Betriebsärztin hin Arzneimittel, Antidote oder weitere medizini-
sche Geräte, wie z. B. Sauerstoffgeräte, Augenspüleinrichtungen oder Automati-
sierte Externe Defibrillatoren (AED), zu den Mitteln zur Ersten Hilfe gehören.

Arzneimittel dürfen ausschließlich vom Arzt verordnet werden. Arzneimittel, die 
nicht für die Erste-Hilfe-Leistung notwendig sind, z. B. Kopfschmerztabletten, 
gehören nicht zum Erste-Hilfe-Material und damit auch nicht in den Verband
kasten.
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(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass unter Berücksichtigung 
der betrieblichen Verhältnisse Rettungsgeräte und Rettungstransport-
mittel bereitgehalten werden.

Rettungsgeräte kommen zum Einsatz, wenn bei besonderen Gefahren technische 
Maßnahmen erforderlich sind, z. B. bei Gefahrstoffunfällen, der Höhenrettung 
oder der Rettung aus tiefen Schächten. Dazu gehören unter anderem Notduschen, 
Rettungsgurte, Sprungrettungsgeräte oder Atemschutzgeräte für helfende Perso-
nen und zur Selbstrettung.

Rettungstransportmittel dienen dem sachkundigen und schonenden Transport 
verletzter Personen vom Ort des Geschehens zur weiteren Versorgung.

In Betrieben, in denen der öffentliche Rettungsdienst, der im Rettungsfahrzeug 
eine Krankentrage mitführt, in jedem Fall ungehindert seine Aufgaben am Notfall-
ort durchführen kann, kann es sich erübrigen, eigene Rettungstransportmittel 
vorzuhalten. Im Übrigen hat der Unternehmer geeignete Rettungstransportmittel 
dort zur Verfügung zu stellen, wo es der Betrieb oder die Baustelle erfordert, z. B. 
an Stellen, an denen verletzte Personen nicht direkt am Ort des Geschehens vom 
öffentlichen Rettungsdienst übernommen werden können oder an Unfallorten, 
die für Krankentragen nicht zugänglich sind.

(4) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass mindestens ein mit 
Rettungstransportmitteln leicht erreichbarer Erste-Hilfe-Raum 
oder eine vergleichbare Einrichtung

1.	 in einer Betriebsstätte mit mehr als 1000 dort beschäftigten Versi-
cherten,

2.	 in einer Betriebsstätte mit 1000 oder weniger, aber mehr als 100 
dort beschäftigten Versicherten, wenn deren Art und das Unfallge-
schehen nach Art, Schwere und Zahl der Unfälle einen gesonder-
ten Raum für die Erste Hilfe erfordern,

3.	auf einer Baustelle mit mehr als 50 dort beschäftigten Versicherten, 
vorhanden ist. Nummer 3 gilt auch, wenn der Unternehmer zur 

4.7.3

4.7.4
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Erbringung einer Bauleistung aus einem von ihm übernommenen 
Auftrag Arbeiten an andere Unternehmer vergeben hat und  insge-
samt mehr als 50 Versicherte gleichzeitig tätig werden.

Der Erste-Hilfe-Raum ist ausschließlich für die Erste-Hilfe und ärztliche Erstversor-
gung bestimmt und darf deshalb auch nicht zweckentfremdet werden. Dem Erste-
Hilfe-Raum gleichgestellt sind z. B. Erste-Hilfe-Container und Verbandstuben des 
Bergbaus.

Wesentlich ist, dass derartige Einrichtungen in ihrer Ausstattung und in ihren Mög-
lichkeiten dem Erste-Hilfe-Raum entsprechen.

Notwendigkeit des Erste-Hilfe-Raumes

Maßgebend für die Notwendigkeit eines Erste-Hilfe-Raumes ist nicht die Gesamt-
zahl der Versicherten, sondern die Anzahl der gewöhnlich gleichzeitig an einer 
Betriebsstätte anwesenden Versicherten. Dem Unternehmen zwar angehörende, 
aber gewöhnlich außerhalb der Betriebsstätte, z. B. als Reisende oder auf Monta-
ge tätige Versicherte, sind nicht mitzuzählen. Es kommt darauf an, wie viele Versi-
cherte regelmäßig als mögliche Nutzende des Erste-Hilfe-Raumes in Frage kom-
men. Die Zahl der beschäftigten Versicherten bezieht sich auf die Betriebsstätte 
als örtlich abgegrenzte, nach Aufgabenbereich und Organisation eigenständige, 
rechtlich jedoch nicht unbedingt selbstständige Unternehmenseinheit. Von einem 
Hauptbetrieb entfernt liegende Betriebseinheiten sind diesem nicht zuzurechnen, 
wenn eine zeitnahe Versorgung im Erste-Hilfe-Raum nicht gewährleistet ist.

Für die dem Hauptbetrieb nicht zuzurechnenden Betriebsstätten ist jeweils eine 
eigene Bewertung vorzunehmen. Das gilt nicht nur für auf Dauer bestehende Ein-
heiten, sondern auch für vorübergehend eingerichtete Arbeitsstätten, z. B. Bau-
stellen.
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Gestaltung und Ausstattung der Erste-Hilfe-Räume

Hinweise zu baulichen Anforderungen an Erste-Hilfe-Räume oder vergleichbare 
Einrichtungen sowie deren Ausstattung enthält die Arbeitsstättenregel ASR A4.3 
„Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe“.

(5) In Kindertageseinrichtungen, allgemeinbildenden und berufsbilden-
den Schulen sowie Hochschulen hat der Unternehmer geeignete Liege-
möglichkeiten oder geeignete Räume mit Liegemöglichkeit zur Erstver-
sorgung von Verletzten in der erforderlichen Anzahl vorzuhalten.

4.8	 Zahl und Ausbildung der Ersthelfer

§ 26 Zahl und Ausbildung der Ersthelfer

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass für die Erste-Hilfe-Leis-
tung Ersthelfer mindestens in folgender Zahl zur Verfügung stehen:

1.	 bei 2 bis zu 20 anwesenden Versicherten ein Ersthelfer,
2.	 bei mehr als 20 anwesenden Versicherten

a)	 in Verwaltungs- und Handelsbetrieben 5 %,
b)	 in sonstigen Betrieben 10 %,
c)	 in Kindertageseinrichtungen ein Ersthelfer je Kindergruppe,
d)	 in Hochschulen 10 % der Versicherten nach § 2 Absatz 1 

Nummer 1 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII).

Von der Zahl der Ersthelfer nach Nummer 2 kann im Einvernehmen mit 
dem Unfallversicherungsträger unter Berücksichtigung der Organisati-
on des betrieblichen Rettungswesens und der Gefährdung abgewichen 
werden.

4.7.5

4.8.1
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Die erforderliche Anzahl an Ersthelfern oder Ersthelferinnen im Betrieb muss zu 
jeder Zeit gewährleistet sein. Dabei ist der Abwesenheit von Ersthelfern oder Erst-
helferinnen, z. B. durch Urlaub, Krankheit, Schichtdienst, Rechnung zu tragen. Die 
Ersthelfer und Ersthelferinnen sind unter Berücksichtigung der Art der Gefahren, 
der Struktur und der Ausdehnung des Betriebes so zu platzieren, dass bei einem 
Unfall ein Ersthelfer oder eine Ersthelferin in der Nähe ist. Versicherte nach § 2 
Absatz 1 Nummer 1 SGB VII sind die Beschäftigten des Unternehmens.

Ersthelfer und Ersthelferinnen aus fremden Unternehmen

Da nicht festgelegt ist, dass im Unternehmen die Ersthelfer oder Ersthelferinnen 
aus den Reihen der eigenen Versicherten gestellt werden müssen, kann diese Auf-
gabe auch anderen anwesenden Personen übertragen werden. Werden mehrere 
Unternehmer in einer Betriebsstätte oder auf Baustellen tätig, können sie sich 
wegen des Einsatzes der Ersthelfer und Ersthelferinnen absprechen. Wird in ei-
nem Fremdbetrieb gearbeitet, kann in Absprache mit diesem auf die Erste-Hilfe-
Organisation dieses Betriebes zurückgegriffen werden.

Abweichen von der festgelegten Zahl

Von der vorgeschriebenen Mindestzahl der Ersthelfer und Ersthelferinnen kann 
nur dann abgewichen werden, wenn das betriebliche Rettungswesen hinsichtlich 
personeller, materieller oder organisatorischer Mindestmaßnahmen über die An-
forderungen der DGUV Vorschrift 1 hinausgeht. Neben einem gut organisierten 
betrieblichen Rettungswesen ist für die Herabsetzung der Zahl der Ersthelfer und 
Ersthelferinnen außerdem ein geringeres Gefährdungspotenzial Voraussetzung. 
Um von der Zahl der Ersthelfer und Ersthelferinnen abweichen zu können, muss 
zudem Einvernehmen mit dem zuständigen Unfallversicherungsträger hergestellt 
werden. Das bedeutet aber keine förmliche Ausnahmegenehmigung im Sinne des 
§ 14 Absatz 1 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“. 

(2) Der Unternehmer darf als Ersthelfer nur Personen einsetzen, die bei 
einer von dem Unfallversicherungsträger für die Ausbildung zur Ersten 
Hilfe ermächtigten Stelle ausgebildet worden sind oder über eine 

4.8.2
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sanitätsdienstliche/rettungsdienstliche Ausbildung oder eine abge-
schlossene Ausbildung in einem Beruf des Gesundheitswesens verfügen. 
Die Voraussetzungen für die Ermächtigung sind in der Anlage 2 zu die-
ser Unfallverhütungsvorschrift geregelt.

Erste-Hilfe-Ausbildung

Die Ausbildung zum Ersthelfer bzw. zur Ersthelferin erfolgt in einem neun Unter-
richtseinheiten umfassenden Erste-Hilfe-Lehrgang. Angehörige von Berufsgrup-
pen, bei denen die Erste-Hilfe-Ausbildung Bestandteil der Ausbildung ist, können 
ohne zusätzliche Ausbildung als Ersthelfende im Betrieb eingesetzt werden, wenn 
die Erste-Hilfe-Ausbildung von einer ermächtigten Stelle durchgeführt wurde. 
Personen, die im Rahmen des Erwerbs des Führerscheins eine Ausbildung in 
Erster Hilfe absolviert haben, können als Ersthelfende im Betrieb eingesetzt wer-
den, falls die Ausbildung nicht länger als zwei Jahre zurückliegt und die Ausbil-
dung von einer von den Unfallversicherungsträgern hierzu ermächtigten Ausbil-
dungsstelle durchgeführt wurde. Die Ausbildung zum Ersthelfer bzw. zur 
Ersthelfenden erstreckt sich nicht auf die Verwendung von Hilfsmitteln, wie Erste-
Hilfe-Geräte, medizinische Geräte, Krankentragen, sowie die Verabreichung von 
Antidoten (Gegengifte). Für die Erste Hilfe in Bildungs- und Betreuungseinrichtun-
gen bei Unfällen und Notfällen von Kindern mit den dann erforderlich werdenden 
Maßnahmen gibt es spezielle Kursangebote. 

Ermächtigte Ausbildungsstellen

Die Erste-Hilfe-Ausbildung darf nur bei einer von dem Unfallversicherungsträger 
für die Ausbildung zur Ersten Hilfe ermächtigten Stelle durchgeführt werden. Die 
Voraussetzungen für diese Ermächtigung sind in Anlage 2 zu § 26 Absatz 2 der 
DGUV Vorschrift 1 geregelt und in dem DGUV Grundsatz 304-001 „Ermächtigung 
von Stellen für die Aus- und Fortbildung in der Ersten Hilfe“ näher erläutert. Die 
Unfallversicherungsträger haben überwiegend die Verwaltungs-Berufsgenossen-
schaft mit der Durchführung des Ermächtigungsverfahrens beauftragt. Aktuelle 
Listen der ermächtigten Stellen können im Internet abgerufen werden  
(www.bg-qseh.de bzw. www.dguv.de/erstehilfe).
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Personen mit sanitäts- oder rettungsdienstlicher Ausbildung und Berufe des 
Gesundheitswesens

Personen mit sanitäts- oder rettungsdienstlicher Qualifikation sind insbesondere 
Rettungshelfer, Rettungssanitäterinnen, Rettungsassistentinnen und Notfallsanitäter.

Berufe des Gesundheitswesens sind insbesondere Pflegefachkräfte, Pflegehilfs-
kräfte, medizinische Fachangestellte, Masseure und medizinische Bademeister 
sowie Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen, Hebammen, Physio-
therapeuten sowie Physiotherapeutinnen.

Approbierte Ärzte und Ärztinnen bzw. Zahnärzte und Zahnärztinnen können als 
aus- und fortgebildete Ersthelfer und Ersthelferinnen angesehen werden.

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Ersthelfer in der Re-
gel in Zeitabständen von zwei Jahren fortgebildet werden. Für die Fort-
bildung gilt Absatz 2 entsprechend. Personen mit einer sanitätsdienst-
lichen/rettungsdienstlichen Ausbildung oder einer entsprechenden 
Qualifikation in einem Beruf des Gesundheitswesens gelten als fortge-
bildet, wenn sie an vergleichbaren Fortbildungsveranstaltungen regel-
mäßig teilnehmen oder bei ihrer beruflichen oder ehrenamtlichen sa-
nitätsdienstlichen/rettungsdienstlichen Tätigkeit regelmäßig 
Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführen. Der Unternehmer hat sich Nach-
weise über die Fortbildung vorlegen zu lassen.

Die Fortbildung in Erster Hilfe erfolgt durch Teilnahme an einem neun Unterrichts-
einheiten umfassenden Erste-Hilfe-Lehrgang.

Die Fortbildung kann auch innerhalb des zweijährigen Rhythmus in mehrere Ab-
schnitte unterteilt werden. Dabei müssen die einzelnen Abschnitte in einem in-
haltlichen Zusammenhang stehen und mindestens das gleiche Ergebnis wie die 
alle zwei Jahre stattfindende Fortbildung erreichen.

Nach Überschreiten der Zweijahresfrist wird in der Regel eine erneute Teilnahme 
an einer Erste-Hilfe-Ausbildung notwendig.

4.8.3
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Die Fortbildung muss – wie die Erste-Hilfe-Ausbildung – bei einer von dem Unfall-
versicherungsträger ermächtigten Stelle durchgeführt werden.

(4) Ist nach Art des Betriebes, insbesondere auf Grund des Umganges 
mit Gefahrstoffen, damit zu rechnen, dass bei Unfällen Maßnahmen 
erforderlich werden, die nicht Gegenstand der allgemeinen Ausbildung 
zum Ersthelfer gemäß Absatz 2 sind, hat der Unternehmer für die er-
forderliche zusätzliche Aus- und Fortbildung zu sorgen.

Unfälle, z. B. beim Umgang mit bestimmten Gefahrstoffen oder ionisierender Strah-
lung, können besondere Maßnahmen der Ersten Hilfe erfordern, die nicht Gegen-
stand der allgemeinen Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildung sind. In diesen Fällen ist 
eine zusätzliche Erste-Hilfe-Weiterbildung erforderlich, die z. B. vom Betriebsarzt 
oder von der Betriebsärztin durchgeführt oder koordiniert werden kann.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Unternehmer hinsichtlich der 
nach § 2 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b Siebtes Buch (SGB VII) Versi-
cherten.

Versicherte nach § 2 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b SGB VII sind Schüler und 
Schülerinnen während des Besuchs von allgemein- oder berufsbildenden Schulen, 
einschließlich der Teilnahme an unmittelbar vor oder nach dem Unterricht oder 
im Zusammenwirken mit der Schule durchgeführten Betreuungsmaßnahmen.

Aufgrund der Besonderheiten des Schulbetriebs gelten die Absätze 1 bis 4 nicht 
für Schüler und Schülerinnen. Anzustreben ist zwar, dass jede Lehrkraft in Erster 
Hilfe aus- und fortgebildet ist. Die Aus- und Fortbildung aller Lehrkräfte einer 
Schule in Erster Hilfe wird jedoch nicht immer umsetzbar sein. Die Anzahl der 
notwendigen Ersthelferinnen und Ersthelfer sollte in diesem Fall im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung ermittelt werden. Außerdem sind länderspezifische Re-
gelungen zu berücksichtigen.

Weitere Hinweise sind in der DGUV Information 202-059 „Erste Hilfe in Schulen“ zu 
finden.

4.8.4

4.8.5
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4.9	 Zahl und Ausbildung der Betriebssanitäter

§ 27 Zahl und Ausbildung der Betriebssanitäter

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass mindestens ein Betriebs-
sanitäter zur Verfügung steht, wenn

1.	 in einer Betriebsstätte mehr als 1500 Versicherte nach § 2 Ab-
satz 1 Nummer 1 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII) anwe-
send sind,

2.	 in einer Betriebsstätte 1500 oder weniger, aber mehr als 250 Ver-
sicherte nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 SGB VII anwesend sind und 
Art, Schwere und Zahl der Unfälle den Einsatz von Sanitätsper-
sonal erfordern,

3.	 auf einer Baustelle mehr als 100 Versicherte nach § 2 Absatz 1 
Nummer 1 SGB VII anwesend sind.

Nummer 3 gilt auch, wenn der Unternehmer zur Erbringung einer Bau-
leistung aus einem von ihm übernommenen Auftrag Arbeiten an ande-
re Unternehmer vergibt und insgesamt mehr als 100 Beschäftigte gleich-
zeitig tätig werden.

Voraussetzungen

Die Zahl der anwesenden Versicherten bezieht sich auf die Betriebsstätte als ört-
lich abgegrenzte, nach Aufgabenbereich und Organisation eigenständige, recht-
lich jedoch nicht unbedingt selbstständige Unternehmenseinheit. Einem Haupt-
betrieb benachbart liegende Betriebseinheiten sind diesem zuzurechnen, wenn 
eine zeitnahe Versorgung durch Betriebssanitäter oder -sanitäterinnen gewähr-
leistet ist. Versicherte nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 SGB VII sind die Beschäftigten 
des Unternehmens.

Für die dem Hauptbetrieb nicht zuzurechnenden Betriebsstätten ist eine eigene 
Bewertung vorzunehmen. Dies gilt nicht nur für auf Dauer bestehende Einheiten, 
sondern auch für vorübergehend eingerichtete Arbeitsstätten, z. B. Baustellen.

4.9.1
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Bei der Feststellung der Zahl der Versicherten kommt es nicht auf die Betriebsart, 
insbesondere nicht darauf an, ob z. B. nur ein Teil der Belegschaft in der Produkti-
on tätig ist und ein anderer Teil zur kaufmännischen Verwaltung zählt.

Bei der Bemessung der Zahl der Betriebssanitäter bzw. -sanitäterinnen hat der 
Unternehmer deren Krankheits- und Urlaubszeiten zu berücksichtigen. Die Not-
wendigkeit eines Betriebssanitäters ist bereits bei der Planung von Betrieben bzw. 
Bauvorhaben oder bei vorgesehenen Betriebserweiterungen zu prüfen.

Art, Schwere und Zahl der Unfälle

Bei der Art, Schwere und Zahl der Unfälle ist jeweils von den zu erwartenden Un-
fall- und Gesundheitsgefahren auszugehen. Diese Gefahren lassen sich aus dem 
zurückliegenden Unfallgeschehen abschätzen.

Je nach Art stellen manche Unfälle vielfach erhöhte Anforderungen an den Helfer 
oder die Helferin. Beispiele hierfür sind Vergiftungen, Verätzungen, Verbrennun-
gen und auch Verletzungen durch Einwirken elektrischen Stroms. In diesen Fällen 
ist es notwendig, dass der Betriebssanitäter oder die Betriebssanitäterin frühest-
möglich tätig wird.

Die Schwere eines Unfalls ist insbesondere danach zu beurteilen, ob z. B. infolge 
von Verletzungen eine umfangreiche Versorgung notwendig ist oder bleibende 
Gesundheitsschäden zu erwarten sind oder ob infolge der Störung einer lebens-
wichtigen Körperfunktion, wie Atmung und Kreislauf, Lebensgefahr besteht.

Mit der Zahl der Unfälle ist die absolute Zahl der Fälle innerhalb eines Zeitraumes 
gemeint, die eine Betreuung und Versorgung im Rahmen der Erste-Hilfe-Leistung 
erforderlich macht. Unter Umständen sind daher auch erhöhte Anforderungen an 
Einrichtungen und Sachmittel zu stellen. Bei seinen Überlegungen hat der Unter-
nehmer auch die Möglichkeit eines Notfalles mit einer größeren Zahl von Betroffe-
nen in Betracht zu ziehen.
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Besondere Verhältnisse

Besondere Verhältnisse können es erforderlich machen, von den Mindestanforde-
rungen der DGUV Vorschrift 1 abzuweichen und bereits bei einer geringeren Anzahl 
von Versicherten einen Betriebssanitäter oder eine Betriebssanitäterin zur Verfü-
gung zu stellen. Besondere Verhältnisse liegen immer dann vor, wenn an eine Erste 
Hilfe oder Rettung Anforderungen gestellt werden, die der Ersthelfer oder die Erst-
helferin nicht oder nicht allein erfüllen kann und Rettungseinheiten nicht schnell 
genug an den Notfallort geleitet werden können. Diese Frage ist vor allem dann zu 
prüfen, wenn der Notfallort nach Art und Lage schwer zugänglich ist.

(2) In Betrieben nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 kann im Einvernehmen 
mit dem Unfallversicherungsträger von Betriebssanitätern abgesehen 
werden, sofern nicht nach Art, Schwere und Zahl der Unfälle ihr Einsatz 
erforderlich ist. Auf Baustellen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 kann im 
Einvernehmen mit dem Unfallversicherungsträger unter Berücksichti-
gung der Erreichbarkeit des Unfallortes und der Anbindung an den öf-
fentlichen Rettungsdienst von Betriebssanitätern abgesehen werden.

Das Einvernehmen des Unfallversicherungsträgers zum Verzicht auf Betriebssani-
täter bzw. -sanitäterinnen auf Baustellen ist nur im Einzelfall, d. h. auf eine einzel-
ne Baustelle bezogen, möglich. 

Von der Zahl der Betriebssanitäter bzw. -sanitäterinnen kann nur im Einverneh-
men mit dem zuständigen Unfallversicherungsträger abgewichen werden. Das 
bedeutet aber keine förmliche Ausnahmegenehmigung im Sinne des § 14 Absatz 1 
der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“.

(3) Der Unternehmer darf als Betriebssanitäter nur Personen einsetzen, 
die von Stellen ausgebildet worden sind, welche von dem Unfallversi-
cherungsträger in personeller, sachlicher und organisatorischer Hin-
sicht als geeignet beurteilt werden.

4.9.2
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Die Anforderungskriterien an geeignete Stellen für die Ausbildung von Betriebs
sanitätern und Betriebssanitäterinnen sind in dem DGUV Grundsatz 304-002 „Aus- 
und Fortbildung für den betrieblichen Sanitätsdienst“ erläutert. Aktuelle Listen 
der geeigneten Stellen können im Internet abgerufen werden (www.bg-qseh.de).

(4) Der Unternehmer darf als Betriebssanitäter nur Personen einsetzen, 
die

1.	 an einer Grundausbildung  
und

2.	 an einem Aufbaulehrgang

für den betrieblichen Sanitätsdienst teilgenommen haben. Als Grund-
ausbildung gilt auch eine mindestens gleichwertige Ausbildung oder 
eine die Sanitätsaufgaben einschließende Berufsausbildung.

Die Grundausbildung umfasst 63 Unterrichtseinheiten und der Aufbaulehrgang 32 
Unterrichtseinheiten jeweils zuzüglich Prüfungszeit.

Abweichende Qualifikation für Betriebssanitäter-Grundausbildung

An die Stelle der Grundausbildung können insbesondere folgende Qualifikationen 
treten:

	● Approbation als Ärztin oder Arzt
	● Examinierte Gesundheits- und Krankenpflegekräfte mit dreijähriger Ausbildung
	● Notfallsanitäter oder Notfallsanitäterin, Rettungsassistent oder Rettungs

assistentin
	● Rettungssanitäter oder Rettungssanitäterin
	● Sanitätspersonal der Bundeswehr mit sanitätsdienstlicher Fachausbildung

Die Grundausbildung sowie die vorstehend gleichgestellten Ausbildungen reichen 
für den Einsatz als Betriebssanitäter allein nicht aus. Hinzukommen muss die 
Teilnahme an einem Aufbaulehrgang für den betrieblichen Sanitätsdienst. Im 

4.9.4



106

Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes

Aufbaulehrgang wird der Betriebssanitäter oder die Betriebssanitäterin mit be-
triebsbezogenen und unfallversicherungsspezifischen Aufgaben vertraut gemacht.

Heilgehilfen des Bergbaus

Heilgehilfen nach den Bergverordnungen der Länder sind den Betriebssanitätern 
bzw. -sanitäterinnen gleichgestellt.

(5) Für die Teilnahme an dem Aufbaulehrgang nach Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 2 darf die Teilnahme an der Ausbildung nach Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 1 nicht mehr als zwei Jahre zurückliegen; soweit auf Grund der 
Ausbildung eine entsprechende berufliche Tätigkeit ausgeübt wurde, 
ist die Beendigung derselben maßgebend.

(6) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Betriebssanitäter re-
gelmäßig innerhalb von drei Jahren fortgebildet werden. Für die Fort-
bildung gilt Absatz 3 entsprechend.

Die Fortbildung umfasst 16 Unterrichtseinheiten innerhalb von drei Jahren und 
kann in mehrere Abschnitte unterteilt werden.

Personen mit einer sanitäts- oder rettungsdienstlichen Ausbildung oder einer ent-
sprechenden Qualifikation in einem Beruf des Gesundheitswesens gelten als fortge-
bildet, wenn sie an vergleichbaren Fortbildungsveranstaltungen regelmäßig teilneh-
men. Der Unternehmer hat sich Nachweise über die Fortbildung vorlegen zu lassen. 

4.9.5

4.9.6
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4.10	Unterstützungspflichten der Versicherten

§ 28 Unterstützungspflichten der Versicherten

(1) Im Rahmen ihrer Unterstützungspflichten nach § 15 Absatz 1 haben 
sich Versicherte zum Ersthelfer ausbilden und in der Regel in Zeitab-
ständen von zwei Jahren fortbilden zu lassen. Sie haben sich nach der 
Ausbildung für Erste-Hilfe-Leistungen zur Verfügung zu stellen. Die Ver-
sicherten brauchen den Verpflichtungen nach den Sätzen 1 und 2 nicht 
nachzukommen, soweit persönliche Gründe entgegenstehen.

Soweit sich im Unternehmen nicht genügend Versicherte freiwillig melden, kann 
der Unternehmer von seinem Recht Gebrauch machen, einzelne Versicherte als 
Ersthelfer oder Ersthelferin auszuwählen.

Unabhängig von ihrer Unterstützungspflicht sollten die ausgewählten Versicher-
ten für die Aufgabe motiviert sein.

Die Pflicht, sich als Ersthelfer oder Ersthelferin zur Verfügung zu stellen, kann z. B. 
bei körperlicher Behinderung oder psychischen Erkrankungen entfallen, wenn 
hierdurch die Erste-Hilfe-Leistung nicht sicher erfolgen kann.

Weitere Hinweise enthält die DGUV Information 204-022 „Erste Hilfe im Betrieb“. 

4.10.1



108

Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes

(2) Versicherte haben unverzüglich jeden Unfall der zuständigen be-
trieblichen Stelle zu melden; sind sie hierzu nicht im Stande, liegt die 
Meldepflicht bei dem Betriebsangehörigen, der von dem Unfall zuerst 
erfährt.

Durch die Pflicht der Versicherten, jeden Unfall dem Unternehmer zu melden, soll 
sichergestellt werden, dass die notwendigen Maßnahmen der Heilbehandlung 
eingeleitet werden können.

Hinweis: Auch eine Traumatisierung durch ein Extremereignis kann einen Unfall 
darstellen, wenn es sich um eine einzelne, auf höchstens eine Arbeitsschicht be-
grenzte Einwirkung handelt. Beispiele dafür sind das Miterleben von schweren 
Unfällen, Raubüberfälle im Handel und in Banken oder Amokläufe.

4.10.2
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4.11	Bereitstellung

§ 29 Bereitstellung

(1) Der Unternehmer hat gemäß § 2 der PSA-Benutzungsverordnung den 
Versicherten geeignete persönliche Schutzausrüstungen bereitzustellen; 
vor der Bereitstellung hat er die Versicherten anzuhören.

Eignung und Auswahl

Geeignete persönliche Schutzausrüstungen entsprechen dem Stand der Technik 
und begrenzen die ermittelten Gefährdungen auf ein möglichst geringes Restrisi-
ko. Hierzu gehören auch persönliche Schutzausrüstungen, die für Berufssportler 
und Berufssportlerinnen, Trainer und Trainerinnen sowie Übungsleiter und 
Übungsleiterinnen für die sichere Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich sind. Wei-
tere Eignungskriterien für persönliche Schutzausrüstungen sind in Abhängigkeit 
von der Arbeitsaufgabe auch ergonomische Aspekte, z. B. Passform und Gewicht, 
Handhabbarkeit, Justierbarkeit.

Spezielle Hinweise zur Auswahl und Benutzung der einzelnen persönlichen Schut-
zausrüstungen finden sich in den jeweiligen DGUV Regeln zur Benutzung von per-
sönlichen Schutzausrüstungen und den entsprechenden Branchenregeln.

Weitere Hinweise enthält die DGUV Information 212-515  
„Persönliche Schutzausrüstungen“.

Anhörung

Der Unternehmer hat – unabhängig von den nach staatlichem Recht bestehenden 
Anhörungspflichten gegenüber Mitarbeitervertretungen und Beschäftigten – die 
Versicherten zur Bereitstellung und Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen 
anzuhören. Die Akzeptanz von persönlichen Schutzausrüstungen durch die Versi-
cherten ist ein wichtiger Aspekt für die Tragebereitschaft und gibt z. B. Aufschluss 
über individuelle körperliche Voraussetzungen, persönliche Unverträglichkeiten 
oder Umgebungsbedingungen und Einsatzmöglichkeiten am Arbeitsplatz.

4.11.1

D.	 Persönliche Schutzausrüstungen
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Hinsichtlich der Eignung von Versicherten für die Benutzung persönlicher Schutz-
ausrüstung siehe Abschnitt 2.6 und einschlägige DGUV Regeln und DGUV Informa-
tionen zur Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen.

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die persönlichen Schut-
zausrüstungen den Versicherten in ausreichender Anzahl zur persönli-
chen Verwendung für die Tätigkeit am Arbeitsplatz zur Verfügung ge-
stellt werden. Für die bereitgestellten persönlichen Schutzausrüstungen 
müssen EG-Konformitätserklärungen vorliegen. Satz 2 gilt nicht für 
Hautschutzmittel.

Zurverfügungstellung

Zur Verfügung stellen bedeutet, dass persönliche Schutzausrüstungen am Ein-
satzort funktionsbereit vorhanden sind. Dies beinhaltet nicht nur die bloße Bereit-
stellung von persönlichen Schutzausrüstungen, sondern auch deren Pflege, War-
tung, Prüfung und eine besondere Unterweisung, gegebenenfalls mit Übung. 
Dabei ist zu beachten, dass nur solche persönlichen Schutzausrüstungen zur Ver-
fügung gestellt werden dürfen, für die Konformitätserklärungen vorliegen und die 
durch die CE-Kennzeichnung kenntlich gemacht sind. Sofern es auf den persönli-
chen Schutzausrüstungen nicht möglich ist, befindet sich die CE-Kennzeichnung 
ggf. auf der kleinsten Verpackungseinheit. Mit der vorhandenen CE-Kennzeich-
nung ist die Forderung des § 2 Absatz 1 Nummer 1 der PSA-Benutzungsverord-
nung erfüllt. Weiterhin wird eine Übereinstimmung mit den einschlägigen Sicher-
heitsanforderungen europäischer Richtlinien zum Ausdruck gebracht.

Ausreichende Anzahl

Zur Feststellung der erforderlichen Anzahl von persönlichen Schutzausrüstungen 
sind unter Zugrundelegung der Arbeitsaufgabe die Gefährdungen und die Anzahl 
der betroffenen Versicherten zu ermitteln. Ferner ist sicherzustellen, dass alle 
Versicherten während der gesamten Zeit der Einwirkung durch persönliche Schut-
zausrüstungen geschützt sind. Dies kann z. B. bedeuten, dass gegebenenfalls 
mehrere Paar Chemikalienschutzhandschuhe für eine versicherte Person für die 

4.11.2
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Dauer einer Arbeitsschicht erforderlich werden können. Insbesondere aus Grün-
den der Hygiene und der Ergonomie müssen für jede versicherte Person ihr zuge-
ordnete persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung stehen.

Erfordern die Umstände eine Benutzung durch verschiedene Versicherte, hat der 
Unternehmer dafür zu sorgen, dass Gesundheitsgefahren oder hygienische Prob-
leme nicht auftreten.

4.12	Benutzung

§ 30 Benutzung

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass persönliche Schutzaus-
rüstungen entsprechend bestehender Tragezeitbegrenzungen und Ge-
brauchsdauern bestimmungsgemäß benutzt werden.

Tragezeitbegrenzungen sind zeitliche Begrenzungen bei der Benutzung von per-
sönlichen Schutzausrüstungen, die den Benutzer oder die Benutzerin vor Überbe-
anspruchung schützen sollen. Sie sind insbesondere beim Benutzen von Schutz-
kleidung oder Atemschutz von Bedeutung.

Hinweise zu Tragezeitbegrenzungen sind beispielsweise in der 
DGUV Regel 112-190 „Benutzung von Atemschutzgeräten“ enthalten.

Gebrauchsdauer ist die Zeitspanne, in der die Funktionstüchtigkeit (Schutzwir-
kung) von persönlichen Schutzausrüstungen erhalten bleibt. Sie wird durch ver-
schiedene Einflüsse bestimmt, z. B. durch Lagerzeiten, Lagerbedingungen, Witte-
rungseinflüsse, Pflegezustand oder Art des Einsatzes und dessen Bedingungen. 
Hinweise zur Gebrauchsdauer sind in der Benutzerinformation enthalten.

4.12.1
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(2) Die Versicherten haben die persönlichen Schutzausrüstungen 
bestimmungsgemäß zu benutzen, regelmäßig auf ihren ordnungsgemä-
ßen Zustand zu prüfen und festgestellte Mängel dem Unternehmer un-
verzüglich zu melden.

Vor jeder Benutzung müssen persönliche Schutzausrüstungen von den Versicher-
ten auf augenscheinliche Mängel hin geprüft werden (Sicht-/Funktionsprüfung). 
Sofern Versicherte vermuten, dass kein ordnungsgemäßer Zustand der persönli-
chen Schutzausrüstungen vorliegt, haben sie dieses dem Unternehmer bzw. sei-
nem Beauftragten unverzüglich zu melden.

4.13	Besondere Unterweisungen

§ 31 Besondere Unterweisungen

Für persönliche Schutzausrüstungen, die gegen tödliche Gefahren oder 
bleibende Gesundheitsschäden schützen sollen, hat der Unternehmer 
die nach § 3 Absatz 2 der PSA-Benutzungsverordnung bereitzuhaltende 
Benutzungsinformation den Versicherten im Rahmen von Unterwei-
sungen mit Übungen zu vermitteln.

Bei den hier in Betracht kommenden persönlichen Schutzausrüstungen, z. B. 
Atemschutzgeräten sowie persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz oder 
Chemikalien, muss davon ausgegangen werden, dass die Benutzer oder Benutze-
rinnen die Gefahr und die damit in Verbindung stehenden unmittelbaren Wirkun-
gen nicht rechtzeitig erkennen können. Dies gilt gegebenenfalls auch für persönli-
che Schutzausrüstungen gegen Ertrinken.

Die Benutzungsinformation enthält die wesentlichen Herstellerinformationen. Sie 
dient unter anderem als Grundlage für die Erstellung der Betriebsanweisung und 
muss hinsichtlich Form und Sprache für die Benutzer und Benutzerinnen ver-
ständlich abgefasst sein.

4.12.2

4.13.1
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Unterweisungen mit Übungen sind vor der ersten Benutzung und anschließend 
nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich, durchzuführen. Ziel der Übungen 
ist neben einer sicheren Benutzung der persönlichen Schutzausrüstungen im Rah-
men der jeweiligen Arbeitsaufgaben auch das richtige Verhalten in kritischen Situ-
ationen.

Kürzere Unterweisungsintervalle können sich aus speziellen Arbeitsschutzvor-
schriften ergeben, z. B. aus dem § 29 Jugendarbeitsschutzgesetz, der eine halb-
jährliche Unterweisung fordert.
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§ 32 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Absatz 1 Nummer 1 Sozialgesetzbuch 
Siebtes Buch (SGB VII) handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Be-
stimmungen der

	● § 2 Abs. 5,
	● § 12 Abs. 2,
	● § 15 Abs. 2,
	● § 20 Abs. 1,
	● § 24 Abs. 6,
	● § 25 Abs. 1, 4 Nr. 1 oder 3,
	● § 26 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1,
	● § 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 3, Abs. 3,
	● § 29 Abs. 2 Satz 2 oder
	● § 30

zuwiderhandelt.

Hinweis zu den §§ 33 und 34 der DGUV Vorschrift 1

Zu diesen Bestimmungen werden hier keine erläuternden Hinweise ge-
geben.

5	 Ordnungswidrigkeiten
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Im Sinne dieser DGUV Regel werden folgende Begriffe verwendet:

Äußerer Schulbereich, siehe Schulsachkostenträger

Alleinarbeit liegt vor, wenn eine Person allein, außerhalb von Ruf- und Sichtweite 
zu anderen Personen, Arbeiten ausführt.

Arbeitsablauf bezeichnet die räumliche und zeitliche Abfolge des Zusammen
wirkens von Mensch, Arbeitsmittel, Material, Energie und Informationen an einem 
bestimmten Arbeitsplatz.

Arbeitsmedizinische Vorsorge dient der frühzeitigen Erkennung und Verhütung 
von arbeitsbedingten Erkrankungen einschließlich Berufskrankheiten. Zugleich 
soll arbeitsmedizinische Vorsorge einen Beitrag zum Erhalt der Beschäftigungsfä-
higkeit und zur Fortentwicklung des betrieblichen Gesundheitsschutzes leisten.

Arbeitsmittel sind Werkzeuge, Geräte, Maschinen oder Anlagen, die für die Arbeit 
verwendet werden, sowie überwachungsbedürftige Anlagen.

Arbeitsunfälle sind Unfälle von Versicherten infolge einer versicherten Tätigkeit. 
Unfälle sind zeitlich begrenzte, von außen auf den Körper einwirkende Ereignisse, 
die zu einem Gesundheitsschaden oder zum Tod führen.

Arbeitsverfahren ist die Gesamtheit der Tätigkeiten von Versicherten zur Erzie-
lung eines bestimmten Arbeitsergebnisses.

Aufsichtführende Person (im Sinne der DGUV Vorschrift 1, § 8 „Gefährliche 
Arbeiten“) ist eine zuverlässige, mit der Arbeit vertraute und auch weisungsbefug-
te Person. Diese beaufsichtigt und überwacht die arbeitssichere Durchführung 
der Arbeiten. Hierfür muss sie ausreichende fachliche Kenntnisse besitzen.

Aufsichtspersonen sind die von den Unfallversicherungsträgern beschäftigten 
Personen, die die Durchführung der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfäl-
len, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie zur Si-
cherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe in den Betrieben überwachen und die 
Versicherten und Unternehmer in allen Fragen des Arbeitsschutzes beraten.

6	 Glossar
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Unter der Aufsichtspflicht versteht man, dass Versicherte einer fortlaufenden, 
regelmäßigen Aufsicht durch zuverlässige und fachkundige Führungskräfte unter-
liegen. Die Aufsicht bezieht sich auf die sicherheits- und gesundheitsgerechte 
Ausführung der Arbeiten. Siehe auch Auswahlpflicht und Kontrollpflicht.

Unter der Auswahlpflicht versteht man, dass für die jeweiligen Arbeitsaufgaben 
zuverlässige und fachkundige Personen ausgewählt werden (z. B. für Arbeiten an 
elektrischen Anlagen nur Elektrofachkräfte). Siehe auch Aufsichtspflicht und 
Kontrollpflicht.

Beschäftigte sind Personen, die einer Beschäftigung nachgehen. Beschäftigung 
ist gemäß § 7 SGB IV grundsätzlich die nichtselbständige Arbeit, insbesondere in 
einem Arbeitsverhältnis. Anhaltspunkte für eine Beschäftigung sind eine Tätigkeit 
nach Weisungen und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation der weisungs-
gebenden Person.

Berufskrankheiten sind die Krankheiten, die Versicherte in Folge ihrer Tätigkeit 
erleiden und die der Gesetzgeber als Berufskrankheit in einer staatlichen Verord-
nung (Berufskrankheiten-Verordnung) benannt hat.

Besondere Gefahr ist gleichzusetzen mit dem Begriff „unmittelbar erhebliche 
Gefahr“. Beide Begriffe bezeichnen eine Sachlage, bei der der Eintritt eines Scha-
dens ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen sehr wahrscheinlich ist oder nicht 
mehr abgewendet werden kann und der Schaden nach Art oder Umfang beson-
ders schwer ist.

Ein Betrieb im Sinne dieser DGUV Regel ist grundsätzlich eine geschlossene Ein-
heit, die durch organisatorische Eigenständigkeit mit eigener Entscheidungs
charakteristik geprägt ist. Ein Betrieb im Sinne dieser DGUV Regel kann auch ein 
Betriebsteil sein, der räumlich weit vom Hauptbetrieb entfernt oder durch Aufga-
benbereich und Organisation eigenständig ist und über eine eigene Leitung ver-
fügt (siehe auch § 4 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz).

Das Regelwerk der Unfallversicherungsträger umfasst die Regeln für Sicherheit 
und Gesundheit (DGUV Regeln), Informationen der Unfallversicherungsträger 
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(DGUV Informationen) und Grundsätze der Unfallversicherungsträger 
(DGUV Grundsätze).

	● Regeln für Sicherheit und Gesundheit (DGUV Regeln) dienen einerseits dazu, 
staatliche Arbeitsschutzvorschriften oder Unfallverhütungsvorschriften zu kon-
kretisieren oder zu erläutern; andererseits können sie im Einzelnen auch 
Schutzzielangaben enthalten, die zur Verbesserung von Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit oder in Bildungseinrichtungen erforderlich sind. Für 
spezielle Branchen liegen sogenannte Branchenregeln vor.

	● Informationen (DGUV Informationen) enthalten Hinweise und Empfehlun-
gen, die die praktische Anwendung von Regelungen zu einem bestimmten 
Sachgebiet oder Sachverhalt erleichtern sollen.

	● Grundsätze (DGUV Grundsätze) sind Maßstäbe in bestimmten Verfahrensfra-
gen, z. B. hinsichtlich der Durchführung von Prüfungen.

Durchgangsärzte und -ärztinnen: (D-Ärzte bzw. D-Ärztinnen) D-Ärzte und D-Ärz-
tinnen sind niedergelassene oder an einem Krankenhaus tätige Ärzte oder Ärztin-
nen für Chirurgie oder Orthopädie mit besonderer Erfahrung in der unfallmedizi-
nischen Behandlung. Sie werden auf Antrag des Arztes oder der Ärztin im Auftrag 
der Unfallversicherungsträger durch den zuständigen Landesverband der DGUV 
bestellt. 

Eignungsuntersuchungen dienen der Beantwortung der Frage, ob die vorhande-
nen physischen und psychischen Fähigkeiten und Potenziale der Versicherten 
erwarten lassen, dass die während der Arbeit zu erledigenden Tätigkeiten von 
ihnen ausgeübt werden können. Generell setzen Eignungsuntersuchungen einen 
Anlass und eine Rechtsgrundlage voraus.

Einrichtungen sind insbesondere Gebäude oder Gebäudeteile und die für deren 
Betrieb notwendige Gebäudetechnik sowie die darin zu installierenden bzw. ins-
tallierten Arbeitsmittel und Anlagen.

Fremdunternehmen ist das Unternehmen eines Dritten. Fremdunternehmen 
können auch Subunternehmen sein.

Gefährdungsbeurteilung ist die systematische Ermittlung und Bewertung rele-
vanter Gefährdungen der Beschäftigten mit dem Ziel, die erforderlichen 
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Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit festzulegen. Diese ist zu 
dokumentieren. Die Unfallversicherungsträger stellen qualitätsgesicherte Hand-
lungshilfen im Sinne des DGUV Grundsatzes 311-003 „Erstellung von Handlungs-
hilfen zur Gefährdungsbeurteilung“ zur Verfügung.

Gefährliche Arbeiten sind solche, bei denen eine erhöhte Gefährdung aus dem 
Arbeitsverfahren, der Art der Tätigkeit, den verwendeten Stoffen oder aus der 
Umgebung gegeben ist.

Gegenseitige Gefährdungen liegen vor, wenn sich die Tätigkeiten von Versicher-
ten auf Versicherte eines anderen Unternehmers so auswirken, dass die Möglich-
keit eines Unfalls oder eines Gesundheitsschadens besteht.

Innerer Schulbereich, siehe Schulhoheitsträger

Unter der Kontrollpflicht versteht man, dass die oberste Leitung des Unterneh-
mens sich fortlaufend und regelmäßig davon überzeugt, dass die Führungskräfte 
ihren Pflichten zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit nachkommen. Siehe 
auch Auswahlpflicht und Aufsichtspflicht.

Pflichtenübertragung ist die Übertragung von Aufgaben, Pflichten, Befugnissen 
und Verantwortlichkeiten des Unternehmers aus dem Bereich des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes.

Schulhoheitsträger (Kultusministerium, Bezirksregierung, Schulamt) ist für die 
Organisation des Schulbetriebes in staatlichen Schulen und für die Unterrichtsin-
halte verantwortlich (innerer Schulbereich).

Schulsachkostenträger (Gemeinde, Gemeindeverband, Landkreis, Land) ist zu-
ständig für die Unterhaltung der schulischen Gebäude und Einrichtungen in staat-
lichen Schulen sowie die Ausstattung mit Möbeln, Geräten und Lernmitteln (äuße-
rer Schulbereich). Bei Schulen in freier Trägerschaft ist der Schulträger als 
Unternehmer sowohl für den inneren als auch äußeren Schulbereich allein ver-
antwortlich.
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Schutzsysteme sind Kombinationen von Schutzvorrichtungen, die mechanisch, 
elektrisch oder elektronisch mit Arbeitsmitteln oder baulichen Einrichtungen ge-
koppelt sind.

Schutzvorrichtungen sind Sicherheitsbauteile, die zur Abwehr von Gefahren an 
Arbeitsmitteln und baulichen Einrichtungen angebracht sind. Dabei wird zwi-
schen trennenden, fangenden, ortsbindenden und abweisenden Schutzvorrich-
tungen sowie Schutzvorrichtungen mit Annäherungsreaktion unterschieden.

Sozialgesetzbuch VII (SGB VII): Im Siebten Buch Sozialgesetzbuch sind unter 
anderem die Aufgaben der Unfallversicherung, des gesamten Präventionsberei-
ches sowie Leistungen nach Eintritt eines Versicherungsfalles festgelegt.

Unfallverhütungsvorschriften werden nach § 15 SGB VII als Satzungsrecht erlas-
sen und sind für Unternehmer und Versicherte rechtsverbindlich.

Unmittelbar erhebliche Gefahr, siehe Besondere Gefahr

Unternehmer ist nach § 136 SGB VII die natürliche oder juristische Person oder 
rechtsfähige Personenvereinigung oder -gemeinschaft, der das Ergebnis des Un-
ternehmens unmittelbar zum Vor- oder Nachteil gereicht. Hierzu zählen natürli-
che Personen sowie beispielsweise 

	● die Aktiengesellschaft, 
	● die GmbH, 
	● Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft, 
	● Kommanditisten und Komplementäre einer Kommanditgesellschaft, 
	● eingetragene Genossenschaften, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit und 

eingetragene Vereine, 
	● Bund, Länder und Gemeinden, Kirchen sowie Stiftungen, 
	● Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, 
	● die Sachkostenträger für Einrichtungen, mit ehrenamtlich Tätigen oder Lernen-

den und Teilnehmenden an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, Kindertages-
einrichtungen, allgemein- oder berufsbildende Schulen und Hochschulen.
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Glossar

Unterweisung ist die auf den konkreten Arbeitsplatz oder Aufgabenbereich aus-
gerichtete Erläuterung und Anweisung des Unternehmers für ein sicherheitsge-
rechtes Verhalten der Versicherten, die durch praktische Übungen ergänzt werden 
kann.

Versicherte sind alle Personen, die nach den §§ 2 ff. SGB VII den Schutz der ge-
setzlichen Unfallversicherung genießen. Es handelt sich in der Regel um Perso-
nen, die in einem inländischen Unternehmen beschäftigt werden. Versicherte 
können auch Personen sein, die keine Beschäftigten im Sinne des staatlichen 
Arbeitsschutzrechts sind, z. B.:

	● selbstständig, unentgeltlich oder insbesondere ehrenamtlich Tätige, z. B. bei der 
freiwilligen Feuerwehr, im Gesundheitsdienst oder in der Wohlfahrtspflege – 
beispielsweise beim Deutschen Roten Kreuz, Malteser Hilfsdienst, bei der Jo-
hanniter Unfallhilfe, beim Arbeiter-Samariter-Bund

	● Ersthelfer und Ersthelferinnen bei Unfällen
	● Lernende und Teilnehmende an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen
	● Kinder, Schüler und Schülerinnen sowie Studierende während des Besuchs der 

jeweiligen Einrichtung, z. B. Kindergärten, Schulen, Tageseinrichtungen
	● alle Unternehmer, die freiwillig oder Kraft Satzung versichert sind

§ 2 SGB VII führt die besonderen versicherten Personengruppen im Einzelnen auf.
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